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Vorlagenummer:  VO/2025/8838-61 
Vorlageart:   Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F für einen Bereich 
zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und 

Kunigundenruhstraße – „Kaimsgasse“ für die Grundstücke 
1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Bebauungsplan der Innenentwicklung 
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nrn. 228 B und 

228 C 
Satzungsbeschluss 

 

 
Beratungsfolge 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Stadtrat der Stadt Bamberg (Entscheidung) 30.07.2025 Ö 
 

- Bericht über die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
- Bericht über die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
- Billigung des Durchführungsvertrags 
- Beschluss über die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

 
 
I. Sitzungsvortrag: 
 
1. Anlass und Ziel der Planung 
 
Die Schultheiss Wohnbau AG aus Nürnberg plant, nordöstlich der Kaimsgasse 
sogenannte Townhäuser und Geschosswohnungsbauten, teilweise unter Erhalt und 
Sanierung der Bestandsbebauung, zu errichten. 
 
In Vorbereitung einer dafür notwendigen Bebauungsplanänderung war das 
Vorhaben bereits mehrmals Gegenstand von Beratungen des 

Datum: 21.05.2025 
Referent:in: Thomas Beese 
Federführung: 61 Stadtplanungsamt 
Beteiligte Ämter:  
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Stadtgestaltungsbeirats, zuletzt in seiner Sitzung am 30.11.2023. 
Mit Schreiben vom 07.07.2022 hat die Vorhabenträgerin (Schultheiss Wohnbau AG, 
Nürnberg) einen Antrag auf Durchführung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens gestellt. In der Vollsitzung des Stadtrats am 20.09.2022 
(VO/2022/5721-61) wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst und das Konzept des 
Bebauungsplans 228 F gebilligt. 
 
Der teilweise für den Geltungsbereich rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 228 C von 
1995 weist für einen Großteil des Plangebietes (Fl. Nrn. 1418, 1418/1, 1420) zwar 
bereits ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus, jedoch kann das geplante Vorhaben 
durch die bisherigen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie zur 
Geschossigkeit nicht auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans verwirklicht 
werden. Für die Fl. Nrn. 1420/2 und 1420/3 besteht der Bebauungsplan Nr. 228 B, 
rechtskräftig seit 1984. Ausgehend davon sind nach aktuellem Stand weder der 
geplante Anbau an das Gebäude Kaimsgasse 21 noch die Parkgarage im 
rückwärtigen Bereich zulässig. Zusätzlich weist der Bebauungsplan Nr. 228 B für die 
beiden genannten Flurstücke eine Nutzung als Mischgebiet aus, wodurch das 
vorrangige Ziel der vorliegenden Planung, neuen Wohnraum zu ermöglichen, nicht 
durchgängig erreicht werden kann. Durch die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebiets auch auf diesen Flurstücken wird dagegen eine überwiegende 
Wohnnutzung gewährleistet. Um der Schaffung von Wohnraum zusätzlich Vorrang zu 
gewähren, sollen außerdem die unter § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten, in 
Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zugelassen 
werden. 
 
 
2. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Werksenats vom 03.12.2024 (VO/2024/8132-61) 
wurden die Veröffentlichung und die Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger 
öffentlicher Belange sowie weiterer Organisationen und Verbände durchgeführt. Der 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 228 F in der Fassung vom 
03.12.2024 mit Begründung sowie die Vorhabenpläne vom 03.12.2024 lagen nach 
fristgerechter Bekanntmachung in der Zeit vom 13.01.2025 bis einschließlich 
14.02.2025 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Die 
Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
weiteren Organisationen und Verbände wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 
 
 
3. Behandlung der Anregungen 
 
Im Rahmen der Veröffentlichung im Internet und der öffentlichen Auslegung sowie 
der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und weiterer 
Organisationen und Verbände gingen die nachfolgenden Schreiben ein: 
 
 
A. Öffentlichkeit 
 
Während der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen neun Schreiben von 
Seiten der Öffentlichkeit ein. Die eingegangenen Stellungnahmen werden in der 
Anlage 1 zu diesem Sitzungsvortrag tabellarisch und – hinsichtlich der Bürgerinnen 
und Bürger – anonym (Stellungnahmen A.1. – A.9.) behandelt.  
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B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und weitere Verbände und 

Organisationen 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
1. ADFC-Kreisverband Bamberg e.V. mit Schreiben vom 13.02.2025 
2. Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit Schreiben vom 12.02.2025 
3. Bamberg Service mit Schreiben vom 21.02.2025 
4. Bauordnungsamt, Denkmalpflege mit Schreiben vom 30.01.2025 
5. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 03.02.2025 
6. BUND Naturschutz in Bayern e.V. mit Schreiben vom 23.01.2025 
7. Deutsche Bahn AG mit Schreiben vom 22.01.2025 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 07.02.2025 
9. Immobilienmanagement mit Schreiben vom 13.02.2025 
10. Klima- und Umweltamt mit Schreiben vom 20.01.2025 
11. Landratsamt Bamberg mit Schreiben vom 14.02.2025 
12. Stadtjugendamt mit Schreiben vom 06.02.2025 
13. Stadtwerke Bamberg GmbH mit Schreiben vom 07.01.2025 
14. Straßenverkehrsamt mit Schreiben vom 21.02.2025 
15. Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH mit zwei Schreiben vom 

06.02.2025 
16. Wasserwirtschaftsamt Kronach mit Schreiben vom 27.01.2025 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
1. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit Schreiben vom 

29.01.2025 
2. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben vom 09.01.2025 
3. Amt für Wirtschaft mit Schreiben vom 07.02.2025 
4. Bayernwerk Netz GmbH mit Schreiben vom 15.01.2025 
5. Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 28.01.2025 
6. Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 20.01.2025 
7. Handwerkskammer für Oberfranken mit Schreiben vom 30.01.2025 
8. Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 20.01.2025 
9. Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 23.01.2025 
10. Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 07.01.2025 
11. Regierung von Oberfranken mit Schreiben vom 29.01.2025 
12. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 21.01.2025 
13. Staatliches Bauamt Bamberg mit Schreiben vom 09.01.2025 
14. Stadtplanungsamt, Stadtsanierung mit Schreiben vom 10.01.2025 
 
Die Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind in Anlage 1 
tabellarisch dargelegt und mit einem Behandlungsvorschlag versehen. 
 
 
4. Änderungen und Ergänzungen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 228 F vom 

03.12.2024 
 
Bedingt durch die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung, der Veröffentlichung 
im Internet und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie aufgrund der Weiterentwicklung der Planung ergeben sich 
Änderungen und Ergänzungen in den Unterlagen. 
 
Bebauungsplan 
- Redaktionelle Ergänzung eines Rechtsbezuges 
- Ergänzung der Verfahrensvermerke 
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Begründung 
- Müllentsorgung: Abholung an der Ludwigstraße, Tonnen werden am Tag der 

Abholung an der Ludwigstraße bereitgestellt 
- Reduktion des preisgedämpften Mietwohnungsbaus, dadurch Änderungen im 

Verkehrsgutachten mit Mobilitätskonzept und an der schalltechnischen 
Untersuchung 

 
Freiflächengestaltungsplan 
- Die öffentlich / privat nutzbare Verkehrsflächen wird durch Grautöne 

unterschieden 
- Änderung der Bezeichnung: „Feuerwehr-Aufstellfläche" in "Bewegungsfläche für 

die Feuerwehr" 
- Darstellung der öffentlich nutzbaren Verkehrsfläche im Bereich der 

Parkgaragenausfahrt wurde bis an die nördliche Grundstücksgrenze erweitert. 
- Stromverteilung ergänzt am nordöstlichen Townhouse 
- Darstellungen von Mülltonnenbereitstellungsflächen nördlich der Parkgarage 

und nördlich der Townhouses Nord wurden herausgenommen. 
 
An den Grundzügen der Planung wurde festgehalten. Die vorgenommenen 
Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplans sind lediglich geringfügiger und 
redaktioneller Art und dienen der Klarstellung der Festsetzungen. 
 
Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderungen und Ergänzungen kann auf ein 
erneutes Beteiligungsverfahren und eine erneute Veröffentlichung der Planung 
verzichtet werden. 
 
Der Bebauungsplan wird zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 
 
 
5. Gutachten 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 228 F wurden folgende Fachgutachten erarbeitet: 
- Schalltechnische Untersuchungen vom Mai 2025, Möhler + Partner 
- Geotechnischer Bericht vom 09.05.2022, Schulze + Lang 
- Ergänzung zum geotechnischen Bericht vom 04.07.2022, Schulze + Lang 
- Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

(saP) vom 02.10.2024, Biologisches Büro Fehse 
- Verkehrsgutachten mit Mobilitätskonzept Bamberg Kaimsgasse vom 26.05.2025, 

Planwerk Stadtentwicklung 
- Verschattungsstudie vom 09.10.2024, Bornhofen Architekten 
 
 
6. Berichtigung des Flächennutzungsplans 
 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, soll von der 
Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung Gebrauch 
gemacht werden. Der Berichtigungsplan liegt als Anlage den Sitzungsunterlagen bei. 
 
 
7. Sozialklausel und Mobilitätskonzept 
 
Wie in der „Richtlinie über die Sozialklausel für Wohnungsbau in Bamberg“ festgelegt, 
verfolgte die Vorhabenträgerin das Ziel, knapp 20% der Wohnfläche als 
preisgedämpftes Mietwohnen anzubieten. Eine Differenz von 43 m2 sollten abgelöst 
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werden. 
 
Diesbezüglich haben sich die Planungen geändert. Der preisgedämpfte 
Mietwohnungsbau soll jetzt nur noch in den Bestandsgebäuden Kaimsgasse 19 und 
21 abgebildet werden. Damit ist nunmehr eine Ablöse für ca. 333 m2 Wohnfläche zu 
entrichten. Die ca. 400 m2 Wohnfläche in den Bestandsgebäuden entsprechen ca. 
12 % des Gesamtvorhabens. 
 
Die Reduktion des preisgedämpften Mietwohnungsbaus hat Auswirkungen auf die 
nach Stellplatzsatzung erforderlichen Stellplätze. Der Stellplatzbedarf liegt nun bei 59 
Stellplätzen anstatt bisher bei 58 Stellplätze. Da an der Anzahl der Stellplätze in der 
Parkgarage festgehalten wird, verringert sich damit der im Mobilitätskonzept 
aufgeführte Mobilitätsfaktor von 0,66 auf 0,64. Die im Mobilitätskonzept verankerten 
Kompensations-Maßnahmen (1 Carsharing-Fahrzeug, 4 Lasten-Sharing-Räder, 4 
Sharing-Bikes) decken allerdings auch den Mobilitätsfaktor von 0,64 ab. 
 
 
8. Durchführungsvertrag 
 
Neben dem Bebauungsplan und den Vorhabenplänen ist bei einem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch der Abschluss eines 
Durchführungsvertrags erforderlich. Im Durchführungsvertrag werden unter anderem 
Regelungen zur Anwendung der Sozialklausel, zur zeitlichen Umsetzung der 
Neubauten sowie zur Aufwertung und Begrünung der Freiflächen und zur 
öffentlichen Durchwegbarkeit innerhalb des Geltungsbereichs getroffen. 
 
Der zwischen der Stadt und der Vorhabenträgerin abgestimmte 
Durchführungsvertrag liegt den Fraktionsunterlagen bei. 
 
 
9. Beschlussantrag 
 
Es wird beantragt, den Durchführungsvertrag und die Vorhabenpläne vom 
30.07.2025 zu billigen, die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen in der im 
Sitzungsvortrag genannten Form zu beschließen sowie für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 228 F vom 30.07.2025 mit Begründung den Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 BauGB zu fassen. 
 
 
II. Beschlussvorschlag: 
1. Der Stadtrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
2. Der Stadtrat billigt den Durchführungsvertrag sowie die Vorhabenpläne vom 

30.07.2025. 
3. Der Stadtrat beschließt die Behandlung der während der Veröffentlichung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit den sich daraus 
ergebenden rechtlichen und planerischen Konsequenzen in der im 
Sitzungsvortrag genannten Form. 

4. Der Stadtrat beschließt die Behandlung der von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen mit den sich daraus ergebenden rechtlichen und planerischen 
Konsequenzen in der im Sitzungsvortrag genannten Form. 

5. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
a) des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 

2020-1-1-I) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
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b) der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zuletzt 
geänderten Fassung, 

c) der Artikel 6. Abs. 5 und 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-I) in der zuletzt geänderten Fassung 

 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 228 F – „Kaimsgasse“ vom 30.07.2025 
mit Begründung als Satzung. 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. Keine Kosten 
 2. Kosten in Höhe von   für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. 

im geltenden Finanzplan gegeben ist 
 3. Kosten in Höhe von   für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im 

Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden 
Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:  

 4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:   Personalkosten:   Sachkosten:  
 
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt: 

In das Finanzreferat zur Stellungnahme. 

Stellungnahme des Finanzreferats: 
 
Anlage/n 
1 - Anlage 1 Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
(öffentlich) 

 
2 - Anlage 2 Stellungnahmen der Öffentlichkeit (nichtöffentlich) 

 
3 - Anlage 3 Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange (öffentlich) 

 
4 - Anlage 4 Bebauungsplan-Satzung Nr. 228 F vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
5 - Anlage 5 Begründung vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
6 - Anlage 6 Berichtigung FNP vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
7 - Anlage 7.1 Vorhabenpläne vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
8 - Anlage 7.2 Vorhabenpläne vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
9 - Anlage 7.3 Vorhabenpläne vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
10 - Anlage 8 Verschattungsstudie vom 09.10.2024, Bornhofen Architekten 
(öffentlich) 

 
11 - Anlage 9 Verkehrsgutachten mit Mobilitätskonzept Bamberg Kaimsgasse vom 
26.05.2025, Planwerk Stadtentwicklung (öffentlich) 

 



   

VO/2025/8838-61  7/7 

12 - Anlage 10 Schalltechnische Untersuchungen vom Mai 2025, Möhler + Partner 
(öffentlich) 

 
13 - Anlage 11 Geotechnischer Bericht vom 09.05.2022, Schulze + Lang (öffentlich) 

 
14 - Anlage 12 Ergänzung zum geotechnischen Bericht vom 04.07.2022, Schulze + 
Lang (öffentlich) 

 
15 - Anlage 13 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) vom 02.10.2024, Biologisches Büro Fehse (öffentlich) 

 
16 - Anlage 14 Durchführungsvertrag (nicht öffentlich) (nichtöffentlich) 

 
 
Verteiler: 
 
[Dokumentende] 



    
     
Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F 
Stand 30.07.2025 

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F   

für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße – 
„Kaimsgasse" 
 
Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen 
 

Auftrag zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 13.01.2025 – 14.02.2025) 

 

Auftrag zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 07.01.2025 – 14.02.2025) 
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A. Öffentlichkeit 
 

A.1. Schreiben 1  x   S. 1 

A.2. Schreiben 2  x   S. 13  

A.3. Schreiben 3  x   S. 15 

A.4. Schreiben 4  x   S. 17  

A.5. Schreiben 5 x   S. 17 

A.6. Schreiben 6 x   S. 18 

A.7. Schreiben 7 x   S. 21  

A.8. Schreiben 8 x   S. 24  

A.9.  Schreiben 9 x   S. 26 

 

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

(alle im Verfahrensschritt Beteiligten) 

 

 ADAC-Geschäftsstelle   x  

B.1. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.  x   S. 28 

 Amt für Bildung, Schulen und Sport    x  

B.2. Amt für Brand- und Katastrophenschutz x   S. 28 

B.0. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg  x  S. 63 

B.0. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg  x  S. 63 

 Amt für Inklusion   x  

 Amt für Ländliche Entwicklung   x  

 Amt für Verkehrsplanung   x  

B.0. Amt für Wirtschaft  x  S. 63 

B.3. Bamberg Service  x   S. 28 

B.4. Bauordnungsamt / Denkmalpflege x   S. 31 

 Baureferat, Stabstelle Erschließung   x  

B.5. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege x   S. 32 

B.0. Bayernwerk Netz GmbH  x  S. 63 

 Behindertenbeauftragte bei der Stadt Bamberg   x  

 Beirat für Menschen mit Behinderung   x  
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 Bereich Soziales   x  

B.0. Bergamt Nordbayern  x  S. 63 

B.6. Bund Naturschutz x   S. 33 

 Bundesnetzagentur   x  

 Bürgerverein II. Distrikt Gangolf   x  

 CSG GmbH (Key Account Deutsche Post)   x  

B.7. Deutsche Bahn AG x   S. 34  

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH   x  

B.8. Deutsche Telekom Technik GmbH x   S. 38  

 Deutsche Verkehrswacht   x  

B.0. Deutscher Wetterdienst  x  S. 63 

 Erster Bamberger Automobil Club im ADAC   x  

 Fachbereich 6 A - Baurecht   x  

 Fachbereich 6 A - Erschließungsangelegenheiten   x  

 Familienbeirat   x  

 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bamberg   x  

 Haus & Grund Bamberg e.V.   x  

B.0. Handwerkskammer für Oberfranken  x  S. 63 

B.9. Immobilienmanagement x   S. 40 

 Immobilienmanagement - SG Grundstücksverkehr   x  

B.0. Immobilien Freistaat Bayern  x  S. 63 

B.0. Industrie- und Handelskammer  x  S. 63 

 Kabel Bayern GmbH & Co.KG   x  

 Kämmereiamt   x  

B.10. Klima- und Umweltamt x   S. 40 

 Kulturamt   x  

 Landesverband für Vogelschutz   x  

 Landratsamt, Abt. Gesundheitswesen   x  

B.11. Landratsamt Bamberg x   S. 45 

B.0. Luftamt Nordbayern  x  S. 63 

 Ordnungsamt   x  

 PLEdoc GmbH   x  

 Polizeiinspektion Bamberg Stadt   x  

 Radverkehrsbeauftragte   x  

B.0. Regierung von Oberfranken – Sachgebiet 24  x  S. 63 

 Regierung von Oberfranken – Höhere Landesplanungsbehörde   x  

 Regierung von Oberfranken – Städtebauförderung   x  

B.0. Regionaler Planungsverband  x  S. 63 

 Schule: Erlöserschule   x  

 Schule: Graf-Stauffenberg-Realschule   x  

 Schule: Gangolfschule   x  

 Schule: Clavius Gymnasium   x  

 Schule: Eichendorff Gymnasium   x  
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 Schule: Franz-Ludwig-Gymnasium   x  

 Schule: Maria-Ward-Gymnasium   x  

 Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.   x  

 Seniorenbeauftragte   x  

B.0. Staatliches Bauamt – Fachbereich Straßenbau  x  S. 63 

 Stadtbau GmbH Bamberg   x  

 Stadtheimatpflegerin   x  

B.12. Stadtjugendamt x   S. 48 

 Stadtjugendring Bamberg   x  

 Stadtplanungsamt / Flächennutzungsplanung    x  

B.0. Stadtplanungsamt / Stadtsanierung   x  S. 63 

 Stadtwerke Bamberg GmbH   x  

 Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH   x  

B.13. Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH x   S. 49 

B.14. Straßenverkehrsamt x   S. 51 

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG   x  

 VCD – Verkehrsclub Deutschland e. V.    x  

B.15. Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH x   S. 57  

B.16. Wasserwirtschaftsamt Kronach x   S. 58 

 Zentrum Welterbe Bamberg   x  

 Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bam-

berg/Forchheim 
  x 

 

 Zweckverband Müllheizkraftwerk   x  
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Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F 

für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße – „Kaimsgasse" 

 

Nr.  Schreiben 

v. 

Stellungnahme Anmerkung 

A. Öffentlichkeit 

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen 

A.1. Schreiben 1 13.02.2025 Mit großem Interesse verfolgen wir als Betroffene das o.g. Bebauungsplan-
verfahren.  
 
Insbesondere die Verkehrserschließung ist für die Nachbarschaft und die 
Kinderkrippe von großer Bedeutung, denn die Kaimsgasse ist verkehrsrecht-
lich eine enge Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. 
 
Eine vollständige Erschließung des geplanten Vorhabens über die leistungs-
fähige Ludwigstraße wurde von einer Vielzahl von Anwohnerinnen und An-
wohnern bereits in der frühzeitigen Beteiligung gefordert. Auch der Stadt-
gestaltungsbeirat hatte diese Lösung empfohlen. 
 
Bereits früher wurden in der Kaimsgasse einige größere Anwesen über den 
bestehenden Stich von der Ludwigstraße (heute Zufahrt Landratsamt und 
tegut Parkplatz) erschlossen.  
 
Nun geht aus der Behandlung der Stellungnahmen und der Begründung 
hervor, dass es trotz intensiver Verhandlungen zwischen Stadt und Landrat-
samt diesbezüglich zu keiner Einigung kam. 
 
 
Im Folgenden ein Zitat aus der Behandlung der Stellungnahmen (Hinweis: 
mit "Grundstückseigentümer der privaten Stichstraße" ist das Landratsamt/ 
der Landkreis gemeint). „Sowohl der Vorhabenträger und die Stadt Bam-

 
 
 
Die Verkehrserschließung wurde im Rahmen des 
Planungsprozesses intensiv und umfassend ge-
prüft. Die Erschließung ausschließlich über die 
Ludwigstraße lässt sich aufgrund der widerstre-
benden Interessen des Eigentümers der nördlich 
des Plangebiets befindlichen Grundstücksflächen 
auch weiterhin nicht realisieren. Die Gespräche 
hierzu wurden auch während der Auslegung des 
Entwurfes fortgeführt, haben aber keine neuen 
Erkenntnisse zu Tage gefördert. Die nun vorgese-
hene Erschließung als Ringerschließung mit Zu-
fahrt über die Kaimsgasse und Abfahrt über die 
Privatflächen zur Ludwigstraße ist als verträglich 
mit den Belangen der Anlieger und Bewohner in 
der Kaimsgasse zu erachten. Das erstellte Ver-
kehrsgutachten hat die Verträglichkeit umfassend 
festgestellt. 
 
Auch wenn der Eigentümer der Stichstraße das 
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um 
eine nicht für die öffentliche Nutzung gewidmete 
private Erschließung auf einem Privatgrundstück. 
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berg haben in unzähligen Gesprächen versucht, dass im Stadtgestaltungs-
beirat empfohlene Erschließungskonzept mit ausschließlicher Erschließung 
des Planungsgebietes über die Stichstraße an der Ludwigstraße mit dem 
Grundstückseigentümer der betreffenden privaten Stichstraße zu vereinba-
ren. Im Ergebnis musste aber festgestellt werden, dass eine Einigung mit 
dem Grundstückseigentümer nicht möglich war."  
 
Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir wüssten gerne die konkreten 
Gründe, warum diese Lösung nicht umgesetzt wird. Insbesondere möchten 
wir wissen wann, wie oft und wer von Stadt und Landratsamt miteinander 
gesprochen hat und ob auch die jeweilige Verwaltungsspitze eingeschaltet 
war, um ein gutes Ergebnis im Sinne der Bürgerschaft zu erreichen.  
Warum dies bei zwei öffentlichen Behörden - Stadt und Landratsamt - die 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger agieren sollten, nicht möglich ist, 
ist uns nicht verständlich.  
 
In Bezug auf das Verkehrsaufkommen und die Stellplatzsituation wird in 
der Begründung ausgeführt, dass die Ausgabe von Parkausweisen an die 
neuen Bewohner des Quartiers nicht erfolgen wird. Wir hegen große Zwei-
fel an der tatsächlichen Umsetzung. 
 
 
Leider wird als Grundlage des Verkehrsgutachtens lapidar dargelegt, dass 
„Besucher und Wirtschaftsverkehr über die Kaimsgasse zu- und abfließen 
müssen, selbst wenn z.B. Besucher keinen Parkplatz in der Kaimsgasse fin-
den sollten und anschließend außerhalb der Kaimsgasse parken. Nach eini-
ger Zeit kann dieser Verkehr also auch geringer ausfallen, wenn Besucher 
dann über die Parkplatzsituation wissen, und direkt außerhalb der Kaims-
gasse parken. Dieses Verhalten ist aber nur denkbar und deshalb in den Be-
rechnungen nicht weiter einbezogen worden."  
 
Demzufolge müssen wir feststellten, dass der zu erwartende Besucherver-
kehr und dessen Stellplatzbedarf nicht berücksichtigt wurde. Stellplätze für 
die Besucher sind nicht vorgesehen und können sich nur auf die drei bereits 
vorhandenen „freien" Stellplätze im öffentlichen Raum verteilen.  
 
Da sich diese in der Kaimsgasse an der östlichen Einfahrt befinden, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Besucher einen Parkplatz in der 

Auch der Eigentümer Landratsamt ist in diesem 
Sinne als privater Eigentümer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten. Eine Einigung mit dem Eigentü-
mer war nicht möglich, da eine vollständige Er-
schließung über die Ludwigstraße den eigenen 
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den 
dortigen Bestandsnutzungen zuwiderlaufen 
würde. Diese Bedenken konnten auch in einer 
Vielzahl geführter Gesprächen nicht ausgeräumt 
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber 
einen verträglichen Interessensausgleich aller dar. 
An dem Kompromiss wird daher festgehalten. 
 
 
 
 
Die Bedenken zur Vergabe von Parkausweisen 
sind unberechtigt. Im Durchführungsvertrag wer-
den hierzu entsprechende Bestimmungen getrof-
fen und diese bei den zuständigen Fachbereichen 
der Stadt Bamberg hinterlegt. 
 
Im Umfeld des Plangebiets sind eine Vielzahl be-
wirtschafteter Abstellmöglichkeiten für Besucher 
der neuen Wohnungen vorhanden. Die Erreich-
barkeit mit dem ÖPNV bzw. mit dem Rad ist 
ebenfalls als sehr gut zu erachten. Im Verkehrs-
gutachten ist bereits der anfallende Besucherver-
kehr äquivalent zu allen anderen verkehrsverur-
sachenden Faktoren berechnet und damit in der 
Prognose, entgegen der Aussage der Stellung-
nahme A1, bereits berücksichtigt. 
 
Mit den Aussagen im Verkehrsgutachten sollte 
darauf hingewiesen werden, dass gerade unmit-
telbar nach Nutzungsaufnahme u. U. über die 
Situation in der Kaimsgasse unkundige Besucher 
-Fahrverkehre entstehen können, welche im 
Sinne der Abwägung der Verkehrsbelange auf 
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Kaimsgasse findet, was zu Ringfahrten durch die benachbarte Joseph-
straße/ Kunigundenruhstraße führen wird oder zu Wendemanövern in der 
Kaimsgasse selbst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der sicheren Seite entsprechend eingeflossen 
sind.  
 
Die Thematik des Besucherverkehrs sowie Stell-
platzbedarf sind daher entgegen den Annahmen 
der Einwendenden sehr wohl in die Abwägung 
der Auswirkungen eingeflossen.  
 
Die geringe Verfügbarkeit von öffentlichen Park-
flächen in der Kaimsgasse ist allen bewusst und 
der Anlass zur zitierten Aussage respektive dem 
Auszug aus dem Gutachten gewesen. Dieser ver-
weist eben darauf, dass sich zunehmend die Be-
suchenden auf diese Situation einstellen werden 
oder auch von den Bewohnern darauf bereits 
hingewiesen werden könnten, so dass sich jener 
Anteil des Verkehrs (Besucherverkehr) in der 
Kaimsgasse sowie eventuell direkt angrenzenden 
Straßen perspektivisch reduzieren könnte. Der 
Besucherverkehr könnte in dem skizzierten Sze-
nario dann z.B. direkt über die größeren Parkan-
gebote in der Ludwigstraße abgewickelt werden. 
Da diese Entwicklung aber nicht prognostizier-
bar und das Verhalten von Besuchenden nicht 
vorschreibbar ist, wurde im Verkehrsgutachten 
davon abgesehen eine weitere Reduktion des Be-
sucherverkehrs anzunehmen. Bei der Vielzahl an 
Parkmöglichkeiten im unmittelbaren Umkreis, 
vor allem in der Ludwigstraße, wo die Tiefgarage 
"Zur Post" direkt an das Grundstück der Quartier-
sentwicklung Kaimsgasse angrenzt, ist von über-
mäßigen Ringfahrten auch nicht zwangsläufig 
auszugehen. Wie dem Bericht darüber hinaus 
ebenfalls zu entnehmen ist, wird der zusätzliche 
Besucherverkehr aufgrund des Bauvorhabens am 
gesamten Knotenpunkt Kaimsgasse / Kunigun-
denruhstraße zukünftig nur rund 0,6 Prozent 
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Anteil haben. Eine Überlastung der Kunigunden-
ruhstraße durch den Besucherverkehr kann also 
ausgeschlossen werden. 
 
Auf die Ausweisung von Besucherstellplätzen 
kann auch nach nochmaliger Würdigung auf-
grund der Angebote im Umfeld daher verzichtet 
werden. Das wurde von der Abteilung Verkehrs-
planung auch so bestätigt. Festzustellen bleibt in 
diesem Zusammenhang auch, dass die geringe 
Anzahl von Besucherstellplätzen auch der Erwar-
tungshaltung der aktuellen Anlieger in der 
Kaimsgasse geschuldet ist, ihre gestiegene An-
zahl von privaten Fahrzeugen möglichst dauer-
haft gesichert im öffentlichen Raum abstellen zu 
dürfen.  
 
Statt im öffentlichen Raum ein Stellplatzangebot 
für Besucher bereitzustellen zu können, wurde 
zu Gunsten der gestiegenen Anzahl der Fahr-
zeuge der privaten Grundstückseigentümer im 
Bestand eine Lizenzbewirtschaftung des Stell-
platzangebotes installiert und somit eine Regu-
lierung der Nutzung des öffentlichen Raumes zu 
Gunsten der privaten Bestandsanlieger vorge-
nommen.  
 
Grundsätzlich wäre es aber auch den bisherigen 
Eigentümern zumutbar, für die privaten 
(Zweit)Fahrzeuge Mietstellplätze in einem der 
bestehenden bewirtschafteten Angebote anzu-
mieten, wenn die auf den Privatflächen beste-
henden Flächen nicht ausreichend sind.  
 
Somit ist die geringe Anzahl von Besucherstell-
plätzen zu einem nicht unerheblichen Anteil 
auch dem Anspruchsdenken der Bestandsanlie-
ger geschuldet.  
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In den Vorhabenplänen ist die Zufahrt zur Parkgarage im östlichen Bereich 
des Hauses Kaimsgasse 21 im Bereich des bestehenden Tores eingezeich-
net, im Osten befinden sich 2 Fenster, hinter denen Fahrradabstellanlagen 
geplant sind. Im Bebauungsplan und im Schallgutachten ist die Festsetzung 
Zufahrt bzw. der zulässige Ein- und Ausfahrtsbereich für die Parkgarage da-
von abweichend weiter westlich dargestellt. Damit würden bestehende An-
wohnerstellplätze in dem Bereich entfallen müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schallgutachten sagt aus: „Der kürzeste Abstand der bestehenden 
Nachbarschaft in der Kaimsgasse zur Zufahrt für die Parkgarage beträgt im 
vorliegenden Fall ca. 8 m für das WA, so dass das Spitzenpegelkriterium 
der TA Lärm nachts nicht verlässlich eingehalten werden kann."  
 

Bezüglich der Thematik von Wendemanövern sei 
erneut darauf verwiesen, dass das Bauvorhaben 
extra einen Wendehammer realisiert, der auch 
jeglichem weiteren Verkehr in der Kaimsgasse 
öffentlich zur Verfügung stehen wird und damit 
zugutekommt. Das Szenario von in der Kaims-
gasse wendenden Fahrzeugen jeglicher Art, un-
abhängig ihres Anliegens oder Zugehörigkeit, er-
fährt diesbezüglich sogar eine Aufwertung durch 
die Quartiersentwicklung. 
 
Maßgeblich für die Zufahrt ist die in den Vorha-
ben- und Erschließungsplänen dargestellte Lage. 
Diese wurde im Schallschutzgutachten korrekt 
berücksichtigt. Dies hat der Gutachter nochmals 
bestätigt (siehe Anlage 1.2 der schalltechnischen 
Untersuchung). Die Lage im Bebauungsplan wird 
hier redaktionell klarstellend korrigiert. Sie war 
versehentlich leicht verschoben. Inhaltliche Aus-
wirkungen ergeben sich hieraus nicht. Vielmehr 
wird hier lediglich klarstellend die in den Vorha-
ben- und Erschließungsplänen hinterlegte Lage 
nachgeführt. Im Rahmen der redaktionellen 
Richtigstellung des Bebauungsplans werden 
auch die entsprechenden Abbildungen in der 
schalltechnischen Untersuchung ersetzt, in wel-
cher der Bebauungsplan nicht korrekt dargestellt 
ist. 
 
Bisher als Anliegerstellplätze ausgewiesene Flä-
chen entfallen hier nicht.  
 
Bei den schalltechnischen Untersuchungen zu 
den Auswirkungen der Planung auf die Nachbar-
schaft und hier im Speziellen der Parkgarage 
(siehe Kapitel 7.2 der schalltechnischen Untersu-
chung) wurde festgestellt, dass das Spitzenpe-
gelkriterium der TA Lärm nachts nicht verlässlich 



 

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F 

Stand 30.07.2025           6 

 

Nr.  Schreiben 

v. 

Stellungnahme Anmerkung 

Damit sind wir in der Kaimsgasse 24 mit den in der Nordostfassade liegen-
den Fenstern der Schlafräume und Kinderzimmer unmittelbar von der Ein-
fahrt und den nächtlichen Geräuschen betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eingehalten werden kann. Das Spitzenpegelkrite-
rium der TA Lärm von 60 dB(A) nachts in allge-
meinen Wohngebieten (WA) wird bei Geräusch-
spitzen bis zu 62 dB(A) jedoch nicht wesentlich 
überschritten. Dabei können sich zwar aus dem 
Spitzenpegelkriterium für das besagte Anwesen 
„Kaimsgasse 24“ durch das Planvorhaben un-
günstigere Schallimmissionen gegenüber der 
plangegebenen Vorbelastung des bisher rechts-
kräftigen Bebauungsplans ergeben. Die zitierte 
Aussage betrifft jedoch zahlreiche übrige Anwe-
sen im Bereich der Kaimsgasse (z. B. Haus-Nrn. 
12, 13, 14, 16, 20), für welche sich bei vorlie-
genden Planvorhaben aus dem Spitzenpegelkri-
terium keine ungünstigere, sondern vielmehr 
deutlich günstigere Schallimmissionssituation, 
als aus der plangegebenen Vorbelastung mit 
den festgesetzten Flächen für Stellplätze des bis-
her rechtskräftigen Bebauungsplans ergibt. 
 
Zudem wird ebenfalls nochmals auf die Ausfüh-
rungen in Kapitel 10.2.3 der Parkplatzlärmstudie 
verwiesen. Demnach ist, wie übrigens auch für 
die bestehenden Stellplätze im öffentlichen 
Raum entlang der Kaimsgasse, davon auszuge-
hen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohn-
bereichen zu den üblichen Alltagserscheinungen 
gehören und dass Garagen und Stellplätze, de-
ren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung 
verursachten Bedarf entspricht, auch in einem 
von Wohnbebauung geprägten Bereich keine er-
heblichen, billigerweise unzumutbaren und so-
mit auch hinzunehmenden Störungen hervorru-
fen. 
 
In aktuellen Hinweisen zur Anwendung der Park-
platzlärmstudie (6. Auflage) des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt zum Maximalpegelkri-
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Der Hinweis, dass dies keine Verschlechterung in Bezug auf den aktuell 
noch rechtsgültigen, wenn auch über Jahrzehnte nie umgesetzten Bebau-
ungsplan darstelle, stimmt nicht, da der Abstand zu den damals geplanten 
Garagen über 30m beträgt. Durch die aktuelle Planung wird die Situation 
für die nächtliche Ruhe verschlechtert. Auch tagsüber wird es durch den 
Mehrverkehr (194 DTV statt 131 DTV) und aufgrund der direkt gegenüber 
in 8m Abstand befindlichen Einfahrt zu merklich erhöhten Fahrbewegun-
gen kommen, auch aufgrund der zur Einfahrt notwendigen Schleppkurven.  
 
 
 
 
 

terium (Februar 2025) wird anhand aktueller Un-
tersuchungen, insbesondere zum Maximalpegel, 
ausgeführt, dass infolge der Erneuerung des 
Fahrzeugbestands in Deutschland, die in der 
Parkplatzlärmstudie genannten Maximalpegel 
zwischenzeitlich um zumindest 4 dB(A) für Tü-
ren-/Kofferraumschließen als zu hoch anzusehen 
sind. Sinngemäß wären diese neuen Erkennt-
nisse auch auf die im vorliegenden Fall angesetz-
ten kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Pkw mit 
der Konsequenz übertragbar, dass das Spitzen-
pegelkriterium auch am besagten Anwesen 
„Kaimsgasse 24“ nachts eingehalten wäre. 
Entsprechend § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsma-
terial), zu ermitteln und zu bewerten. Gemäß 
dem Beschluss des VGH München vom 
03.03.2017 – 15 NE 16.2315 sind „Lärmschutz-
belange grundsätzlich dann in die Abwägung 
einzubeziehen, wenn die Lärmbelastung infolge 
des Bebauungsplans ansteigt. Dies gilt auch für 
die planbedingte Zunahme des Verkehrslärms 
für lärmbetroffene Grundstücke außerhalb des 
Planbereichs.“ 
 
Sofern sich die Zunahme der Verkehrsgeräusche 
allerdings nur geringfügig bzw. unwesentlich (d. 
h. nicht über eine vernachlässigende Bagatell-
grenze hinaus) auf die maßgeblichen Immission-
sorte außerhalb des Plangebiets auswirken, so 
müssen diese Erhöhungen nicht in die Abwä-
gung eingestellt werden. Ob eine Verkehrsbelas-
tung jedoch mehr als nur geringfügig bzw. un-
wesentlich zunimmt, lässt sich nach o. g. Urteil 
nicht anhand fester Maßstäbe beurteilen und ist 
eine Frage rechtlicher Wertung, die nur auf der 
Grundlage von tatsächlichen Erkenntnissen ge-
troffen werden kann.  
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Östlich der Kaimsgasse 13 wird eine Wendemöglichkeit für Lieferfahrzeuge 
und PKW und eine Paketstation angeordnet. Die Kaimsgasse 13 ist aber 
trotz dort vorhandener schutzwürdiger Nutzung nicht als Immissionsort im 
Schallgutachten verzeichnet und behandelt. Gleiches gilt für die gegen-
überliegende Kaimsgasse 14.  
 

 
Im vorliegenden Fall führt der planinduzierte 
Ziel- und Quellverkehr durch das Plangebiet am 
besagten Anwesen „Kaimsgasse 24“ zu Erhö-
hungen der Verkehrsgeräusche (Straße und 
Schiene) um 1,7/0,5 dB(A) Tag/Nacht bei Beur-
teilungspegeln bis zu 55/48 dB(A) Tag/Nacht 
und somit unterhalb der heranzuziehenden Im-
missionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) Tag/Nacht 
für allgemeine Wohngebiete (WA).  
 
Demnach ergeben sich durch den planinduzier-
ten Verkehr zwar Pegelerhöhungen am besagten 
Anwesen „Kaimsgasse 24“, wobei hieraus je-
doch nach den Maßgaben der 16. BImSchV 
keine weitergehenden Anspruchsberechtigungen 
in der bestehenden Nachbarschaft gegen Ver-
kehrsgeräusche ableitbar sind und somit die 
schallimmissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
des Planvorhabens als zumutbar hinzunehmen 
sind.  
 
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung 
dokumentiert die maßgeblichen für die Beurtei-
lung relevanten Immissionsorte in der Nachbar-
schaft (siehe Kapitel 4 der schalltechnischen Un-
tersuchung) und nicht alle untersuchten Immissi-
onsorte in der Nachbarschaft. Insofern wurden 
die besagten Anwesen in der Kaimsgasse 13 
bzw. 14 zwar nicht dokumentiert, jedoch eben-
falls bei den schalltechnischen Berechnungen 
untersucht. 
 
Zwischen dem bestehenden Gebäude „Kaims-
gasse 13“ und dem Plankörper im WA4 wird 
eine Verkehrsfläche (Wendehammer f. Paket-
dienste und PKW) festgesetzt, wobei nach Osten 
die Verkehrsfläche ebenfalls und zwar durch den 
Plankörper im WA 4 abgeschirmt wird. Der sich 
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Als Grenze zur Kaimsgasse 13 im Norden wird eine Sandsteinmauer errich-
tet. Leider ist im Osten keine Abschirmungsmaßnahme erkennbar, sodass 
Beeinträchtigung durch Lieferverkehr und PKW durch Licht, Blendung, Ein-
sicht und Lärm zu befürchten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des neu hinzugekommenen Wendehammers und den Car-Sha-
ring Stellplätzen sowie der Zufahrt der Parkgarage, deren Lage nicht in al-
len Plänen eindeutig ist, scheint es doch zu einer Reduktion der Anwohner-
stellplätze zu kommen. Wir bitten um Erläuterung und Klarstellung. 
 
 
 
 

daraus ergebende planinduzierte Verkehr führt 
dabei zu keinen wesentlichen Veränderungen in 
einer Verkehrsentwicklung bzw. -belastung 
(siehe Kapitel 7. 1 der schalltechnischen Untersu-
chung) auf öffentlichen Straßen. Durch die ge-
ringe Frequentierung der privaten Verkehrsfläche 
an der Kaimsgasse werden ebenfalls die weiter-
gehenden immissionsschutzrechtlichen Belange 
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) bzw. TA Lärm an den unmittelbar angren-
zenden Immissionsorten (u. a. Kaimsgasse 13 
bzw. 14) verlässlich eingehalten.  
 
Die Paketstation wird im Inneren des Plange-
biets, abgeschirmt von der Kaimsgasse, errichtet. 
An der Ostseite der Wendeanlage wird die Gie-
belwand des Anbaus an die Kaimsgasse errich-
tet. Maßgebliche zusätzliche „Blendungen, Licht, 
Einsicht, etc.“ sind hier nicht zu erwarten. Auch 
jetzt kann es durch deutlich kompliziertere Wen-
devorgänge oder gar Rückwärtsfahren(!) zu ge-
ringfügigen Beeinträchtigungen kommen, wel-
che aber durch die Anlieger hinzunehmen sind. 
Die geplante Wendeanlage soll hier zur Verbes-
serung und Entschärfung der Situation beitra-
gen. Entsprechend des redaktionell geänderten 
Vorhabenplans VHP 03 Freiflächen wird die Vor-
habenträgerin in Abstimmung mit den Eigentü-
mern des Grundstückes Kaimsgasse 13 entspre-
chende Sichtschutzmaßnahmen umsetzen.   
 
Wendeanlage und Car-Sharing-Stellplatz sind so 
angeordnet, dass keine weiteren Anliegerstell-
plätze entfallen. Es wird hier nochmal klarge-
stellt, dass die bestehenden Anliegerstellplätze 
ein kommunales Angebot darstellen. Dies wurde 
in der vorliegenden Form als vertretbar erachtet 
und wird bestmöglich aufrechterhalten. Es be-
steht aber kein rechtlicher Anspruch darauf.  
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Der Standort für eine Nachverdichtung mit Wohnungsbau ist auch aus un-
serer Sicht grundsätzlich geeignet, allerdings müssen die Planungen dem 
Ort angemessen und für das Quartier und die dort bereits lebenden Men-
schen verträglich gestaltet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist aus Sicht der Anwohnerinnen und Anwohner enttäuschend, dass vor-
handene leistungsfähige Straßen sowie die darüber vorhandene Erschlie-
ßung nicht genutzt werden und stattdessen über Jahrhunderte kleinteilig 

Die geplante Nachverdichtung bleibt auch nach 
nochmaliger sorgsamer Würdigung in der Ge-
samtabwägung als vertretbar. Sie berücksichtigt 
entgegen der Aussagen der Einwendenden die 
Belange des Umfeldes im Rahmen der zulässigen 
Abwägung angemessen.  
 
Wie bereits umfassend ausgeführt, ist die ge-
wählte Verkehrserschließung als vertretbar für 
das Umfeld anzusehen. Alternative Erschlie-
ßungsmöglichkeiten wurden umfassend und in-
tensiv geprüft sowie ein in der Gesamtabwä-
gung guter Kompromiss zur Minimierung der 
Belastungen für die Bewohner der Kaimsgasse 
ermöglicht. Es entstehen mit den geplanten Nut-
zungen verträgliche Nutzungen für ein durch 
Wohnnutzungen geprägtes Umfeld der Kaims-
gasse. Eine Kindertagesstätte stellt eine regelmä-
ßig in einem Wohngebiet zulässige Nutzung dar 
und ist keine über das getroffene Maß hinausge-
hende besondere Abwägungsherausforderung. 
Die bestehende Kindertagesstätte in der Kaims-
gasse ist planungsrechtlich sogar in einem 
Mischgebiet verortet. Es bleibt zudem klarstel-
lend an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, 
dass die Einwendenden berücksichtigen müssen, 
dass für die nun beplanten Flächen bereits Bau-
recht mittels des aktuellen Bebauungsplans be-
steht und auch hierdurch Auswirkungen auf das 
Umfeld entstehen würden. Die aktuellen Planun-
gen sind zwingend in Beachtung des bestehen-
den Planungsrechtes zu würdigen. Es handelt 
sich hier nicht um grundsätzlich im Sinne eines 
Ersteingriffes zu würdigende erstmalige Auswir-
kungen.  
 
Auch hierzu wurde bereits umfassend Stellung 
genommen. Die Interessen der Stadt Bamberg 
sowie des Landkreises Bamberg als privaten 
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gewachsene Strukturen mit sensiblen Nutzungen (Wohnen und Kinderta-
gesstätte) sowie nicht ausreichender Infrastruktur belastet werden.  
 
Dass sich die öffentliche Hand - Stadt und Landratsamt - hier nicht mitei-
nander abstimmen konnte, um die komplette Erschließung von der Lud-
wigstraße aus zu gewährleisten, sondern stattdessen auf Kosten der Ver-
kehrssicherheit in der Kaimsgasse die Bürgerinnen und Bürger unnötig be-
lastet werden, ist für uns nicht verständlich.  
 
Wir bitten dies nochmal zu überdenken und alle Bemühungen dahinge-
hend zu unternehmen.  
 
 
 
Anlage: morgendliche Verkehrssituation vor der Kinderkrippe in der Kaim-
gasse, ohne Wendemöglichkeit, März 2024

 

Grundstückseigentümer konnten hier nicht um-
fassend übereingebracht werden. Genauso wie 
die Einwendenden die angemessene Beachtung 
Ihrer Belange einfordern, sind auch die Belange 
des Landkreises angemessen in die Abwägung 
einzustellen. Der erzielte Kompromiss stellt hier-
bei das Maximum der Möglichkeiten dar und ist 
nach sorgsamer Abwägung als vertretbar und 
akzeptabel zu erachten. Anderweitige angemes-
sene planungsrechtliche Möglichkeiten bestehen 
nicht. Zudem ist auch hier auf das bestehende 
Planungsrecht und dessen Auswirkungen zu ver-
weisen.  
 
Zu dem nochmals übermittelten Foto einer mor-
gendlichen Verkehrssituation in der Kaimsgasse 
ist anzumerken:  
 
1. Es handelt sich um eine Sondersituation der 

Müllabholung und nicht um den Regelzu-
stand. 

2. Nicht auszuschließen ist, dass zumindest ei-
nes der beiden Pkw widerrechtlich an einer 
Stelle im Straßenraum abgestellt wurde, an 
der kein Parken zulässig ist. Gem. StVO ist ein 
Parken im verkehrsberuhigten Bereich nur in 
entsprechend gesondert gekennzeichneten 
Flächen zulässig. Außerhalb dieser Flächen ist 
ein Halten zum Ein- und Aussteigen sowie Be- 
und Entladen zulässig – dabei darf aber der 
reguläre Verkehr nicht unverhältnismäßig be-
einträchtigt werden. Werden diese Maßga-
ben eingehalten, ist eine hinreichende Befahr-
barkeit der Straße gegeben. Würde man auf-
grund der Statik des Bildes annehmen, dass 
beide Pkw widerrechtlich zum Parken an hier-
für nicht bestimmten Flächen im Straßenraum 
abgestellt wurden, bestünde zudem ein wei-
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tergehender Verstoß gegen die Grundmaßga-
ben der Straßenverkehrsordnung, da (auch 
für Rettungskräfte) kein ausreichend breiter 
befahrbarer Verkehrsraum verbleiben würde. 
Es ist hier daher dringend auch an die Anlie-
ger zu appellieren, durch grob fahrlässiges o-
der sogar vorsätzliches Handeln nicht zu einer 
absichtlichen Verschärfung der Situation bei-
zutragen.  
 
Beispielhaft sei hier auf die an dargestellter 
Stelle in den Streetview-Daten von Apple Inc. 
dokumentierte Situation hinzuweisen, in der 
ein erkennbar mit Anliegerausweis gekenn-
zeichnetes Fahrzeug widerrechtlich im öffent-
lichen Straßenraum abgestellt wurde. 

 
 

(Bild aus Kaimsgasse in Apple Streetview 
© Apple Inc. 2025) 

3. Auch wenn in einem verkehrsberuhigten Be-
reich Fußgänger und Radfahrer den gesam-
tem Verkehrsraum nutzen dürfen, sind diese 
trotzdem auch dazu verpflichtet, dass diese 
den (übrigen) Verkehr auf der Straße durch ihr 
Handeln nicht behindern dürfen. Dies bedeu-
tet auch, dass man im Zweifelsfall warten 
muss, wenn vor einem ein Entsorgungsfahr-
zeug durch eine enge Gasse fährt. Das Verhal-
ten des einen Kindes auf dem Bild zeigt, dass 
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es die Gefahren, in die es sich bewegt, schein-
bar nicht erkennt oder realisiert. Es bleibt hier 
zu hoffen, dass der oder die Erstellerin des Fo-
tos auf das Kind eingewirkt hat, nicht weiter-
zufahren. Individuelles Einzelfehlverhalten 
kann aber nicht Grundlage für den Abwä-
gungsprozess sein.  

 

A.2. Schreiben 2 14.02.2025 Als Anwohner der Kaimsgasse und damit unmittelbar Betroffene müssen 
wir uns zum geplanten Bauvorhaben des „Kaimsgartens" äußern.  
 
 
 
 
 
 
Hier bestehen doch extreme Bedenken als Anwohner, vor allem an der Ver-
kehrsführung. Geplant sind ja 48 Wohneinheiten, d.h. quasi eine Verdopp-
lung der Einwohneranzahl der Kaimsgasse. Die Kaimsgasse ist dabei eine 
sehr traditionelle Gasse im Gärtnerviertel mit vielen denkmalgeschützten 
Gebäuden. Durch die geplante Umstrukturierung wird diese traditionelle 
Wohngegend umgewandelt in eine Anreihung „hineingepferchter" Objekte, 
ganz nach der Devise möglichst viele Wohneinheiten pro Fläche zu verkau-
fen. Durch das völlig unzureichende Verkehrskonzept und die damit ver-
bundene Zunahme an Befahrungen der Kaimsgasse wird sich auch der Ei-
gentumswert unserer Immobilie, Kaimsgasse 30, reduzieren und wir per-
sönlich geschädigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorgestellte Verkehrskonzept, welches auf der Informationsveranstal-
tung auch von der Stadt mitgetragen wurde, ist völlig unzureichend. Es ist 

Die Stellungnahme vom 14.02.2025 ist wort-
gleich mit der bereits mit Datum vom 27.10.2022 
übersandten Stellungnahme. Sie berücksichtigt 
nicht die zur Stellungnahme v. 27.10.22 erfolgte 
Abwägung sowie die mit dem Entwurf des Be-
bauungsplans erfolgte Fortschreibung des Pla-
nungskonzeptes.  
 
Entsprechend der maßgeblichen Vorhabenpläne 
sind lediglich 42 Wohnungen vorgesehen. Die 
Planungen sind entsprechend der erfolgten Ab-
wägung unter Berücksichtigung der erstellten 
Fachgutachten als verträglich für das Umfeld zu 
erachten. Das Planungskonzept berücksichtigt die 
Belange des Umfeldes hinsichtlich der Baudichte 
und Verkehrsbelastung angemessen. Die Beden-
ken der Einwendenden werden nicht geteilt. Die 
städtebaulichen Aspekte der historisch geprägten 
Bestandssituation sind in die Planungsentschei-
dungen hinsichtlich der Anordnung, Baudichte 
und Höhenentwicklung der Gebäude umfassend 
eingeflossen und berücksichtigen die Belange an-
gemessen. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass 
sich durch die Planungen keine unverhältnismäßi-
gen, nachteiligen Auswirkungen auf die Verkehrs-
belastungen in der Kaimsgasse einstellen. Objek-
tiv negative Auswirkungen auf den Wert der Flä-
chen der Einwendenden sind nicht zu erwarten.  
 
Mit den Planungen ist keine Tiefgarage mehr vor-
gesehen. Das Verkehrsabwicklungskonzept mit 
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bei der „Einfahrt" in die Tiefgarageneinheit mit ca. 100 mehr Fahrten pro 
Tag in die Kaimsgasse zu rechnen, einer verkehrsberuhigten Zone! Dabei ist 
die Straßenführung extrem eng und durch zusätzlich „Ausfahrten" der bis-
herigen Anwohner und Zusteller wird es einen unverhältnismäßig großen 
Gegenverkehr geben. Den Anforderungen an eine „verkehrsberuhigte Zone" 
kann dies nicht mehr Genüge tun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Verkehrschaos ist durch zunehmenden Lieferverkehr (DHL, Amazon, 
usw.) in die Gegenrichtung vorprogrammiert. Wesentliches „Gesicht" der 
Kaimsgasse ist es auch, dass Kinder auf der verkehrsberuhigten Straße spie-
len, die Sicherheit dieser Kinder ist nicht mehr gewährleistet. Als Unfallchi-
rurg und Kinderärztin sehen wir dies als völlig unverantwortlich an, als El-
tern zweier 13 jähriger betrifft uns dies persönlich und beunruhigt. Tagtäg-
lich behandeln wir leider Kinder mit Folgen von Verkehrsunfällen, soll diese 
lnzidenz wirklich auch noch vor der eigenen Haustüre erhöht werden? Im 
Rahmen der Informationsveranstaltung zum Bauprojekt wurden diese Ar-
gumente nicht aufgegriffen bzw. von Seiten der Stadt abgewimmelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zufahrt über die Kaimsgasse und Abfahrt in Rich-
tung Ludwigstraße sichert, dass es durch die Pla-
nungen nicht zu einer unverhältnismäßigen Ver-
änderung der Verkehrsabläufe kommt. Die objek-
tive Leistungsfähigkeit eines verkehrsberuhigten 
Bereiches (bis zu 400 Fahrzeuge pro Stunde gem. 
RASt06) wird durch die Planungen nicht ansatz-
weise tangiert. Die im Verkehrsgutachten im Zug 
der Verkehrszählungen erfassten Bestandsbelas-
tungen sind objektiv ebenfalls als sehr gering ein-
zustufen. Die Leistungsfähigkeit eines verkehrsbe-
ruhigten Bereiches ist auch unter Berücksichti-
gung der Planungen weiterhin gewährleistet. An 
dieser Abwägung wird auch nach nochmaliger 
Würdigung festgehalten.  
 
Die Lieferverkehre sind bereits im Bestand vorhan-
den und befahren die Kaimsgasse bereits jetzt. 
Durch die Planungen ergibt sich hieraus keine we-
sentliche Veränderung. Die Planungen versuchen 
vielmehr durch die Einrichtung einer Wendemög-
lichkeit für entsprechende Fahrzeuge die Anzahl 
von Rückwärtsfahrten zu minimieren. Die Kaims-
gasse ist nicht als Unfallschwerpunkt oder Straße 
mit erhöhtem Unfallaufkommen bekannt. Stra-
ßenverkehrsrechtlich ist die Kaimsgasse als ver-
kehrsberuhigter Bereich bestimmt, in dem der 
Fußgänger Vorrang besitzt und sich die übrigen 
Verkehrsteilnehmer so zu verhalten haben, dass 
keine Gefährdungen der Fußgänger (und 
spielende Kinder) eintreten. Auch die Prognose-
werte des Verkehrsgutachtens lassen hier keine 
Bedenken bzgl. einer erheblichen negativen Ver-
änderung oder wesentlichen Veränderung des 
Gefährdungspotenzials erkennen. Auch an dieser 
Abwägung wird auch nach nochmaliger Würdi-
gung festgehalten. 
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Die Kaimsgasse stellt eine der wenigen Spielstraßen im Gangolfviertel dar. 
Bislang ist als einzige alternative Spielmöglichkeit der Spielplatz der Gan-
golfschule für die Kinder des Viertels zugänglich. Dieser ist allerdings zu 
Schulzeiten für Nicht-Schulkinder gesperrt.  
 
Damit stellt die Kaimsgasse eine der wenigen Zonen dar, in der Kinder ih-
rem wichtigen und essentiellen Bewegungsbedarf nachgehen können. Dies 
gilt insbesondere für Kinder, die keine anderen Möglichkeiten für Aktivitä-
ten an der frischen Luft, in Form eines Gartens, haben. Die Welt-Gesund-
heitsorganisation fordert aktuell 60 Minuten sportliche Aktivität am Tag für 
Kinder unter 18 Jahren. Dieser Aktivität können Kinder nur nachkommen, 
wenn ihnen die erforderlichen räumlichen Gegebenheiten dafür zur Verfü-
gung gestellt werden, z.B. in Form von Spielstraßen, die für sie eine ge-
schützte Umgebung darstellen. Aktuell erreichen lediglich 20% der deut-
schen Kinder, die von der WHO geforderten, 7 x 60 Minuten. Mit der Nut-
zung der Kaimsgasse als Zufahrtsstraße für den neuen Bebauungsplan wird 
die sorgenlose Nutzung dieser Straße für die Kinder untergraben. Als Medi-
ziner und Eltern sehen wir es als höchst grenzwertig an, ein weiter zuneh-
mendes Verkehrsaufkommen zu empfehlen. Bereits jetzt wird die Kaims-
gasse als Spielstraße viel frequentiert. Mit einer geplanten Zunahme des 
Verkehrsaufkommens werden hier Kinderleben direkt durch Autos gefähr-
det und sekundär durch die Folgen einer weiteren Beschränkung in ihrer 
Bewegungsfreiheit.  
 
 
 
Wir sprechen uns daher vehement gegen das Vorhaben aus, die beste-
hende Spielstraße als Zufahrtsstraße zu dem neu geplanten Bebauungspro-
jekt, zu planen. Damit werden Kinder kurzfristig und nachhaltig geschadet. 
 

Bei der Kaimsgasse handelt es sich verkehrsrecht-
lich nicht um eine Spielstraße, sondern um einen 
verkehrsberuhigten Bereich. Eine explizite Spiel-
straße wäre für Fahrzeuge aller Art gesperrt und 
mit dem Zusatzzeichen „Kinderspielen erlaubt“ 
gekennzeichnet. Die Spielmöglichkeiten von Kin-
dern im verkehrsberuhigten Bereich werden 
durch die Planungen nicht unverhältnismäßig ver-
ändert. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass 
sich die Mehrbelastungen durch das Planvorha-
ben in einer sehr geringen Größenordnung belau-
fen. Diese wären zudem auch mit dem bestehen-
den Planungsrecht bereits in ähnlicher Form mög-
lich gewesen. Diese Abwägung ist auch weiterhin 
als angemessen zu erachten. Ein „Spielen“ im ver-
kehrsberuhigten Bereich ist weiterhin möglich. Es 
gilt hier aber auch weiterhin der Grundsatz, dass 
das Spielen im Verkehrsraum den Fahrverkehr 
nicht behindern darf. D. h. Einbauten, Tore etc. 
im Straßenraum sind unzulässig. Gleichzeitig gilt 
die besondere Aufmerksamkeitspflicht der Ver-
kehrsteilnehmer durch die Befahrung in Schrittge-
schwindigkeit. Beides wird durch die planindu-
zierten Zusatzverkehre nicht verändert. An der 
Abwägung wird daher festgehalten.  
 
Die Bedenken bzgl. der Verkehrsbelastungen in 
der Kaimsgasse werden weiterhin nicht geteilt. 
Die Belange spielender Kinder sind weiterhin 
umfassend beachtet. 

A.3. Schreiben 3 

 

17.02.2025 Anregungen zum Bebauungsplan: 
 
1. Als sinnvollste Lösung sowohl für die Bewohner der Kaimsgasse als 
auch des Kaimsgartens müssen Aus- UND Zufahrt über die 
Ludwigstraße erfolgen. Haben Herr OB Starke und Herr Landrat 
Kalb über die beste Lösung der Bürger gesprochen? Wann? 
 
 
 

 
 
Die Verkehrserschließung wurde im Rahmen des 
Planungsprozesses intensiv und umfassend ge-
prüft. Die Erschließung ausschließlich über die 
Ludwigstraße lässt sich aufgrund der widerstre-
benden Interessen des Eigentümers der nördlich 
des Plangebiets befindlichen Grundstücksflächen 
auch weiterhin nicht realisieren. Die Gespräche 
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2. Die Kaimsgasse braucht keine Wendeplatte oder Paketstation, die 
noch mehr Zulieferverkehr mit sich bringen würden. Einige Minuten 
entfernt am Bahnhof befindet sich bereits eine Paketstation. 
 
 
 
 
 
 
 

hierzu wurden auch während der Auslegung des 
Entwurfes fortgeführt, haben aber keine neuen 
Erkenntnisse zu Tage gefördert. Die nun vorgese-
hene Erschließung als Ringerschließung mit Zu-
fahrt über die Kaimsgasse und Abfahrt über die 
Privatflächen zur Ludwigstraße ist als verträglich 
mit den Belangen der Anlieger und Bewohner in 
der Kaimsgasse zu erachten. Das erstellte Ver-
kehrsgutachten hat die Verträglichkeit umfassend 
festgestellt. 
 
Auch wenn der Eigentümer der Stichstraße das 
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um 
eine nicht für die öffentliche Nutzung gewidmete 
private Erschließung auf einem Privatgrundstück. 
Auch der Eigentümer Landratsamt ist in diesem 
Sinne als privater Eigentümer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten. Eine Einigung mit dem Eigentü-
mer war nicht möglich, da eine vollständige Er-
schließung über die Ludwigstraße den eigenen 
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den 
dortigen Bestandsnutzungen zuwiderlaufen 
würde. Diese Bedenken konnten auch in einer 
Vielzahl geführter interner Gespräche durch den 
Vorhabenträger und die Stadt nicht ausgeräumt 
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber 
einen verträglichen Interessensausgleich aller dar. 
An dem Kompromiss wird daher festgehalten. 
 
Die Einrichtung einer Wendemöglichkeit dient der 
Verbesserung der Befahrbarkeit der Kaimsgasse 
für den bereits vorhandenen Lieferverkehr. Die Pa-
ketstation des Planungsvorhabens ist als sog. 
„White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie kann 
unabhängig vom Transportdienstleister genutzt 
werden und nicht wie die Paketstation am Bahn-
hof nur durch den dortigen Betreiber. Die Pa-
ketstation dient der Minimierung von Zweitfahr-
ten für den Fall der Unzustellbarkeit von Paketen. 
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3. Der nach dem Kahlschlag einzig verbliebene Grünstreifen mit 
Flieder und Goldregen zwischen 13 und 19 soll erhalten bleiben, 
ebenso die historische Sandsteinmauer. 

 

Eine Erhöhung des Zustellverkehrs ist weder mit 
der Wendeanlage noch der Paketstation verbun-
den.  
 
Die bestehende Sandsteinmauer wird an andere 
Stelle im Plangebiet transloziert und dort wieder 
aufgestellt. Eingriffe in die noch vorhandenen Ge-
hölzstrukturen werden soweit möglich minimiert 
und auf den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung 
zum Erhalt besteht aber nicht, da keine Belange 
des Artenschutzes oder der Baumschutzverord-
nung betroffen sind. Die Strukturen besitzen auch 
keine besondere Bedeutung für das Ortsbild.  

A.4. Schreiben 4 10.02.2025 Als direkt betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende 
Anregungen:  
 
1. Muss hier überhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden? 
Die nächste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fußläufig in drei Minu-
ten zu erreichen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird 
nur überflüssiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige Erschließungssitu-
ation Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach könnte auf die Paketsta-
tion verzichtet werden - auch für mehr Grün - als Ersatz für die gefällten 
Bäume. Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, 
so bitten wir, beides flächenmäßig so gering wie möglich zu halten.  
 
 
 
 
 
2. Dokumentation und Protokollierung des Bauzustandes unseres Hauses 
vor Beginn der Bauarbeiten durch den Investor. 

 
 
 
Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als 
sog. „White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie 
kann unabhängig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am 
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die 
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten für den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhöhung des Zustellverkehrs ist 
durch die Paketstation nicht zu erwarten. Der Flä-
chenbedarf für die Paketstation ist minimal. Bei 
der Wendeanlage wurde auf einen geringstmög-
lichen Flächenverbrauch hingewirkt.  
 
Eine Beweissicherung vor Baubeginn ist auch im 
Sinne des Vorhabenträgers. Dieser wird sich 
rechtzeitig vor Baubeginn hierzu mit dem Ein-
wendenden bzgl. der Durchführung in Verbin-
dung setzen.  
 

A.5. Schreiben 5 13.02.2025 Als Anwohner der Kaimsgasse 8 möchte ich Sie bitten, daran zu denken 
welches Verkehrsschild am Anfang der Kaimsgasse steht. Es ist ein Spiel-
straßen Verkehrsschild. Deutschland braucht Nachwuchs, der gesund und 
sicher aufwachsen können muss. Durch eine Paketstation und Einfahrt der 

Die Kaimsgasse ist entgegen der Aussage der Ein-
wendenden nicht als Spielstraße, sondern als ver-
kehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325.1 gem. 
StVO) gekennzeichnet. Die Verkehrssicherheit ist 
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neuen Anwohner bei der schönen Sandsteinmauer ist dies meiner Meinung 
nach leider nicht mehr gewährleistet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Grünstreifen mit altem Flieder und Goldregen müssen erhalten 
werden. Der damalige Kahlschlag der Bäume ist nicht im Einklang mit den 
vorhandenen Tieren, die sich in den Bäumen befanden, geschehen, da 
braucht man sich nicht zu wundern, dass die Luftqualität immer schlechter 
wird. Wir haben leider nur einen Planeten, der so schön ist wie unsere Erde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich möchte Sie bitten, auch an die Bewohner der Kaimsgasse zu denken. 
Vielleicht haben Sie ja auch Kinder. 
 

gem. dem erstellten Verkehrsgutachten auch un-
ter Berücksichtigung der vorliegenden Planungen 
weiterhin umfassend gegeben. Die Paketstation 
dient der Minimierung von Zweitfahrten für den 
Fall der Unzustellbarkeit von Paketen. Eine Erhö-
hung des Zustellverkehrs ist mit der Paketstation 
nicht verbunden. Die Zufahrt zu den Stellflächen 
des ruhenden Verkehrs für das Plangebiet erfolgt 
im Bereich der Kaimsgasse 21 und nicht im Be-
reich der Sandsteinmauer. Die bestehende Sand-
steinmauer wird zudem an andere Stelle im Plan-
gebiet transloziert und dort wieder aufgestellt.  
 
Eingriffe in die noch vorhandenen Gehölzstruktu-
ren werden soweit möglich minimiert und auf 
den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Er-
halt besteht aber nicht, da keine Belange des Ar-
tenschutzes oder der Baumschutzverordnung be-
troffen sind. Die Strukturen besitzen auch keine 
besondere Bedeutung für das Ortsbild. Für die in 
der Vergangenheit erfolgten Eingriffe in die ge-
schützten Baumbestände werden durch den Vor-
habenträger Ersatzpflanzungen vorgenommen. 
Die weitergehenden Aussagen zur Luftqualität 
sind verallgemeinernd. Negative Auswirkungen 
auf das Mikroklima und die lokale Luftqualität 
sind aus den Planungen nicht zu erwarten.  
 
Die Belange der Bewohner der Kaimsgasse und 
Kinder im Besonderen sind in die Planungen in-
tensiv mit eingeflossen und abgewogen.  

A.6. Schreiben 6 12.02.2025 Als direkt betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende 
Anregungen:  
 
1. Planung Paketstation und Wendeplatte direkt an unserer Grundstücks-
grenze:  
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Um den Grünstreifen (sehr alter Flieder und Goldregen) und einen Teil der 
historischen und das Viertel prägenden Gärtnermauer aus Sandstein zu ret-
ten, wollen wir dem Investor Schultheiss diesen Grenzbereich abkaufen.  
 
 
 
 
Durch die derzeitige Planung mit Wendeplatte als Zufahrt zu einer Paketsta-
tion wird diese Rettung -sowohl Mauer als auch Grünstreifen- sehr dürftig. 
Muss hier überhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden?  Die nächste 
erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fußläufig in drei Minuten zu errei-
chen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird nur über-
flüssiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige Erschließungssituation 
Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach könnte auf die Paketstation ver-
zichtet werden - auch für mehr Grün und mehr historische Bausubstanz.  
Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, so bitten 
wir, beides flächenmäßig so gering wie möglich zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Auf dem zukünftigen Baugelände (Flurstück 1418) befindet sich ein Na-
tursteinbrunnen (siehe Foto) - vom Voreigentümer - errichtet. Nachdem bei 
dem Bauvorhaben Nr. 228F auch eine öffentliche Durchwegung vorgesehen 
ist - es sich also teilweise um öffentlichen Raum handelt, wäre es schön, 
wenn dieser Brunnen erhalten und an den öffentlichen Platz zwischen den 
Häusern versetzt würde. Als Erinnerung an die jahrhundertelange Vornut-
zung als Gärtnerland und an die renommierte Rosen/Blumengärtnerei. 
Gleichzeitig hätte der Brunnen im Rahmen des Klimawandels eine wichtige 
ökologische Funktion. 
 
 
 
 

Gespräche zwischen Vorhabenträger und den 
Stellungnehmenden werden unabhängig von den 
vorliegenden Planungen geführt. Die Planungen 
berücksichtigen eine mögliche Teilübereignung 
bereits, indem dieser Bereich bereits von einer 
Überplanung ausgespart wurde.  
 
Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als 
sog. „White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie 
kann unabhängig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden. Die Paketstation dient der Minimie-
rung von Zweitfahrten für den Fall der Unzustell-
barkeit von Paketen. Eine Erhöhung des Zustell-
verkehrs ist mit der Paketstation nicht verbunden. 
Der Flächenbedarf für die Paketstation ist mini-
mal. Bei der Wendeanlage wurde auf einen ge-
ringstmöglichen Flächenverbrauch hingewirkt.  
 
Eingriffe in die noch vorhandenen Gehölzstruktu-
ren werden soweit möglich minimiert und auf 
den Erhalt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Er-
halt besteht aber nicht, da keine Belange des Ar-
tenschutzes oder der Baumschutzverordnung be-
troffen sind 
 
Durch das Geh- und Fahrrecht handelt es sich 
zwar um einen Raum mit öffentlichen Charakter, 
eigentumsrechtlich verbleiben die Flächen trotz-
dem beim Privateigentümer. Die Verlagerung und 
Neuaufstellung des benannten und im Rahmen 
der Stellungnahme abgebildeten Brunnens wurde 
durch den Vorhabenträger nochmal geprüft. 
Denkmalrechtliche Belange sind bei dem betroffe-
nen Gegenstand nicht gegeben. Die gestalteri-
sche Qualität ist somit subjektiv. Städtebauliche 
Aspekte sind hier nicht betroffen, so dass eine 
Entscheidung im Umgang mit dem Brunnen nicht 
der vorliegenden Bauleitplanung obliegt und dem 
Vorhabenträger anheim zu stellen ist.  
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3. Rings um unser Grundstück -sofern dies nicht schon durch die zu verset-
zende Gärtnermauer abgegrenzt wird- möchten wir eine mindestens 
1.50m hohe Abgrenzung /Zaun - Richtung Wendeplatte höher mit 
blick/blenddichter Lösung. 
 
Die „Lücke" Richtung Schuppen soll zusätzlich optisch noch geschlossen 
werden, indem die Sichtschutzhecke -möglichst blickdicht und ebenso 
mind. 1.50m hoch- fortgeführt wird. 
 
4. Wir möchten, dass -evtl. in Zusammenarbeit mit den Entsorgungswerken 
sichergestellt wird, dass im Zuge des Abrisses von Gebäude 11a sämtliche 
durch unser Grundstück verlaufende Rohre/Leitungen/Kanal sauber und 
ordnungsgemäß getrennt/verschlossen werden. (Es befindet sich immer 
noch zeitweise Wasser im 11 a Kanal.)  
 
5. Geländeabstützung/Böschung/Entwässerungsmulden rund um unser 
Grundstück sollen im Hinblick auf zunehmenden Starkregen vorrausschau-
end konzipiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich kann eine solche Forderung nicht 
im Rahmen des Bebauungsplans geregelt wer-
den. Es besteht hier auch kein Rechtsanspruch. 
Den Stellungnehmern bleibt es freigestellt auf ei-
gene Kosten einen Sichtschutz auf ihrem Grund-
stück zu errichten.  
 
 
 
Der Rückbau der bestehenden privaten Entwässe-
rungsleitungen wird durch entsprechende Fach-
firmen erfolgen und entsprechend dokumentiert 
werden. Die Umsetzung obliegt dem Vorhaben-
träger.  
 
Die Belange von Starkregenereignissen werden 
bei den Freiflächenplanungen des Vorhabenträ-
gers berücksichtigt und darauf geachtet, dass es 
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zu keinem Übertreten auf die Flächen der Einwen-
denden kommt.  

A.7. Schreiben 7 12.02.2025 Als Anwohnerin der Kaimsgasse erlaube ich mir folgende Anregungen/Bit-
ten: 
 
1. Erhalt des Grünstreifens und Erhalt historischer Bausubstanz -anstatt 
Wendeplatte und Paketstation: 
Erhalt des Grünstreifens mit Baumbestand (alter Flieder und Goldregen) so-
wie Erhalt eines Teils der historisch prägenden Gärtnermauer aus Sandstein 
im Areal Haus Kaimsgasse 13/19. Familie Baume/Hümmer plant dem Investor 
Schultheiss einen Grünstreifen mit altem Baumbestand (Flieder und Goldre-
gen) im Grenzbereich abzukaufen; dieses Vorhaben möchte ich unterstrei-
chen und Sie um freundliche Beachtung und Anpassung im Bebauungsplan 
bitten. Auch möchte ich Sie darum bitten, Familie Baume/Hümmer beim In-
vestor Schultheiss in deren Vorhaben zu unterstützen. Familie Baume/Hüm-
mer ist es hoch anzurechnen, dass diese -auf eigene Kosten!- die Idee des 
GRÜNEN und HISTORISCHEN Bambergs am Leben erhalten möchten- bitte 
unterstützen Sie dieses Vorhaben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fußläufig in zwei/drei 
Minuten zu erreichen, die Post in 1,5/2 Minuten. Eine Paketstation wird eine 
hohe Anzahl an Lieferverkehr in der Kaimsgasse erzeugen, die sowieso 
schwierige Verkehrssituation der Kaimsgasse (Spielstraße) wird zusätzlich be-
lastet. Ich möchte daran erinnern, dass sich Kinder und blinde Menschen in 
der Kaimsgasse bewegen- die Kaimsgasse verfügt über keine Gehsteige. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gespräche zwischen Vorhabenträger und den be-
treffenden Grundstückseigentümern werden un-
abhängig von den vorliegenden Planungen ge-
führt. Die Planungen berücksichtigen eine mögli-
che Teilübereignung bereits, indem dieser Bereich 
bereits von einer Überplanung ausgespart wurde. 
Wie private Eigentümer die privaten Freiflächen 
eines Grundstückes gestalten, ist zudem nur be-
dingt in der Einflusssphäre des öffentlichen Han-
dels (Vgl. BayBO Novelle zum 01.10.2025). Es ob-
liegt der gestalterischen Freiheit des einzelnen 
Grundstückseigentümers. Der Bebauungsplan 
trägt den Rahmenbedingungen im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten angemessen Rechnung. Ein-
griffe in die noch vorhandenen Gehölzstrukturen 
werden soweit möglich minimiert und auf den Er-
halt hingewirkt. Eine Verpflichtung zum Erhalt 
besteht aber nicht, da keine Belange des Arten-
schutzes oder der Baumschutzverordnung betrof-
fen sind 
 
Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als 
sog. „White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie 
kann unabhängig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am 
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die 
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten für den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhöhung des Zustellverkehrs ist mit 
der Paketstation nicht verbunden. Der Flächenbe-
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2. Erhalt des Natursteinbrunnens auf dem Flurstück 1418, um zu erinnern! 
Erinnern an die jahrhundertelange Vornutzung als Gärtnerland und an die 
renommierte Rosen/Blumengärtnerei - gerne möchte ich an dieser Stelle an-
regen, eine Gedenkplakette am Natursteinbrunnen anzubringen, um der Er-
innerungskultur Ausdruck zu verleihen. Eine ökologisch wichtige Funktion 
hätte der Brunnen zudem- im Rahmen des Klimawandels und des „Grünen 
Bambergs" sicher ein Gedanke, der in der Öffentlichkeit guten Anklang fin-
den wird und für das Neubauprojekt Kaimsgarten eine noch höhere Wertig-
keit erzielt. Der Natursteinbrunnen wurde von Herrn F. errichtet. Das Bauvor-
haben Nr. 228F sieht eine öffentliche Durchwegung vor- der ökologisch 
wertvolle Natursteinbrunnen könnte den öffentlichen Platz zwischen den 
Häusern aufwerten und die Erinnerung an das historische Gärtnerviertel 
Bamberg lebendig halten- ich erachte dieses Erinnern als wichtig, gerade in 
Zeiten wie diesen. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kluge Lösungen im Hinblick auf zunehmenden Starkregen. Ich bitte da-
rum, die Geländeabstützung/Böschung/Entwässerungsmulden im gesam-
ten Areal des Neubauprojektes Kaimsgarten vorausschauend und klug zu 
gestalten. Ist die Planung ausreichend vorausschauend und sicher? 

darf für die Paketstation ist minimal. Die Kaims-
gasse ist entgegen der Aussage der Einwenden-
den nicht als Spielstraße, sondern als verkehrsbe-
ruhigter Bereich (Zeichen 325.1 gem. StVO) ge-
kennzeichnet. In diesem für alle Verkehrsteilneh-
mer gemeinsam nutzbaren Verkehrsraum sind 
keine Gehwege notwendig. Durch die geforderte 
Schrittgeschwindigkeit ist der erhöhte Sicher-
heitsanspruch aller Fußgänger und Kinder ge-
währleistet. Die Verkehrssicherheit ist gem. dem 
erstellten Verkehrsgutachten auch unter Berück-
sichtigung der vorliegenden Planungen weiterge-
hend umfassend gegeben. 
 
Die Verlagerung und Neuaufstellung des benann-
ten und im Rahmen der Stellungnahme abgebil-
deten Brunnens wurde durch den Vorhabenträ-
ger nochmal geprüft. Ein Versetzen ist nicht mög-
lich. Denkmalrechtliche Belange sind bei dem be-
troffenen Gegenstand nicht gegeben. Die gestal-
terische Qualität ist somit subjektiv. Städtebauli-
che Aspekte sind hier nicht betroffen, so dass eine 
Entscheidung im Umgang mit dem Brunnen nicht 
der vorliegenden Bauleitplanung obliegt und dem 
Vorhabenträger anheim zu stellen ist. Eine Nut-
zung der Brunnenfassung für die Grundwasser-
förderung würde zudem ein neues Wasserrechtli-
ches Genehmigungsverfahren bedürfen. Eine Ge-
nehmigungsfähigkeit an dieser Stelle wäre vo-
raussichtlich nicht wieder gegeben, so dass der 
Brunnen mit Trinkwasser gespeist werden 
müsste. Dies ist aber im Sinne des behutsamen 
Umgangs mit dem kostbaren Gut Wasser als un-
verhältnismäßig zu erachten.  
 
Die Belange der Starkregenvorsorge wurden bei 
der Gesamtplanung angemessen und umfassend 
beachtet. Dies betrifft auch den Schutz der Nach-
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4. Zu- und Abfahrt zur Garage über die Ludwigstraße. Die Kaimsgasse ist 
eine Spielstraße, zudem wird die Kaimsgasse von blinden Menschen ge-
nutzt. Als Bewohner der Kaimsgasse möchte ich die Stadt Bamberg bitten, 
die gute Beziehung zu Herrn Landrat Kalb für Gespräche einzusetzen- für 
den Erhalt der Sicherheit! Für die Kinder und die Bürger der Kaimsgasse! 
Die Zufahrt zur Garage über die Kaimsgasse erzeug viel Verkehr in der 
Kaimsgasse und auf der Wohnanlage des Kaimsgartens. Wäre es nicht eine 
zusätzliche Aufwertung des Neubauprojektes, die Zu- und Abfahrt über die 
Ludwigstraße zu realisieren und gleichzeitig etwas für das Wohl und die Si-
cherheit der Kinder und Bewohner der Kaimsgasse/des Kaimsgartens zu 
tun? Die Kinder und zukünftigen Bewohner des Kaimsgartens werden der 
Stadt Bamberg und dem Landrat dankbar sein, für eine kluge und der Si-
cherheit zuträglichen Lösung: Zu- und Abfahrt der Garage über die Lud-
wigstraße. 

barn vor dem Übertreten von Niederschlagswas-
ser. Dies wird in der konkreten Entwässerungspla-
nung im Detail ausformuliert.  
 
Es wird nochmals klargestellt, dass es sich nicht 
um eine Spielstraße, sondern einen verkehrsberu-
higten Bereich handelt. Die Verkehrserschließung 
wurde im Rahmen des Planungsprozesses intensiv 
und umfassend geprüft. Die Erschließung aus-
schließlich über die Ludwigstraße lässt sich auf-
grund der widerstrebenden Interessen des Eigen-
tümers der nördlich des Plangebiets befindlichen 
Grundstücksflächen auch weiterhin nicht realisie-
ren. Die Gespräche hierzu wurden auch während 
der Auslegung des Entwurfes fortgeführt, haben 
aber keine neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert. 
Die nun vorgesehene Erschließung als Ringer-
schließung mit Zufahrt über die Kaimsgasse und 
Abfahrt über die Privatflächen zur Ludwigstraße 
ist als verträglich mit den Belangen der Anlieger 
und Bewohner in der Kaimsgasse zu erachten. 
Das erstellte Verkehrsgutachten hat die Verträg-
lichkeit umfassend festgestellt. 
 
Auch wenn der Eigentümer der Stichstraße das 
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um 
eine nicht für die öffentliche Nutzung gewidmete 
private Erschließung auf einem Privatgrundstück. 
Auch der Eigentümer Landratsamt ist in diesem 
Sinne als privater Eigentümer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten! Eine Einigung mit dem Eigentü-
mer war nicht möglich, da eine vollständige Er-
schließung über die Ludwigstraße den eigenen 
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den 
dortigen Bestandsnutzungen zuwiderlaufen 
würde. Diese Bedenken konnten auch in einer 
Vielzahl geführter interner Gespräche durch den 
Vorhabenträger und die Stadt nicht ausgeräumt 
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber 
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einen verträglichen Interessensausgleich aller dar. 
An dem Kompromiss wird daher festgehalten. 
 

A.8. Schreiben 8 12.02.2025 Als direkt betroffene Nachbarin des Bauvorhabens habe ich nach der Ausle-
gung der Baupläne im Januar dieses Jahres noch folgende Anregungen: 
 
1. Da die umliegenden Häuser im Ensembleschutz stehen und damit gewis-
sen Vorgaben bezüglich Dacheindeckung (rote Biberschwanzziegel), Spros-
senfenster usw. unterliegen, gehe ich davon aus, dass diese Vorgaben ins-
besondere die Dacheindeckung mit ROTEN Biberschwanzziegeln wegen des 
einheitlichen Gesamtbildes des Viertels, auch für die Neubauten und die sa-
nierten Altbauten gelten. Es wäre aus optischen und ästhetischen Gründen 
nicht hinnehmbar, wenn dieser Teil des gewachsenen Gärtnerviertels plötz-
lich mit schwarzen Frankfurter Pfannen gedeckt werden würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Auch wegen des Ensembleschutzes gehe ich davon aus, dass die alte Gärt-
nersandsteinmauer zwischen den Grundstücken Kaimsgasse 13 und 19 er-
halten bleibt und in die Neubauten mit einbezogen wird. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass in einem Ensembleschutzgebiet wie der Kaimsgasse ein Stück 
Gärtnerkulturgut einfach abgerissen werden darf. 
 
 
 

 
 
 
Den Belangen des Denkmal- und Ensembleschut-
zes wird bei den Planungen Rechnung getragen 
und die Gebäude entlang der Kaimsgasse durch 
Ausbildung des Mansarddaches sowie Satteldach 
im Inneren Rechnung getragen. Ausnahme bilden 
die Parkgarage (Flachdach) sowie Anbau an die 
Kaimsgasse 21 welcher analog dem Bestand als 
Pultdach ausgeführt wird. Eine Eindeckung der 
als Mansard- oder Satteldach ausgeführten Ge-
bäude mit roter Dachdeckung ist ebenfalls be-
rücksichtigt. Bzgl. des Dachmaterials wird im 
Zuge der Detailplanung auf eine bestmögliche 
Verträglichkeit hingewirkt. Festsetzungen im 
Zuge des Bebauungsplans sind aber nicht erfor-
derlich. Festzustellen ist zudem, dass auch im 
Umfeld bereits eine Vielzahl von Gebäude mit Ein-
deckungen aus Dachpfannen in roten Farbtönen 
bestehen. Zum Teil sind auch schwarze Farbtöne 
verbaut. Eine Verpflichtung des Vorhabenträgers 
zum Einbau von Sprossenfenstern kann nicht ab-
geleitet werden, da im Umfeld der Kaimsgasse 
Sprossenfenster auch im Bestand nur noch teil-
weise aufzufinden ist. 
 
Eine maßgebliche Denkmaleigenschaft ist dem 
betreffenden Mauerfragment nicht zuzuordnen. 
Auch im Sinne des Denkmalensembles ist keine 
besondere Eigenschaft festzustellen. Es ist aber 
beabsichtigt, das Mauerelement an anderer Stelle 
im Plangebiet wieder aufzustellen und somit dem 
gewissen historischen Wert gerecht zu werden.  
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3. Packstation: Ist es wirklich nötig, zwischen der Hausnummer 13 und dem 
Neubau an der Kaimsgasse eine Wendemöglichkeit und eine Packstation zu 
planen? Die nächste Packstation am Bahnhof und die Postfiliale sind fußläu-
fig in nicht einmal 3 Minuten zu erreichen. Durch die geplante, redundante 
Packstation in der Kaimsgasse würde nur unnötiger, zusätzlicher Lieferver-
kehr in der Spielstraße Kaimsgasse erzeugt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zu-/Abfahrt zur Garage: Es ist nicht einsehbar, warum nur die Ausfahrt 
aus der Garage auf der Seite des Landratsamtes erfolgen soll. Wenn es mög-
lich ist, die Ausfahrt auf der Seite des Landratsamtes zu machen, warum ist 
es dann nicht möglich, auch die Zufahrt von dort zu machen? Wenn die 
Zufahrt zu der Garage, die auf der Seite des Landratsamtes liegen soll, von 
der Kaimsgasse aus erfolgt, hat die Kaimsgasse als Spielstraße nicht nur er-
heblich mehr Verkehr, sondern dieser Verkehr wird auch noch über die ge-
samte Länge der Wohnanlage Kaimsgarten geführt. Ist das wirklich notwen-
dig? Die Bewohner der Kaimsgasse bitten die Stadt Bamberg resp. den Ober-
bürgermeister Andreas Starke in dieser Hinsicht das Gespräch mit den Ver-
antwortlichen des Landratsamtes, also evtl. mit dem Landrat selbst, zu su-
chen, um die Zu- UND Ausfahrt der Garage über die Ludwigstraße resp. die 
Zufahrt des Landratsamtes zu ermöglichen. 
 

Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als 
sog. „White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie 
kann unabhängig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am 
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die 
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten für den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhöhung des Zustellverkehrs ist mit 
der Paketstation nicht verbunden. Der Flächenbe-
darf für die Paketstation ist minimal. Die Paketsta-
tion dient zudem den unmittelbaren Anliegern im 
Plangebiet und nicht der Allgemeinheit eines über 
den direkten Bereich der Kaimsgasse hinausge-
henden Umfelds. Somit ist nicht mit Ziel-/Quell-
verkehren in Zusammenhang mit der Paketstation 
für die Anlieger zu rechnen. Die Kaimsgasse ist 
entgegen der Aussage der Einwendenden nicht 
als Spielstraße, sondern als verkehrsberuhigter 
Bereich (Zeichen 325.1 gem. StVO) gekennzeich-
net. Die Verkehrssicherheit ist gem. dem erstellten 
Verkehrsgutachten auch unter Berücksichtigung 
der vorliegenden Planungen weitergehend um-
fassend gegeben. 
 
Es wird nochmals klargestellt, dass es sich nicht 
um eine Spielstraße, sondern einen verkehrsberu-
higten Bereich handelt. Die Verkehrserschließung 
wurde im Rahmen des Planungsprozesses intensiv 
und umfassend geprüft. Die Erschließung aus-
schließlich über die Ludwigstraße lässt sich auf-
grund der widerstrebenden Interessen des Eigen-
tümers der nördlich des Plangebiets befindlichen 
Grundstücksflächen auch weiterhin nicht realisie-
ren. Die Gespräche hierzu wurden auch während 
der Auslegung des Entwurfes fortgeführt, haben 
aber keine neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert. 
Die nun vorgesehene Erschließung als Ringer-
schließung mit Zufahrt über die Kaimsgasse und 
Abfahrt über die Privatflächen zur Ludwigstraße 
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ist als verträglich mit den Belangen der Anlieger 
und Bewohner in der Kaimsgasse zu erachten. 
Das erstellte Verkehrsgutachten hat die Verträg-
lichkeit umfassend festgestellt. 
 
Auch wenn der Eigentümer der Stichstraße das 
Landratsamt/der Landkreis ist, handelt es sich um 
eine nicht für die öffentliche Nutzung gewidmete 
private Erschließung auf einem Privatgrundstück. 
Auch der Eigentümer Landratsamt ist in diesem 
Sinne als privater Eigentümer i. S. d. Grundgeset-
zes zu erachten! Eine Einigung mit dem Eigentü-
mer war nicht möglich, da eine vollständige Er-
schließung über die Ludwigstraße den eigenen 
Entwicklungsabsichten des Landkreises sowie den 
dortigen Bestandsnutzungen zuwiderlaufen 
würde. Diese Bedenken konnten auch in einer 
Vielzahl geführter interner Gespräche durch den 
Vorhabenträger und die Stadt nicht ausgeräumt 
werden. Der nun geplante Kompromiss stellt aber 
einen verträglichen Interessensausgleich aller dar. 
An dem Kompromiss wird daher festgehalten. 
 

A.9. Schreiben 9 10.02.2025 Als betroffene Nachbarn des Bauvorhabens haben wir noch folgende Anre-
gungen: 
 
1. Planung Paketstation und Wendeplatte direkt gegenüber von unserem 
Haus 
 
Muss hier überhaupt eine Paketstation mit eingeplant werden? 
 
Die nächste erreichbare Paketstation am Bahnhof ist fußläufig in drei Minu-
ten zu erreichen, ebenso die Post. Durch die Planung der Paketstation wird 
nur überflüssiger Lieferverkehr in die sowieso schwierige Erschließungssitu-
ation Kaimsgasse gezogen. Unserer Meinung nach könnte auf die Paketsta-
tion verzichtet werden - auch für mehr Grün - als Ersatz für die gefällten 
Bäume. 
 

 
 
 
Die Paketstation des Planungsvorhabens ist als 
sog. „White-Label“-Station vorgesehen. D.h. sie 
kann unabhängig vom Transportdienstleister ge-
nutzt werden und nicht wie die Paketstation am 
Bahnhof nur durch den dortigen Betreiber. Die 
Paketstation dient der Minimierung von Zweit-
fahrten für den Fall der Unzustellbarkeit von Pa-
keten. Eine Erhöhung des Zustellverkehrs ist mit 
der Paketstation nicht verbunden. Der Flächenbe-
darf für die Paketstation ist minimal. Die Paketsta-
tion dient zudem den unmittelbaren Anliegern im 
Plangebiet und nicht der Allgemeinheit eines über 
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Sollten Paketstation und Wendeplatte wirklich unvermeidbar sein, so bitten 
wir, beides flächenmäßig so gering wie möglich zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dokumentation und Protokollierung des Bauzustandes unseres Hauses 
vor Beginn der Bauarbeiten durch den Investor, um durch das Bauvorhaben 
entstehende Schäden nachweisen zu können. 
 

den direkten Bereich der Kaimsgasse hinausge-
henden Umfelds. Somit ist nicht mit Ziel-/Quell-
verkehren in Zusammenhang mit der Paketstation 
für die Anlieger zu rechnen. Die Verkehrssicher-
heit ist gem. dem erstellten Verkehrsgutachten 
auch unter Berücksichtigung der vorliegenden 
Planungen weitergehend umfassend gegeben. 
Bei der Wendeanlage wurde auf einen geringst-
möglichen Flächenverbrauch hingewirkt. 
 
Eine Beweissicherung vor Baubeginn ist auch im 
Sinne des Vorhabenträgers. Dieser wird sich 
rechtzeitig vor Baubeginn hierzu mit dem Ein-
wendenden bzgl. der Durchführung in Verbin-
dung setzen. 
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B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

 

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen 

B.1. Allgemeiner 

Deutscher 

Fahrrad-Club e. 

V. 

13.02.2025 Zur Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F (Kaimsgasse) - Öffentliche 
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und § 4 (2) BauGB - wir begrüßen 
ausdrücklich das Mobilitätskonzept der Bauleitplanung mit 127 Stellplätzen 
für Fahrräder, wünschen uns aber gut verteilte, abschließbare Abstellmög-
lichkeiten für sie. Aus der Planung ist nicht ersichtlich, wo sie geplant sind. 
Standorte für E-Bike-sharing und Cargo-bikesharing sind ersichtlich. Kurze 
Wege sind immer von Vorteil.  
 
 
 
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 46Q (Hans-wölfel-
Str.4a): Hier wurden die Zweiräder vernachlässigt.  
 
Zu den anderen Beteiligungsverfahren haben wir keine Einwände. 
 

Die geplanten Fahrradstellplätze sind Nutzer-
bezogen den einzelnen Wohnbereichen in 
Form oberirdischer und in kleinerem Umfang 
unterirdischer Abstellmöglichkeiten zugeord-
net. Die Verortung ist in den Vorhabenplänen 
erfolgt und nachvollziehbar. Die Ausgestal-
tung erfolgt gem. den Empfehlungen des 
ADFC für Fahrradabstellanlagen. Somit ist 
dem Hinweis des ADFC genüge getan.  
 
Die weiteren Hinweise betreffen nicht das vor-
liegende Verfahren.  
 

B.2. Amt für Brand- 

und 

Katastrophen-

schutz 

12.02.2025 Der Bauleitplanung wird soweit zugestimmt, es wird auf das Protokoll vom 
20.08.2024 da Fa. BSP aus Bamberg verwiesen, hier sind die Belange vom 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz gewürdigt, was besonders die Zu-
gänglichkeit und Bewegungsflächen betrifft.  
 
In Ihrem Entwurf "vorhabenbezogener Bebauungsplan" Stand 06.11.2024 
bitte auf Seite 45 im Absatz "Erschließung für Feuerwehreinsätze" Feuerweh-
raufstellfläche durch Bewegungsfläche für die Feuerwehr ersetzen, Danke. 
Die Maße bleiben unverändert bei 12m x 7m. 
 

Die Abstimmungen des Fachplaners mit dem 
Amt für Brandschutz und Katastrophenschutz 
sind bei den Planungen wie dargelegt beach-
tet.  
 
Der Begriff auf Seite 45 der Begründung so-
wie in den Vorhabenplänen wird entspre-
chend der Mitteilung redaktionell korrigiert.  

B.3. Bamberg Service  21.02.2025 Entwässerung 
Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 gem. 4.1 BauGB verwiesen. 
 
 
 
 
 

 
Mit der Stellungnahme werden keine neuen 
Sachverhalte eingebracht. Es wird auf die be-
reits erfolgten Stellungnahmen verwiesen. Zu 
den damaligen Stellungnahmen wurde be-
reits folgende Abwägung vorgenommen: 
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Stellungnahme vom 17.11.2022: 
 
Der Bereich des B-Plan-Gebietes ist derzeit bereits teilbebaut und über die 
„Kaimsgasse" durch einen öffentlichen Mischwasserkanal DN 350 erschlos-
sen. 
Es ist darauf zu achten, dass die geplante Flächenversiegelung reduziert wird 
(z.B. Rigolen­ Versickerung, Dachbegrünung), um die Kapazität der öffentli-
chen Kanalisation nicht zu überlasten. 
Soweit Niederschlagswasser in den öffentlichen Kanal eingeleitet werden soll, 
ist nachzuweisen, dass eine leistungsfähige Versickerung bzw. eine ander-
weitige Beseitigung des Niederschlagswassers ordnungsgemäß nicht mög-
lich ist. 
Für die Baumaßnahme ist ein EWS-Verfahren nach der Entwässerungssat-
zung der Stadt Bamberg erforderlich. In diesem Verfahren werden die zu-
künftigen Einleitungsstellen und deren zulässige Einleitungsmenge in die öf-
fentliche Kanalisation abgestimmt. 
Weiterhin ist zu beachten, dass das Niederschlagswasser, das auf private 
Grundstücke fällt, gemäß DIN 1986-100 nicht auf öffentliche Verkehrs- bzw. 
Wegeflächen abgeleitet werden darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass ggf. tieferliegende Gebäudeteile, 
die unterhalb der Rückstauebene liegen (z.B. Kellerräume, Tiefgaragen usw.), 
vor Überflutung geschützt werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das geplante Entwässerungskonzept ist mit 
der Fachstelle bereits abgestimmt. Das anfal-
lende Schmutzwasser wird in Richtung Lud-
wigstraße übergeleitet. In den Mischwasser-
kanal in der Kaimsgasse werden lediglich die 
Niederschlagsmengen der straßenzugewand-
ten Dachflächen der Bestandsgebäude 19 
und 21 sowie des geplanten Anbaus Kaims-
gasse 19 eingeleitet. Das weitere anfallende 
Schmutzwasser wird in Richtung Ludwig-
straße übergeleitet. Niederschlagswasser aus 
dem Plangebiet wird örtlich versickert. Die 
Vorgaben zu einer ordnungsgemäßen Versi-
ckerung werden beachtet und das erforderli-
che EWS-Verfahren gem. der städtischen Sat-
zung durchgeführt. Das als Anlage der Be-
gründung zum Bebauungsplan beigefügte 
Bodengutachten weist eine hinreichende Ver-
sickerungsfähigkeit der örtlichen Böden nach. 
Das konkrete EWS-Verfahren mit der zugehö-
rigen Entwässerungsplanung wird vom Vor-
habenträger noch vorgenommen. Eine Einlei-
tung von Niederschlagswasser in den öffentli-
chen Mischwasserkanal ist nicht vorgesehen. 
Die weiteren Vorgaben der DIN1986-100 
werden durch den Vorhabenträger bei der 
Planung beachtet.  
 
Im Freiflächengestaltungsplan sind bereits 
Flächen zur Rückhaltung von Wassermengen 
aus Starkregenereignissen eingeplant. Es wer-
den unterirdische Versickerungseinrichtungen 
(Rigolen) sowie Versickerungsmulden ange-
legt. Der Umgang mit urbanen Sturzfluten ist 
bereits beachtet und entsprechende Rückhal-
teräume eingeplant. Die notwendige detail-
lierte Entwässerungsplanung wird noch 
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Entsorgung 
Angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Landratsamt Bamberg sowie 
das Gebäude des ehem. Post-Komplexes. Die Erschließung des Plangebietes 
wird ausgeschlossen (siehe Seite 30 der Begründung). Es besteht nur eine 
Verbindung über Privatgrund über die Ludwigstraße ins Plangebiet.  
 
Die Befahrung von Privatgrund schließen wir aus. Eine satzungsgemäße Ab-
fuhr im Plangebiet kann daher durch Bamberg/Abt. Entsorgung nicht durch-
geführt werden. 
 
Hinsichtlich aller Planungen verweisen wir auf beiliegende Anlagen: 
 
Abfallentsorgung:  
Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice 
Herausgeber: Bamberg Service, Abt. Entsorgung 
 
Hinweis des Stadtplanungsamtes: auf Abdruck des allgemeinen Merkblattes 
des Bamberg Service wird verzichtet.  
 
 
 
 
 
 
Verkehrliche Erschließung / Straßenbau 
 
Grundsätzlich besteht Einverständnis mit der Planung. 
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 verwiesen, welche weiterhin 
Bestand hat. 
 
Stellungnahme vom 17.11.2022: 
 
Separate Stellungnahme von Hr. Probst, Florian an Fr. Langheinrich per E-
Mail vom 17.11.2022: 
 
Aus Sicht des Straßenbaulastträgers ergeht folgende Stellungnahme zum ge-
nannten B-Plan. Dem Grunde nach besteht Einverständnis mit der Planung. 

durchgeführt und die Gefahren aus urbanen 
Sturzfluten hierbei berücksichtigt.  
 
Mit dem Entsorger wurde eine Vielzahl von 
Gesprächen geführt. In einem internen Ab-
stimmungstermin zwischen Bamberg Service, 
Baureferat und Stadtplanungsamt wurde ver-
einbart, dass der Vorhabenträger dafür Sorge 
trägt, dass die Müllbehältnisse am Tage der 
Abholung durch einen Hausmeisterservice an 
der Ludwigstraße zur Abholung bereitgestellt 
und danach wieder an die regulären Abstell-
flächen im Plangebiet zurückverbracht wer-
den. Ausreichende Bereitstellungsflächen sind 
an der Ludwigstraße vorhanden. Die Ab-
fallentsorgung ist somit gewährleistet.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelungen zur Beweissicherung, Umbauten 
an den bestehenden Verkehrsanlagen und Be-
schilderungen sowie einer Bürgschaft werden 
im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan geregelt. 
 
Im Bereich des Plangebiets sind an den öffent-
lichen Straßen keine Gehwege vorhanden.  
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Im Zuge der Hochbauarbeiten, welche unmittelbar an die öffentliche Ver-
kehrsfläche anschließen, ist mit Aufgrabungen und Schäden an derselben zu 
rechnen. Es wird vorsorglich um den Abschluss einer Vereinbarung und einer 
Bürgschaft zur Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche gebeten. 
 
Nicht mehr benötigte nötige Gehwegüberfahrten und abgesenkte Borde sind 
durch den Vorhabenträger rückzubauen. Dies beinhaltet auch die Anpassung 
der Beschilderung gemäß STVO. 
 
Neue Gehwegüberfahrten sind beim Straßenbaulastträger gesondert zu be-
antragen. 
 
Für Lichtschächte, die in Folge privater Bauvorhaben auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zu liegen kommen, sind Sondernutzungen und als solche auch 
zu beantragen. Der Unterhalt und die technische Ausgestaltung sind darüber 
geregelt. 
 
Sollten Kosten die durch Änderungen, Rückbau oder Wiedererrichtung von 
Straßenraumausstattung, Oberflächenbelägen, Straßenbeleuchtung o. ä. in 
Folge der Maßnahme entstehen, sind diese auch im öffentlichen Straßen-
raum durch den Vorhabenträger zu tragen. 
 
Die Anbringung von Wärmedämmverbundsystemen, insbesondere Sockel-
dämmungen welche in den Oberflächenbelag einbinden, sind dem Straßen-
baulastträger anzuzeigen. 
 
 
Grünanlagen und Friedhöfe 
 
Der Unterhalt sowie die Verkehrssicherheit der im Plangebiet verzeichneten 
Grünflächen, Bäume, Platzanlagen und Spielbereiche obliegen dauerhaft der 
Vorhabenträgerin.  
 

 
Lichtschächte privater Grundstücksflächen im 
öffentlichen Verkehrsraum sind nicht vorgese-
hen.  
 
 
Regelungen zur Kostentragung von Umbau-
ten des öffentlichen Verkehrsraumes werden 
im Durchführungsvertrag vorgenommen. 
 
Die Maßgabe ist durch den Vorhabenträger 
zu beachten.  
 
An der Abwägung kann auch weiterhin fest-
gehalten werden. 
 
 
 
Die Regelung zur Unterhaltsverpflichtung so-
wie der Verkehrssicherheit der privaten Anla-
gen obliegt entsprechend der gesetzlichen Re-
gelungen den Privateigentümern. Gesonderte 
Regelungen sind hier nicht nötig. Im Bereich 
der mit öffentlichen Geh- und Fahrrechten be-
legten Bereiche werden Verantwortungsrege-
lungen im Zuge des Durchführungsvertrags 
zum Bebauungsplan getroffen.  

B.4 Bauordnungsamt 

/ Denkmalpflege 

30.01.2025 I. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen, um zentrumsnahen Wohnraum weiterzuent-
wickeln und nachzuverdichten. Hierzu ist geplant, nordöstlich der Kaims-
gasse sogenannte Townhäuser in Reihenhausstruktur und Geschosswoh-

 
Die Ausführungen der Stellungnahme werden 
zur Kenntnis genommen. die noch getroffe-
nen Detailhinweise bzgl. der Zufahrt zur 
Parkgarage und Torausbildung sind in den 
Vorhabenplänen beachtet.  
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nungsbauten mit einer oberirdischen Parkgarage zu errichten sowie die be-
stehenden Häuser Kaimsgasse 19 und 21 zu erhalten und zu sanieren. Hierfür 
werden im rückwärtigen Bereich 4 Baurechte mit einer II bis IV-geschossigen 
Bebauung mit geneigten Dachflächen ausgewiesen. Zudem schließt sich ein 
Baurecht für eine III-geschossige Bebauung an das Bestandsgebäude Kaims-
gasse 19 an, das gemäß den Vorhabenplänen als III-geschossiger Baukörper 
mit Mansarddach umgesetzt werden soll. 
 
Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches befindet sich außerhalb des 
Stadtdenkmals (Art. 1 Abs. 3 BayDSchG), lediglich ein Teil des Geltungsbe-
reiches an der Kaimsgasse ist Bestandteil des Stadtdenkmals. Baudenkmäler 
(Art. 1 Abs. 2 BayDSchG) grenzen unmittelbar an den Geltungsbereich an, 
liegen jedoch außerhalb, innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich 
keine Baudenkmäler (Korrektur textlichen Festsetzungen „B. Nachrichtliche 
Übernahme Denkmäler" erforderlich). Das gesamte Plangebiet liegt zudem 
innerhalb eines bekannten Bodendenkmals (Art. 1 Abs. 4 BayDSchG). 
 
Die Ensemblegebäude Kaimsgasse 19 und 21 bleiben erhalten und erfahren 
mit dem in den Vorhabenplänen dargestellten Baukörper eine sich einfü-
gende und denkmalverträgliche Fortführung. Eine nachteilige Auswirkung 
auf die in der Nähe befindlichen Baudenkmäler ist durch die Planungsabsich-
ten nicht zu erwarten. Es ist jedoch sicherzustellen, dass Tor- und Türab-
schlüsse in der Durchfahrt zur Parkgarage Kaimsgasse 21 und der Durchgang 
zur Durchwegung - Kaimsgasse 19 gemäß den Vorhabenplänen fassaden-
bündig zur Kaimsgasse angeordnet werden.  
 
Baudenkmalpflegerische Belange stehen der Planung somit nicht entgegen. 
Die Belange der Bodendenkmalpflege werden durch die formulierten Hin-
weise in den textlichen Festsetzungen (B. Nachrichtliche Übernahmen) aus-
reichend gewürdigt.  
 
Eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ergeht 
gesondert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die textliche Aussage im Hinweis zu den Bau-
denkmälern auf dem Planblatt wird redaktio-
nell korrigiert. Inhaltliche Auswirkungen auf 
die Planung und die erfolgte Abwägung erge-
ben sich nicht.  
 
 
 
 
Die Stellungnahme des bay. Landesamtes für 
Denkmalpflege wird gesondert behandelt 
und abgewogen. Darüberhinausgehende Ver-
anlassungen für die Bauleitplanung ergeben 
sich aus der Stellungnahme nicht. 
 

B.5. Bayer. 

Landesamt für 

Denkmalpflege 

03.02.2025 Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und 
bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff 
auch unser Sachgebiet (BQ) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorge-
legten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Trä-
ger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 
 

Die Ausführungen der Stellungnahme werden 
bzgl. der noch getroffenen Detailhinweise zur 
Umsetzung bei der weiteren Ausführung be-
achtet. Darüberhinausgehende Veranlassun-
gen für die Bauleitplanung ergeben sich aus 
der Stellungnahme nicht.  
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Bau- und kunstdenkmalpflegerische Belange: 
 
Am Ensemblebestandteil Kaimsgasse 21 soll die Tordurchfahrt für die dahin-
terliegende Parkgarage erweitert und mit einem Torabschluss zur Kaimsgasse 
versehen werden. Dieser Torabschluss ist, ähnlich den benachbarten und en-
sembleprägenden Gärtnerhäusern, fassadenbündig auszuführen. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der 
Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD 
im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Ver-
fügung. 
 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zustän-
digen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bay-
ern.de). 
 

B.6. BUND 

Naturschutz in 

Bayern e.V. 

23.01.2025 Stellungnahme Kreisgruppe Bund Naturschutz Bamberg 
 
Beteiligung an der Bauleitplanung BPIan 228 F - Öffentliche  
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und §4 (2) BauGB (Kaimsgasse) 
 
In die Festsetzungen des Bebauungsplan-Entwurfes 46 Q vom 03.12.2024 
sollte Folgendes aufgenommen werden: „Mit dem Bauantrag ist im Bauge-
nehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan einzu-
reichen, der die naturschutzfachlichen und grünordnerischen Vorgaben der 
Festsetzungen unter Pkt. 6, 8 und 10 objektbezogen darstellt und umsetzt. 
Die Umsetzung ist der Baubehörde anzuzeigen." 
 

In der Stellungnahme des Bund Naturschutzes 
wird entgegen dem Betreff auf ein anderes 
Bauleitplanverfahren verwiesen. Im Sinne des 
Einwendungsgebers wird angenommen, dass 
es sich um einen Tippfehler handelt. Die Stel-
lungnahme wird daher im Sinne des vorlie-
genden Verfahrens gewertet. Zum Inhalt der 
Stellungnahme ist festzuhalten, dass ein Frei-
flächengestaltungsplan bereits Teil der Vorha-
benpläne ist. Auf Ebene des Bebauungsplans 
besteht aber darüber hinaus keine Möglich-
keit weitergehende Forderungen für nachge-
lagerte Genehmigungsverfahren festzuset-
zen. Der Stadt Bamberg fehlt hierzu die ge-
setzliche Ermächtigungsgrundlage, da eine 
entsprechende Vorgabe keinen bodenrechtli-
chen Bezug hat. Die Vorgaben, welche Unter-
lagen im Zuge eines Bauordnungsrechtlichen 
Genehmigungsverfahren vorzulegen sind, hat 
der Landesgesetzgeber abschließend im Rah-
men der Bauvorlagenverordnung zur Bay. 
Bauordnung geregelt. Die Stadt Bamberg 
kann hier keine entsprechende Forderung im 

http://www.blfd.bayern.de/
http://www.blfd.bayern.de/
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Rahmen des Bebauungsplans begründen. 
Auch die Rechtsprechung des BayVGH hat 
diesen Sachverhalt mehrfach in dieser Ausle-
gung entschieden. Der Forderung kann daher 
nicht entsprochen werden.  

B.7. Deutsche Bahn 

AG Immobilien 

22.01.2025 Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB lnfraGO AG (ehemals 
DB Netz AG und DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o. g. Verfahren. 
 
Bei dem geplanten Verfahren sind nachfolgende Bedingungen / Auflagen 
und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beach-
ten und einzuhalten.  
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur 
Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahn-
betrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Ein-
schränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahn-
verkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört 
werden.  
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der 
Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, 
Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlos-
sen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, 
elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnanlagen 
und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzu-
nehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 
906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), die durch 
den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden 
könnten, ausgeschlossen. 
 
lmmobilienrechtliche Belange 
Bahneigener Grundbesitz wird durch das Verfahren nicht tangiert. Immobi-
lienrelevante Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunterneh-
men werden daher nicht berührt.  
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Bauten im unmittelbaren Nahbereich der 
Bahn sind nicht geplant. Relevant sind hier 
ausschließlich Immissionsbelastungen in Form 
von Lärm. Diese sind in die Berechnungen des 
Schallschutzgutachtens eingeflossen und so-
mit die Belange der Bahn beachtet.  
 
 
 
Der allgemeine Ausschluss von Abwehrmaß-
nahmen gem. BGB wird zur Kenntnis genom-
men und ist in der Begründung zur Planung 
bereits enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahngelände wird durch die Planungen we-
der in Anspruch genommen noch tangiert. 
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Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch genom-
men werden, wenn hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Verein-
barung vorliegt. 
Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. 
erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. 
Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen. 
 
Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie online unter: 
http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen 
http://www.deutschebahn.com/Gestattungen 
 
Infrastrukturelle Belange 
 
Fahrbahn  
Veränderungen und Maßnahmen an dinglich gesicherten Anlagen bzw. 
Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsbe-
rechtigten bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen. 
 
Das Planen, Errichten und Betreiben von geplanten baulichen Anlagen hat 
nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Si-
cherheitsvorschriften, technischer Bedingungen und einschlägigen Regel-
werke zu erfolgen.  
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbe-
leuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe 
der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, 
dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfäl-
schungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vor-
kommen. 
 
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin 
zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausge-
schlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstel-
len, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. 
 
Bahngrund darf weder im noch über dem Erdboden überbaut noch als Zu-
gang bzw. Zufahrt zum Baugrundstück sowie als Abstell- oder Lagerplatz 
(Aushub u. ä.) - auch nicht im Rahmen der Baustellenrichtung - zweckent-
fremdet verwendet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastrukturelle Belange der Bahn werden 
durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  
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Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) 
Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbe-
triebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken ver-
boten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenk-
begrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.  
 
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB über-
schwenkt, so ist mit der DB lnfraGO AG eine schriftliche Kranvereinbarung 
abzuschließen, die mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen 
ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur 
Kranaufstellung ist, mit Beigabe der Stellungnahme der DB AG zum Bauge-
such bei der DB lnfraGO AG, Immobilienmanagement INFD-S, Herrn Ranzin-
ger, Richelstr. 1, 80634 München einzureichen. Generell ist auch ein maß-
stäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vor-
zulegen.  
 
Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt 
und bedarf daher im Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betre-
tung für die Bauausführung muss der Bauherr bei der DB lnfraGO AG recht-
zeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen die Bahnanla-
gen ohne Genehmigung der DB lnfraGO AG betreten werden. Alle hieraus 
entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden.  
 
Konstruktiver Ingenieurbau  
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahn-
grund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanali-
sation abzuleiten. Einer Versickerung auf Bahngrund bzw. in Gleisnähe kann 
nicht zugestimmt werden. Die Vorflutverhältnisse dürfen nicht zum Nachteil 
der Bahnanlagen verändert sowie die Bahnkörperentwässerungsanlagen 
(Durchlässe, Bahngräben etc.) in ihrer Funktion z.B. durch Erdablagerungen, 
Baumaterial etc. keinesfalls beeinträchtigt werden. 
 
Durch die Maßnahme darf dem Bahngelände kein zusätzliches Oberflächen-
wasser zugeführt werden. 
 
TK Kabel und Leitungen 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch auf benachbarten Fremdflächen mit 
Kabeln und Leitungen der DB zu rechnen ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigungen des Bahngrundes sind 
durch die Distanz zwischen Plangebiet und 
Bahnflächen faktisch nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TK Kabel und Leitungen der DB sind aufgrund 
der Entfernung des Plangebiets zu den Plan-
flächen nicht zu erwarten. Es liegen auch 
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Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Bau-
grundstück wurde seitens der DB lnfraGO AG nicht durchgeführt. Sollte dies 
gewünscht werden, so ist rechtzeitig ca. 6 Wochen vor Baubeginn- eine ent-
sprechende Anfrage an die DB lnfraGO AG / DB AG, DB Immobilien zu rich-
ten. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von 
Hand auszuführen.  
 
Sofern die Baumaßnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berührt, ist eine örtliche 
Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH 
aus unserer Sicht erforderlich.  
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und 
die geplante Maßnahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen 
der Eisenbahn ist ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere 
während der Baudurchführung, zu gewährleisten.  
 
Der Antragsteller ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunter-
nehmen (Strom, Gas, Wasser, Kanal) über evtl. vorhandene Kabel oder Lei-
tungen selbst zu befragen und deren Lage örtlich festzulegen. 
 
Allgemeine Hinweise 
Bei Bauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf 
die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. 
Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärm-
schutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen.  
 
Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005-1 überschritten werden, d.h. 
je stärker der Lärm das Wohnen beeinträchtigt, desto gewichtiger müssen 
die für die Wohnbauplanung sprechenden städtebaulichen Gründe sein und 
umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkung zu verhin-
dern.  
 
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnan-
lagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verun-
reinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öff-
nen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder be-
triebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.  
 

keine Planunterlagen mit Hinweisen auf ent-
sprechende Kabel im Plangebiet vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Immissionen für das Plangebiet sind im 
Schallschutzgutachten beachtet. Notwendige 
Festsetzungen zum Immissionsschutz im 
Plangebiet wurden aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise sind aufgrund der Ent-
fernung des Plangebiets zu den Bahnflächen 
und den dazwischenliegenden baulichen An-
lagen nicht relevant.  
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Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder 
abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngelän-
degrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Baustoffe/ Ab-
fälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.  
 
Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht beschä-
digt, verändert, verschüttet oder überdeckt werden.  
Ergeben sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf Eisenbahnbe-
triebsanlagen, behalten wir uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.  
 
Bestehende Zugangs- und Zufahrtrechte, inkl. Abstellmöglichkeit für die In-
standhaltungs- und Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG, dürfen 
auch während der Bauzeit nicht eingeschränkt werden.  
 
Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadenser-
satz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung und der Bau-
ausführung abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Ei-
senbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben. Wir bitten 
Sie als Antragsteller, in Ihrem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass Ihre 
Auftragnehmer bzw. die die Arbeiten ausführenden Personen über die in die-
ser Zustimmung aufgeführten Bedingungen sowie die Gefahren aus dem Ei-
senbahnbetrieb in geeigneter Weise unterrichtet werden. Ferner ist darauf 
hinzuwirken, dass die Bedingungen und Hinweise auch eingehalten werden.  
 
Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und 
lnstandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen.  
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter 
Baurecht, Herrn Görens. 
 

B.8. Deutsche 

Telekom Technik 

GmbH 

07.02.2025 Vielen Dank für die Informationen zur o. g. Maßnahme. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben.  
 
Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

Der Versorger wird bzgl. der Versorgung des 
Plangebietes mit Telekommunikationsleitun-
gen im Zuge der Erschließungsplanung durch 
den Vorhabenträger direkt beteiligt und die 
wirtschaftliche und koordinierte Erschließung 
sichergestellt.  
 
Auswirkungen auf die Bauleitplanung erge-
ben sich nicht.  
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Mit Schreiben vom 28.09.2022 haben wir bereits zum Bebauungsplan Nr. 
228F „Kaimsgasse" Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
 

Von Ihrer Abwägung zu unserer Stellungnahme haben wir Kenntnis genom-

men. 

 

Stellungnahme vom 28.09.2022: 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Tele-
kom. 
 
Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im 
Plangebiet und außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Baugebietes stattfinden 
werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so 
früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. 
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B.9. Immobilienmana

gement  

13.02.2025 Zu dem benannten Bebauungsplanverfahren nimmt das Amt 23 wie folgt 
Stellung:  
 
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Bestellung von Dienstbar-
keiten erforderlich. Diese sind im Rahmen der Erstellung des Durchfüh-
rungsvertrages inhaltlich noch abzustimmen.  
 
 
Aus Sicht des Immobilienmanagements sollte die Reduzierung der bauord-
nungsrechtlich notwendigen Stellplätze sowie der Verpflichtung zur Bereit-
stellung von alternativen Mobilitätsangeboten durch die Umsetzung eines 
Mobilitätskonzeptes im Durchführungsvertrag oder in geeigneter Weise ge-
sichert werden. Dies könnte vergleichbar mit anderen bayerischen Städten 
durch die Bestellung von Dienstbarkeiten oder einer aufschiebend beding-
ten Stellplatzablöse geregelt werden. Hier sollte eine einheitliche Regelung 
im Hinblick auf die neu aufzusetzende Stellplatzsatzung innerhalb der 
Stadtverwaltung getroffen werden. 
 
Ansonsten hat das Amt 23 keine Einwände.  
 

 
 
 
Die entsprechenden Dienstbarkeiten werden 
laut den Vereinbarungen im Durchführungs-
vertrag zu Gunsten der Stadt Bamberg be-
stellt.  
 
Die Maßgaben des Mobilitätskonzeptes sind 
bereits im Durchführungsvertrag verankert, 
gesichert und werden Vertragsbestandteil. 
Diese Sicherung ist als ausreichend für die Re-
duzierung des Stellplatznachweises zu erach-
ten. Eine weitergehende Bestellung von 
Dienstbarkeiten ist nicht erforderlich. Auf 
Ebene der Bauleitplanung ergeben sich keine 
Veranlassungen.  
 

B.10. Klima- und 

Umweltamt 

20.01.2025  
Wasserrecht 
erstellt durch: Frau Kellner, Frau Prietz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb von wasserrecht-
lich relevanten Schutzgebieten. 
 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

- Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind die Regelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des Bayerischen Wasserge-
setzes (BayWG) und der dazu erlassenen Verordnungen zu beach-
ten. 

- Sofern bei der Umsetzung des Bauvorhabens eine Bauwasserhal-
tung (Absenkung des Grundwassers) notwendig wird, ist eine ent-
sprechende wasserrechtliche Erlaubnis im Klima- und Umweltamt 
zu beantragen (§8 und §9-Abs. 1 Nr. 5 WHG i.V.m Art. 70 und Art. 
15 BayWG). 

- Wenn ein ständiges Eintauchen des Baukörpers oder von Teilen des 
Baukörpers ins Grundwasser zu erwarten ist, muss darüber hinaus 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Die Hinweise der Abteilung Wasserrecht be-
treffen die konkrete Bauumsetzung und sind 
durch den Vorhabenträger zu beachten. Die 
voraussichtlich für die örtliche Versickerung 
erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren 
werden durch den Vorhabenträger rechtzeitig 
beantragt und im Vorfeld die Planungen mit 
der Fachstelle abgestimmt. 
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eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für die Umleitung bzw. 
den Aufstau des Grundwassers im Klima- und Umweltamt bean-
tragt werden (§ 8 und § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG i.V.m. Art 15 BayWG). 
Sollte das Aufstauen/Absenken/Umleiten von Grundwasser als ge-
ringfügig eingeschätzt werden, so ist dies mit fachlicher Begrün-
dung dem Klima- und Umweltamt anzuzeigen (vgl. § 49 WHG, Art. 
30 BayWG).  

- Werden Stoffe in das Grundwasser eingebracht, liegt eine Benut-
zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG vor, die grundsätzlich erlaubnis-
pflichtig ist. Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn sich das Ein-
bringen nicht nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit aus-
wirken kann (§ 49 Abs. I Satz 2 WHG). Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn für einen einzubringenden Baustoff eine europäische 
technische Zulassung oder eine bauaufsichtliche Zulassung des 
Deutschen Instituts für Bautechnik nach dem Bauproduktengesetz 
vorliegt oder eingeführten technischen Baubestimmungen entspro-
chen wird. Werden voraussichtlich mehrere hydraulisch getrennte 
Grundwasserstockwerke durchteuft oder wird ein zweiter (tieferer) 
Grundwasserleiter erreicht oder soll artesisch gespanntes Grund-
wasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung er-
forderlich.  

- Die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse sind im Klima- 
und Umweltamt der Stadt Bamberg frühzeitig (spätestens 10 Wo-
chen vor Baubeginn) zu beantragen. Die erforderlichen Antragsun-
terlagen richten sich nach der Verordnung über Pläne und Beilagen 
im wasserrechtlichen Verfahren (WPBV). 

- Niederschlagswasser soll dem natürlichen Wasserkreislauf zuge-
führt werden, z.B. durch ortsnahe Versickerung oder Einleitung in 
ein Oberflächengewässer (§ 55 Abs. 2 WHG). Sofern der Umfang 
der Versickerung bzw. der Einleitung nicht unter die Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehörigen 
Technischen Regeln (TRENGW bzw. TRENOG) fällt, ist eine be-
schränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG für das 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser bzw. in ein Gewässer (§ 8 
und § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) notwendig. 
 

Immissionsschutz 
erstellt durch: Herr Hemmer 
 
Die Belange des Schallschutzes wurden berücksichtigt. 

Der Umgang mit Grundwasser wird durch 
den Vorhabenträger beachtet. Die techni-
schen Vorgaben für die örtliche Versickerung 
werden durch den Vorhabenträger bei der 
Planung und Umsetzung der vorgesehenen 
Rigolen und Versickerungsmulden beachtet.  
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Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis mit der vorliegen-
den Planung. 
 
 
Naturschutz 
erstellt durch: Herr Fischer 
 
Die Untere Naturschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungsprozess 
einbezogen und alle naturschutzfachlichen Belange wurden berücksichtigt. 
Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege besteht Einverständnis 
mit dem Vorhaben.  
 
Die Maßnahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 
03.11.2024 sind Bestandteil der Planung und vollumfänglich umzusetzen. 
 
 
Auf Ebene der Genehmigungsplanung in den einzelnen Teilflächen sind zu 
den Bauanträgen qualifizierte Freiflächengestaltungspläne vorzulegen, in 
denen die Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen nachzuweisen 
ist. 
 
 
Bodenschutz, Altlasten 
erstellt durch: Frau Propster 
 
1. Bodenschutz 
a.  
Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
BBodSchG definierten natürlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel als 
Filter und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei Starknieder-
schlagsereignissen, negativ beeinflussen, soweit wie möglich zu vermeiden. 
Hierzu zählen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV auch physikalische Einwirkun-
gen auf den Boden. Außerhalb der bebauten Flächen ist demnach eine un-
nötige Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die Vorgaben der DIN 
19639 sind zu beachten.   
 
 
 
 

 
Die Aussage der Abteilung Immissionsschutz 
wird zur Kenntnis genommen. Es ergibt sich 
keine Veranlassung.  
 
 
 
 
Die Aussage der Abteilung Naturschutz wird 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die artenschutzrechtlichen Maßgaben sind als 
verbindliche Festsetzungen im Bebauungs-
plan beachtet.  
 
Ein Freiflächengestaltungsplan liegt grund-
sätzlich bereits vor und wird im weiteren Ge-
nehmigungsprozess durch den Vorhabenträ-
ger entsprechend der Bauvorlagenverord-
nung zur BayBO noch detailliert bei der Bean-
tragung der Baugenehmigung vorgelegt.  
 
 
 
 
 
Die getroffenen Festsetzungen zur Minimie-
rung der Bodenversiegelung sind als ausrei-
chend zu erachten.  
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b.  
Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in 
den Boden sind in § 6 BBodSchG in Verbindung mit §§ 6-8 der BBodSchV 
geregelt. 
 
c.  
Später als Grünflächen etc. genutzte Freiflächen sind mit geeignetem 
Oberboden anzudecken. Soweit geeignet ist hierfür der vor Ort angefallene 
und fachgerecht bereitgestellte bzw. zwischengelagerte Oberboden wieder 
zu verwenden. Zum Schutz gegen Erosion, z.B. infolge von Starknieder-
schlagsereignissen, ist der aufgebrachte Oberboden entsprechend der Vor-
gaben des Naturschutzes zu begrünen. Gibt es hierzu keine Vorgaben, ist die 
Begrünung durch z.B. Wildkräuter und/oder Gräser empfohlen 
 
d.  
Bestehende Grünflächen, welche später noch als Grünflächen/ Pflanzflächen 
genutzt werden, sind soweit möglich nicht für die Baumaßnahme (Baustra-
ßen, Bereitstellungsflächen o.ä.) zu nutzen („Tabuflächen"). Sofern Grünflä-
chen temporär durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden, sind diese un-
mittelbar, nachdem sie nicht mehr benötigt werden, wiederherzustellen, bei 
entsprechender Verdichtung wieder aufzulockern und mit geeignetem 
Oberboden anzudecken. 
 
 
2. Altlasten 
Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand nicht 
bekannt. Mögliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen, die eine 
abfallrechtliche Relevanz aufweisen können, sind aber nicht auszuschließen. 
Sollten beim Aushub organoleptisch auffällige Bereiche angetroffen werden, 
ist der Aushub gemäß KrWG unter Berücksichtigung der aktuell geltenden 
Regelwerke und entsprechend seiner Deklaration nach ErsatzbaustoffV wie-
derzuverwerten bzw. fachgerecht zu beseitigen. Sollten während der Bau-
phase organoleptische Auffälligkeiten angetroffen werden, so ist das Klima- 
und Umweltamt der Stadt Bamberg umgehend zu benachrichtigen. 
 
3. Kampfmittel 
Aufgrund von auf Luftbildern sichtbaren Bombentrichtern im nahen Umfeld 
der Grundstücke und der Nähe zum stark bombardierten Bereich des Bahn-
dreiecks sind Kampfmittelfunde nicht auszuschließen. Vor Tiefeneingriffen ist 
eine Luftbildauswertung zur Kampfmittelvorerkundung bzw. eine Freigabe 

 
Auf die Beachtung der Maßgaben der 
BBodSchV wird in der Begründung bereits 
hingewiesen.  
 
 
Die Hinweise zum Bodenmaterial werden 
durch den Vorhabenträger beachtet. Weiter-
gehende Vorgaben zur Begrünung unversie-
gelter Flächen sind als Festsetzungen bereits 
enthalten.  
 
 
 
 
Aufgrund der beengten Raumverhältnisse 
und der umfassenden Baumaßnahmen ist 
nicht davon auszugehen, dass maßgebliche 
von Baumaßnahmen aussparbare Bereiche 
verbleiben werden. Für den zu erhaltenden 
Baum und bestehende Gehölze in den Grund-
stücksgrenzbereichen werden Schutzmaß-
nahmen während der Baumaßnahmen ge-
troffen.  
 
Die Aussagen zur Altlastensituation und Um-
gang mit Aushubmaterial werden zur Kennt-
nis genommen. Entsprechende Aussagen sind 
in der Begründung bereits enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde dem Vorhabenträger be-
reits übermittelt. Dies wird nun nochmals wie-
derholt. Eine Kampfmittelauswertung wird 
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durch einen Feuerwerker (Zulassung § 7 u. § 20 SprengG) erforderlich. Bei 
Bedarf kann u. U. der Einsatz eines KMRD baubegleitend notwendig werden. 
 
Eine Begrünung der Tiefgaragendecke, eine Beschränkung der Versiegelung, 
eine Vorgabe zu naturnahen, versickerungsoffenen Vegetationsflächen sowie 
ein Verbot von Stein- und Kiesgärten werden begrüßt. 
 
 
 
 
Abfallrecht/Abfallwirtschaft 
erstellt durch: Frau Koberlein 
Es sind bereits in der Planung Standplätze, wo die Abfall- bzw. Wertstoff-
sammelbehälter aufgestellt werden sollen, in ausreichender Anzahl vorzuse-
hen. Diese sind aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, die vorgesehe-
nen Flächen sind jedoch so knapp geplant, dass keine weitere Tonne bei Be-
darf aufgestellt werden könnte. Gegebenenfalls ist hierfür mehr Raum einzu-
planen. 
 
 
Klimaschutz 
erstellt durch: Herrn Wiehl 
 
Festsetzungen zur Nutzung von Sonnenenergie wurden bereits im Bebau-
ungsplan-Entwurf im angemessenen Umfang getroffen. Somit sollte die seit 
01.01.2025 geltende Verpflichtung zu Errichtung und Betrieb von Solaran-
lagen durch die Bayrische Bauordnung (BayBo) nach §44a für Wohngebäude 
weitestgehend erfüllt sein. 
 
Dem der Planung zugrundeliegenden Mobilitätskonzept kann bereits eine 
sehr ökologische und im Sinne des Klimaschutzes positiv zu wertende Aus-
richtung attestiert werden.  
 
In Bezug auf die für die Bewohnenden vorgesehenen Abstellmöglichkeiten 
sollten aus Sicht des Diebstahlschutzes abschließbare Fahrradeinhausungen 
in Erwägung gezogen werden, da mit den heutigen hochpreisigen E-Bikes 
und Lastenräder auch erhöhte Sicherheitsbedürfnisse einhergehen. 

 

durch den Vorhabenträger vor Umsetzung 
der Planung vorgenommen.  
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Von der Errichtung einer Tiefgarage 
wurde zwischenzeitlich Abstand genommen.  
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Erweiterungsmöglichkeiten sind den in-
nerörtlichen Verhältnissen folgend noch be-
dingt möglich. Eine „Vorratsplanung“ für sich 
ggf. in der Zukunft ergebende weitere Tren-
nungsfraktionen ist aber dem Vorhabenträger 
aufgrund der Unbestimmtheit nicht zumut-
bar.  
 
 
 
Die Aussagen der Abteilung Klimaschutz wer-
den zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Diebstahlschutz für die Fahr-
radabstellanlagen wird dem Vorhabenträger 
zur Würdigung und Beachtung übermittelt. 
Auf Ebene des Bebauungsplans ergeben sich 
hieraus keine Veranlassungen. 
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B.11. Landratsamt 

Bamberg 

17.02.2025 Im Rahmen des o. g. Bebauungsplanverfahrens nehmen wir Bezug auf un-
sere Stellungnahme vom 30.11.2022. 
 
1. Durchgangsmöglichkeit Kaimsgasse - Ludwigstraße 
Ergänzend und noch einmal bekräftigend weisen wir darauf hin, dass eine 
Durchgangsmöglichkeit für den allgemeinen Rad- und/ oder Fußgängerver-
kehr von der Kaimsgasse kommend von Seiten des Landkreises Bamberg 
nicht zugestimmt wird. Diese ist in keinem Fall vereinbar mit der vorhande-
nen Verkehrssituation und würde unweigerlich zu erheblichem Konfliktpo-
tential führen. 
 
 
2. Entsorgung 
Die Zufahrt von Entsorgungs- und Rettungsfahrzeugen kann über die Stich-
straße zwischen den Gebäuden Ludwigstraße 23 und 25 erfolgen, da diese 
nur in sehr begrenztem Umfang stattfindet. Einer darüberhinausgehenden 
Beanspruchung durch einen Wendehammer o. ä. kann von Seiten des Land-
kreises Bamberg jedoch nicht zugestimmt werden. Dies ist mit Blick auf die 
eigenen Erweiterungsplanungen für das Landratsamt weder technisch sinn-
voll umsetzbar, noch stünden die anfallenden Kosten im Verhältnis zum Nut-
zen. Das Landratsamt Bamberg wird wie viele andere Anfahrtsstellen in Bam-
berg (u.a. auch die Kaimsgasse) seit Jahrzehnten entsorgt, indem das Entsor-
gungsfahrzeug rückwärts in die Stichstraße einfährt. Diese gelebte Praxis hat 
sich bewährt. Es wird daher dringend angeraten, diese auch für die geplante 
Neubaumaßnahme „Kaimsgarten" zuzulassen. Einer baulichen Zusatzmaß-
nahme in Form eines Wendehammers wird nicht zugestimmt.  
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme vom 
30.11.2022 verwiesen.  
 
Mit dem Vollzug des § 10 Abs. 3 BauGB sind 3 Planausfertigungen der o.g. 
Maßnahme, eine Begründung und eine Bekanntmachung dem Landratsamt 
vorzulegen. 
 
 
Stellungnahme vom 30.11.2022: 
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg 
und des Landkreises Bamberg ist abgeschlossen und hat Folgendes ergeben:  
 

 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt Bamberg wird trotzdem die dingli-
che Sicherung einer Durchwegungsmöglich-
keit im vorliegenden Bebauungsplan festset-
zen, um ggf. langfristig die sinnvolle fußläu-
fige Anbindung an die Ludwigstraße umset-
zen zu können.  
 
 
Die Aussagen zur Abfallentsorgung werden 
zur Kenntnis genommen. Sie wurden dem 
Bamberg Service zur Kenntnis übermittelt. Im 
Ergebnis musste aber festgestellt werden, 
dass eine von den allgemeinen Regeln abwei-
chende Vereinbarung nicht möglich ist. Ent-
sprechend der seitens des Vorhabenträgers 
mit der Stadt Bamberg nun getroffenen Maß-
gaben wird die Abholung der Müllbehältnisse 
aus dem Baugebiet nun an der Ludwigstraße 
erfolgen.  
 
 
 
Die Stellungnahme vom 30.11.22 wurde 
nochmals mit abgedruckt.  
 
Die benötigten Ausfertigungen werden nach 
Satzungsbeschluss übersandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F 

Stand 30.07.2025           46 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Anmerkung 

Die Planungen des Bauträgers sehen für die künftige Bebauung eine erhebli-
che Abweichung zu dem bisher festgelegten Maß der Bebauung vor. Die 
Auswirkungen des zu erwartenden An- und Abfahrtsverkehr auf die Ver-
kehrssituation am Landratsamt Bamberg und dem Parkplatz des ehemaligen 
Postgebäudes in der Ludwigstraße 25, das ebenfalls im Eigentum des Land-
kreises Bamberg steht, sind erheblich.  
 
Zur Gewährleistung einer dauerhaften Erschließung des Bauvorhabens sind 
folgende Gesichtspunkte zu beachten und im Vorfeld einer Umsetzung im B-
Plan von Seiten des Bauträgers zu gewährleisten:  
 
1.  
Eine Befahrung der privaten Stichstraße zwischen dem Landratsamtsgebäude 
in der Ludwigstraße 23 und dem Gebäude in der Ludwigstraße 25 ist aus-
schließlich für eine Abfahrt aus dem Areal des neuen "Kaimsgarten" vorstell-
bar, um im Zusammenspiel mit dem Abfahrtsverkehr des Landratsamtes und 
des „Tegut-Parkplatzes" kein dauerhaftes Verkehrschaos zu verursachen. Der 
Einfahrtsverkehr ist über die Kaimsgasse zu gewährleisten. Die Zufahrt für 
Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge kann über die Stichstraße erfolgen, da 
diese nur in sehr begrenztem Umfang stattfindet. Der Post­ und Lieferverkehr 
ist über die Kaimsgasse zu leiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Erschließungskonzept für die geplante 
Bebauung wurde intensiv und umfassend mit 
dem Landratsamt Bamberg diskutiert und ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten besprochen. 
Im Ergebnis wurde der nachfolgend beschrie-
bene Kompromiss gefunden, welcher in Ab-
wägung aller Belange die Erschließung des 
Plangebietes hinreichend sichert und gleich-
zeitig die Belange des städtebaulichen Umfel-
des angemessen beachtet.  
 
 
Das Erschließungskonzept greift den Vor-
schlag auf und berücksichtigt diesen. Es wer-
den hierzu entsprechende vertragliche Verein-
barungen zwischen Vorhabenträger und dem 
Eigentümer der Grundstücke der Stichstraße 
getroffen und der Stadt Bamberg als Anlage 
zum Durchführungsvertrag vorgelegt. Festzu-
halten bleibt, dass die Aussage, dass bei einer 
ausschließlichen Abwicklung des Verkehrs 
über die Stichstraße ein „Verkehrschaos“ ent-
stehen würde, nicht geteilt werden kann. Wie 
aus der Verkehrsmengenverteilung erkenn-
bar, wäre fachlich nur mit verträglichen, mo-
deraten zusätzlichen Belastungen zu rechnen, 
welche h. E. verträglich abgewickelt werden 
könnten. Da hierzu aber kein gemeinsamer 
Konsens herbeigeführt werden konnte, wird 
nun die seitens des Landratsamtes beschrie-
bene Kompromisslösung mit Baustellenab-
wicklung, Rettungszuwegung sowie Ab-
fahrtsverkehr aus dem Baugebiet mittels pri-
vatrechtlicher Regelung der Eigentümer um-
gesetzt. Diese Erschließung wurde entspre-
chend bereits im Verkehrsgutachten berück-
sichtigt.  
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2.  
Einer generellen Durchgangsmöglichkeit für den allgemeinen Fußgänger- 
und Radverkehr wird nicht zugestimmt. Dies ist in keinem Fall vereinbar mit 
der vorhandenen Verkehrssituation und würde unweigerlich zu erheblichem 
Konfliktpotential führen.  
 
 
 
 
3.  
Das vorhandene Maß an Parkplätzen in der Tiefgarage des „Kaimsgarten" 
sieht kein Potential für Zweitfahrzeuge oder Gäste der Bewohner etc. vor. Der 
Parkplatz des Landratsamtes steht ausschließlich für die Kundennutzung zur 
Verfügung. Um dies auch zukünftig zu gewährleisten, sind hier vom Bauträ-
ger zusammen mit dem Landkreis Bamberg Lösungen zu entwickeln, die den 
Parkplatz des Landratsamtes dauerhaft vor unbefugter Drittnutzung schüt-
zen. Die etwaigen Kosten sind vom Bauträger zu tragen.  
 
 
 
 
 
 
4.  
Im Vorfeld der Baumaßnahmen sind auf Kosten des Bauträgers Beweissiche-
rungsmaßnahmen für die Gebäudlichkeiten des Landkreises Bamberg in der 
Ludwigstraße 23 und 25 vorzunehmen.  
 
5.  
Die Abwicklung der Baustelleneinrichtung und die Organisation des Zu- und 
Abfahrtsverkehrs für das Bauvorhaben werden für den Betrieb des Landrats-
amtes mit erheblichen Einschränkungen verbunden sein. Die Planungen sind 
im Vorfeld des Erlasses eines B-Plans im Detail mit dem Landkreis Bamberg 
abzustimmen.  
 
 
 
6.  
Die Stichstraße zwischen der Ludwigstraße 23 und 25 wird nach der Durch-
führung der Baumaßnahme erheblich beschädigt sein. Die Straße ist daher 

 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt Bamberg wird trotzdem die dingli-
che Sicherung einer Durchwegungsmöglich-
keit im vorliegenden Bebauungsplan festset-
zen, um ggf. langfristig die sinnvolle fußläu-
fige Anbindung an die Ludwigstraße umset-
zen zu können. 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Der Stellplatznachweis für die Planun-
gen ist unter Berücksichtigung des Mobilitäts-
konzeptes als ausreichend für den innerörtli-
chen urbanen Standort zu erachten. Mögliche 
Maßnahmen an Stellplätzen des Landratsam-
tes obliegen diesem selbst. Eine Kostentra-
gung von Maßnahmen durch den Vorhaben-
träger ist durch das Landratsamt auszuver-
handeln und privatrechtlich zu regeln. Rege-
lungsmöglichkeiten auf Ebene des Bebau-
ungsplans bestehen hier nicht.  
 
 
Beweissicherungsmaßnahmen sind durch das 
Landratsamt direkt mit dem Vorhabenträger 
zu vereinbaren.  
 
 
Das Baustellenabwicklungskonzept wird 
durch den Vorhabenträger im Weiteren mit 
dem Landratsamt abgestimmt und auf eine 
Minimierung der temporären Auswirkungen 
hingewirkt. Die Baustellenabwicklung soll ent-
sprechend über die Ludwigstraße und die dor-
tige Stichstraße erfolgen.   
 
 
Regelungen zur Sanierung der Stichstraße 
werden zwischen dem Vorhabenträger und 
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auf Kosten des Bauträgers nach Abschluss der Bauarbeiten auf seine Kosten 
zu erneuern. Zudem ist eine dauerhafte Beteiligung am Unterhalt der Straße 
mit dem Landkreis Bamberg zu vereinbaren.  
 
7.  
Die Verwaltung des Landratsamtes wird auch in den kommenden Jahren Er-
weiterungsflächen benötigen. Eine potentielle Erweiterungsfläche liegt hier 
im Grenzgebäude (Ludwigstraße 25) zum Bauvorhaben „Kaimsgarten". Das 
Gebäude wird gegenwärtig als Unterstellhalle für Pkw genutzt, hat aber 
durchaus die Voraussetzungen für eine Umnutzung in Büroflächen. Die Er-
weiterungsmöglichkeiten dürfen durch die Festlegungen des B-Plans nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Vollzug des § 10 Abs. 3 BauGB sind 3 Planausfertigungen der o.g. 
Maßnahme, eine Begründung und eine Bekanntmachung dem Landratsamt 
vorzulegen. 
 

dem Landratsamt getroffen. Dem Landrats-
amt liegt hier bereits ein Vertragsentwurf vor. 
 
 
 
Die Aussagen zu geplanten Baumaßnahmen 
werden zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
achtung der Festsetzungen des rechtswirksa-
men Bebauungsplans und der weitergehen-
den rechtlichen Vorgaben (BayBO, TA-Lärm 
etc.) sowie des bereits jetzt bestehenden Pla-
nungsrechtes im Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplans wird ausdrücklich 
hingewiesen. Auch das Landratsamt unter-
liegt hier bei Baumaßnahmen dem öffentlich-
rechtlichen Bau- und Planungsrecht sowie der 
Genehmigungspflicht durch die zuständige 
Genehmigungsbehörde. 
 
Die erbetenen Planfassungen werden nach 
der Bekanntmachung eines Satzungsbe-
schlusses zur Verfügung gestellt.  

 

B.12. Stadtjugendamt 

Bamberg 

06.02.2025 I. Das Areal rund um die Kaimsgasse ist grundsätzlich mit Spielplätzen und 
Bolzplätzen unterversorgt.  
 
 
 
Der geplante Innenhofbereich als Ort der Begegnung mit integrierter Sand-
fläche ist sehr zu begrüßen. Dort darf ein Trinkwasserbrunnen nicht fehlen. 
Außerdem sollten Sitzgelegenheiten geschaffen werden wie Holzblockbau-
ten oder Bänke, die zum Verweilen einladen. Dennoch reicht diese Spielfläche 
für die Kinder und Jugendlichen nicht aus. Neben der Schaffung der oben 
beschriebenen Sandfläche ist es durchaus wichtig, Stationen mit Spielgeräten 
für Kinder und Kleinkinder zu schaffen sowie eine Spielwiese zum Toben und 
für Bewegungsspiele bereitzustellen. Die nächstgelegenen bestehenden An-
lagen mit Spielplätzen liegen in einiger Entfernung zum Planungsareal. Für 
Jugendliche ist es schön, eine Tischtennisplatte zu integrieren. Letztlich hat 
sich das Maß an Spielfläche nach den Mindeststandards der städtischen 
Spielplatzordnung zu richten. 

Die allgemeine Aussage wird zur Kenntnis ge-
nommen, kann aber im Rahmen der vorlie-
genden Planung nicht umfassend gelöst wer-
den.  
 
Das Spielflächenkonzept wurde im Entwurf 
der Freiflächenplanung ausgearbeitet. Der 
zentral gelegene Quartiersplatz / Spielplatz er-
hält eine klar definierte Form und wurde auch 
deutlich vergrößert. Das Streifenmuster wird 
mit unterschiedlich bespielbaren Belägen (Ra-
sen, Sand, Kunststoffgranulat) ausgebildet. 
Nordseitig schließt eine Fläche für Urban gar-
dening den Platz. Die Mindestmaßgaben der 
städtischen Spielplatzordnung sind beachtet. 
Die nun nochmals mitgeteilten ergänzenden 
Empfehlungen werden dem Vorhabenträger 
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II. Für die Bedarfsplanung im Rahmen der Kinderbetreuung in der Stadt 
Bamberg hat das Planverfahren keine Bedeutung. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass aufgrund der Planänderungen eine so große zusätzliche Anzahl 
von Kindern in diesem Areal wohnhaft wird, dass eine zusätzliche Kinderta-
geseinrichtung notwendig würde. 
 

zur Prüfung für die Umsetzung übermittelt. 
Die Hinweise der Fachstelle sind ausreichend 
beachtet.  
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Es 
ergeben sich hieraus keine Veranlassungen. 
Sie entspricht den im Rahmen der Abwägung 
der Auswirkungen bereits getroffenen 
Schlussfolgerungen.  
 

B.13. Stadtwerke 

Bamberg 

Energie- und 

Wasser- 

versorgungs 

GmbH 

13.02.2025 Vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stel-
lungnahme der Stadtwerke Bamberg zum Bebauungsplan Nr. 46 Q mit in-
tegriertem Grünordnungsplan für den Bereich zwischen Kaimsgasse, Luit-
poldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße – „Kaimsgasse". 
 
 

Stellungnahme Strom- und Gasversorgung: 
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH ist 
für die elektrische Versorgung des Baugebietes je nach Bedarf die Errichtung 
einer Umspannstelle geplant. Durch den Bauherrn ist dazu ein geeignetes 
Grundstück oder Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die genauen Ab-
messungen, die Lage und die Anforderungen (zum Beispiel ebenerdiger Zu-
gang im Erdgeschoss, von außen jederzeit zugänglich) sind im Vorfeld mit 
den Stadtwerken Bamberg abzustimmen.  
 
Der bestehende Hausanschluss für das Anwesen Kaimsgasse 11 a muss zu-
rückgebaut werden. 
 
 
 
Eine Gasversorgung wird für das Erschließungsgebiet nicht vorgesehen. 
 
 
Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Gasan-
schluss. Diese Anschlüsse müssen getrennt und bis an die Hauptleitung zu-
rückgebaut werden, sollten diese nicht mehr benötigt werden oder die 
Häuser abgerissen werden. 
 
 
 

Es handelt sich bei dem vorliegenden Bebau-
ungsplan um die Nr. 228 F. Aufgrund des In-
halts der Stellungnahme wird davon ausge-
gangen, dass es sich um einen Übertragungs-
fehler bei der benannten Nummer handelt.  
 
 
Der Vorhabenträger hat den Strombedarf mit 
dem Versorger abgestimmt. Entsprechend 
der erfolgten Abstimmungen wird im Plange-
biet eine Kompaktstation zur Stromversor-
gung des neuen Quartiers mit vorgesehen. 
Details werden, soweit nötig, im städtebauli-
chen Vertrag geregelt.  
 
Der Rückbau des bestehenden Hausanschlus-
ses Kaimsgasse 11 a wird durch den Vorha-
benträger rechtzeitig vor den Baumaßnah-
men beantragt. 
 
Die Aussage ist korrekt. 
 
 
Die Trennung der beiden Hausanschlüsse und 
Rückbauleitungen werden rechtzeitig vor den 
Baumaßnahmen durch den Vorhabenträger 
beantragt.  
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Wasserversorgung: 
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH 
existiert für das Erschließungsgebiet keine öffentliche Trinkwasserversor-
gung und ist privat zu erschließen.  
 
Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Wasser-
anschluss. Diese Anschlüsse müssen getrennt und bis an die Hauptleitung 
zurückgebaut werden, sollten diese nicht mehr benötigt werden oder die 
Häuser abgerissen werden. 
 
Fernwärme: 
Die Realisierung einer Fernwärmeversorgung für das Erschließungsgebiet 
befindet sich aktuell in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Planer. 
 
Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX: 
Es bestehen keine Einwände. 
 
Wassergewinnung: 
Es bestehen keine Einwände. 
 
Straßenbeleuchtung: 
Für Änderungen der bestehenden Straßenbeleuchtung ist die Stadtwerke 
Bamberg Energiedienstleistung GmbH zuständig. Die Stadtwerke Bamberg 
Energiedienstleistung GmbH tritt aufgrund der umfassenden Verantwor-
tung der Straßenbeleuchtung gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag als 
Betreiber der gesamten Straßenbeleuchtung in Bamberg auf. Die Änderung 
der Straßenbeleuchtung wird dem Erschließungsträger in Rechnung ge-
stellt. 
 
Grundsätzliches: 
In einem Bereich von 1m dürfen die vorhandenen Versorgungsleitungen/-
Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht überbaut werden. Vor Beginn von 
Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden Firma die aktuellen Leitungsbe-
standspläne bei uns anzufordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und 
jede Leitung als unter Druck stehend zu betrachten und jede Beschädigung 
- auch geringfügige Druckstellen und Beschädigung der Umhüllung - ist un-
verzüglich bei den Stadtwerken zu melden. Werden während der Ausfüh-
rung Leitungen der Stadtwerke Bamberg freigelegt, darf der Graben erst 
nach Zustimmung durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfüllt werden. 
 

 
Die für die Versorgung nötigen Hausan-
schlüsse werden rechtzeitig durch den Vorha-
benträger beantragt und die weitere Lei-
tungsverlegung auf Privatgelände in Abstim-
mung mit dem Versorger gem. den geltenden 
Vorschriften durch den Vorhabenträger vor-
genommen. 
 
 
 
Die Aussage ist korrekt. Die Fernwärmeversor-
gung kann als gesichert angenommen wer-
den. 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise der Abt. Straßenbeleuchtung 
werden zur Kenntnis genommen. Regelungen 
zur Kostentragung werden im Durchfüh-
rungsvertrag hinterlegt.  
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden dem Vorhabenträger 
nochmal zur Beachtung übermittelt.  
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Stellungnahme ÖPNV: 
Es bestehen keine Einwände. 

 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

B.14. Straßenverkehrs- 

amt Bamberg 

21.02.2025 I. Zu dem geplanten Vorhaben kann auf Grund der vorgelegten Planungen 
folgende Stellungnahme bzw. Anregungen gegeben werden: 
 
• Auf die ursprüngliche Stellungnahme vom 03.11.2022 und die bereits er-
folgte Würdigung wird verwiesen. 
 
 
• Die Hinweise zum Stellplatzerhalt sind auf Grund der räumlichen Gege-
benheiten im öffentlichen Bereich der Kaimsgasse auch bei der Planung der 
neuen Zugänge/-fahrten gemäß Würdigung zu beachten. 
 
• Wie bereits in unserer Begründung ausgeführt, ist bei der Planung der 
übrigen Wege im Quartier auch mit Radfahrern zu rechnen, die ihr Fahrrad 
nicht schieben- etwa zu den Fahrradstellplätzen. Daher verweisen wir er-
neut auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme und empfehlen, die 
Wegbreiten einheitlich gemäß den aktuellen Regelungen der Wegeplanung 
(RASt) auszugestalten. 
 
 
 
 
 
 
• Die konkrete Planung und Dimensionierung des Wendehammers sollten 
gemäß den aktuellen RASt-Richtlinien erfolgen, wobei auch die praktische 
Umsetzbarkeit einbezogen werden muss. 
 
 
 
• Der Wendehammer an der Kaimsgasse liegt in einem verkehrsberuhigten 
Bereich. Durch die Freigabe für die Allgemeinheit findet die StVO und somit 
die Regelungen zum verkehrsberuhigten Bereich Anwendung. Hier dürfen 
Fahrzeuge außerhalb gekennzeichneter Flächen nicht parken ausgenom-
men kurzzeitiges Halten zum Ein- und Aussteigen oder zum Be- und Entla-
den. Als gekennzeichnete Bereiche können jedoch alle Flächen interpretiert 
werden, die sich von der normalen Verkehrsfläche abheben. In diesem Be-
reich wird eine Ausgestaltung mit Rasengittersteinen und einer sonstigen 

 
 
 
Die Stellungnahme vom 03.11.2022 ist nach 
der neuen Stellungnahme nochmals abge-
druckt. 
 
Die bestehenden Stellplätze sind bei den Pla-
nungen umfassend beachtet. 
 
 
Die Hauptdurchwegung mit Geh- und Fahr-
recht für Fußgänger und Fahrradverkehr für 
die Öffentlichkeit ist mit einer Breite von 2,50 
m vorgesehen. Alle weiteren privaten Wege 
sind mit einer Breite von 1,80 m vorgesehen. 
Die Empfehlung der Fachstelle wird dem Vor-
habenträger nochmal übermittelt. Die Ent-
scheidung über die Ausführung der privaten 
Wege obliegt aber dem privaten Vorhaben-
träger. Auf Ebene des Bebauungsplans erge-
ben sich keine Veranlassungen. 
 
Die Ausbildung einer Wendeanlage nach RASt 
ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
nicht möglich. Es wurde eine Lösung unter 
Beachtung der örtlichen Verhältnisse gewählt, 
die vertretbar ist. 
 
Die Hinweise werden dem Vorhabenträger 
zur Anpassung der Ausgestaltung des Wen-
debereichs im Zuge der Ausführung übermit-
telt und im Detail nochmal mit der Fachstelle 
vor der Ausführung abgestimmt. Es handelt 
sich um Ausführungsdetails ohne Auswirkun-
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grauen Fläche dargestellt. Im Grunde müsste eine Anpassung an die Kaims-
gasse erfolgen. Auf dem Wendehammer soll nach unserer Einschätzung 
nicht geparkt werden. Es soll in diesem Bereich lediglich der Wendeverkehr 
und der Lieferverkehr, unter anderem für die Paketstation, erfolgen. Aus 
diesem Grund ist die Ausgestaltung entsprechend anzupassen, um den ge-
planten Bedürfnissen und den Anforderungen eines verkehrsberuhigten Be-
reichs gerecht zu werden. 
 
• In der Begründung wird der Wendehammer in der Kaimsgasse als Ent-
wicklungsfläche für die Feuerwehr vorgesehen. Sollte es sich hierbei jedoch 
um eine Feuerwehrfläche handeln, in welcher ein absolutes Haltverbot er-
forderlich ist, können Lieferfahrzeuge hier nicht halten. Klarzustellen ist, wie 
diese Entwicklungsfläche ausgestaltet sein muss und ob sie der Planung für 
den Wendehammer entgegensteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Betreffend dem Carsharing-Stellplatz möchten wir darauf hinweisen, 
dass, sollte dieser von den privaten Flächen in den öffentlichen Raum um-
geplant werden, ein Auswahlverfahren gemäß Art. 18a BayStrwG und § 5 
Abs. 2 Carsharinggesetz erforderlich würde. Eine frei vertragliche Vergabe 
ist nur auf Privatgrund möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen auf den Bebauungsplan und wird im Rah-
men Freiflächengestaltungsplanung und des-
sen Umsetzung beachtet.  
 
 
 
 
 
Die Rettungszuwegung zu den neu überplan-
ten Flächen erfolgt, wie abgestimmt, über die 
Ludwigstraße und die am Nordrand des Ge-
biets entwickelten Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr. Die Entwicklungsfläche an der 
Kaimsgasse stellt keine erforderliche Bewe-
gungsfläche im Sinne der Rettungserschlie-
ßung dar, sondern soll lediglich Kleinfahrzeu-
gen der Rettungsdienste als Ergänzungszu-
fahrt dienen. Die Anordnung eines absoluten 
Halteverbotes ist nicht erforderlich. An den 
Planungen wird hier festgehalten und die 
Aussagen in der Begründung klarstellend re-
daktionell angepasst.  
 
Es handelt sich um ein privat betriebenes Car-
Sharing-Angebot im Rahmen des Mobilitäts-
konzeptes für das Vorhaben, welches aller-
dings auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein 
wird und durch den Vorhabenträger vertrag-
lich geregelt wird. Eine rechtliche Beteiligung 
der Stadt Bamberg an diesem Angebot be-
steht nicht. Eine öffentliche Widmung ist da-
her entbehrlich. Es erfolgt eine Regelung im 
Rahmen der Bestellung der erforderlichen 
Dienstbarkeiten. Es wird hierzu aber nochmals 
eine Abstimmung mit dem Rechtsamt vorge-
nommen. Anpassungen am Bebauungsplan 
sind aber nicht erforderlich. 
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• Hinsichtlich der Ausfahrt aus der Parkgarage auf Seite Ludwigstr. ist si-
cherzustellen, dass die Ausfahrenden nicht nach links in die Fläche für Fuß-
gänger und Radfahrer einfahren. Hier ist zu prüfen, ob ein Rechtsfahrgebot 
erforderlich ist oder ob es eine bauliche Lösung gibt. 
 
 
 
 
• Zusätzlich ist sicherzustellen, dass z B. durch die Einbringung von körper-
lichen Verdeutlichungen, eine Befahrung von MIV in den Bereich für Fuß-
gänger- und Radfahrerverkehr generell unterbunden wird oder die Zufahrt 
mit anderweitigen Mitteln, wie z. B. Beschilderung oder in Kombination un-
terbunden wird. 
 
• Die Durchwegung mit Geh- und Fahrtrecht für die Öffentlichkeit als Ver-
bindung zwischen der Kaimsgasse und der Ludwigstraße soll der Öffentlich-
keit täglich nur von 6:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung stehen. Ungeklärt ist, 
wie diese Einschränkung ausgestaltet sein soll und wie die Feuerwehr und 
Rettungskräfte in das Gebiet gelangen sollen. Hier wird um eine Klärung 
gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• In den Vorhabenplänen wird im Anschluss an den Bereich der Ausfahrt im 
Freiflächengestaltungsplan die „Anlieferung LKW bedarfsweise, für Bewoh-
ner" von Seite Ludwigstr. geplant. Die ist jedoch lt. Begründung als Anfahrt 
von Seiten Ludwigstraße mit dem Eigentümer nicht vereinbart (Einbahnstra-
ßen / Ringlösung / nur Ausfahrt). Gemäß tatsächlicher Verkehrsführung auf 
Grund durchgezogener Fahrbahnlinie in der Stichstraße mit dem Zusatz 
„Anlieger frei" wäre ggfls. eine Befahrung möglich. Weitere legale Zufahrten 
für den MIV an diese Fläche verlaufen über die Parkgarage im Quartier, bei 
der Ausfahrt aus dem beschrankten Tegut-Parkplatz (jedoch Schleppkurven-
problematik) oder Ausfahrt aus dem Landratsamt-Parkplatz (jedoch 
Schleppkurvenproblematik). Zu verdeutlichen ist, wie diese Fläche angefah-
ren und wie sie genutzt werden soll. 

Die Bedenken werden nicht geteilt. Die ge-
plante Ausgestaltung des Verkehrsweges 
kann im Rahmen der Oberflächengestaltung 
so eindeutig gelöst werden, dass der Ver-
kehrsraum eindeutig zugeordnet ist. Die Dar-
stellungen im Freiflächengestaltungsplan 
werden hier nochmal klarstellend angepasst.  
 
Die räumliche Abtrennung wird im Zuge der 
Ausführungspläne für die Freiflächengestal-
tung berücksichtigt. 
 
 
 
Die Einschränkungen der Nutzung des Geh- 
und Fahrrechtes für die Öffentlichkeit wird 
durch entsprechende Hinweisschilder vorge-
nommen. Ggf. werden im Nachtzeitraum bei 
erkennbarer Fehlnutzung Sperreinrichtungen 
vorgesehen, welche durch die Rettungskräfte 
geöffnet werden können. Die Erreichbarkeit 
der überplanten Flächen wurden durch den 
Brandschutzplaner im Detail bereits mit der 
Feuerwehr abgestimmt. Deren Zustimmung 
liegt bereits vor. Rettungskräfte und Feuer-
wehr erhalten selbstverständlich einen dauer-
haften Zugang. 
 
Die Fläche dient als Andienung für Möbel- 
und Umzugsfahrzeuge. Eine Zufahrt kann von 
der Ludwigstraße aus erfolgen. Eine Zustim-
mung des Landratsamtes (als Grundstücksei-
gentümer) wird im Zuge der Bestellung der 
Dienstbarkeiten ermöglicht. Eine Zufahrt 
durch die Parkgarage wird nicht vorgesehen 
und ist nicht möglich. Die Zufahrbarkeit über 
die Stichstraße an der Ludwigstraße wurde 
mittels Schleppkurven geprüft und ist mög-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich 
hier um private Verkehrsflächen handelt und 



 

Bebauungsplanverfahren Nr. 228 F 

Stand 30.07.2025           54 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Anmerkung 

 
 
 
• Ebenfalls an dieser Ausfahrt verortet ist die Mülltonnenbereitstellungsflä-
che. Auch hier besteht die Frage, wie die Müllfahrzeuge anfahren sollen. Je 
nach Ausmaß der Fahrzeuge fallen hier bereits mehrere zuvor genannte 
Möglichkeiten weg.  
 
 
 
 
 
 
• Sollte doch eine Anfahrt in der Stichstraße von Seiten Ludwigstraße in 
Richtung Quartier erforderlich werden, ist die Verkehrsführung und Ausge-
staltung anzupassen und zu überplanen. Ggfls. wären sogar bauliche An-
passungen erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Im Bereich an der Ausfahrt Parkgarage in die Ludwigstraße ist nicht klar 
definiert, welche Verkehrsregelung gelten soll. Ist hier ein verkehrsberuhig-
ter Bereich geplant, besteht die zuvor genannte Problematik der einheitli-
chen Gestaltung des Untergrunds bezüglich der Unterscheidung zu Stell-
plätzen. Je nach Ausgestaltungsplan wäre vor einer weiteren Planung eine 
Abstimmung sinnvoll. 
 
• Die Haupterschließung für die Baumaßnahmen soll über die Seite Ludwig-
straße erfolgen. In der Kaimsgasse werden die Bauarbeiten auf das Erfor-
derliche begrenzt. Auf Grund der derzeitigen Verkehrsregelung in der Stich-
straße, der direkt angrenzenden Baumaßnahme Atrium, der geplanten 
Großbaumaßnahme Bahnausbau und der begrenzten Platzverhältnisse in 
der Kaimsgasse ist es notwendig, die Beantragungen und Planung für die 

kein öffentlich-rechtlicher Regelungsbedarf 
an dieser Stelle besteht.  
 
Bzgl. der Müllentsorgung wurden mit dem 
Bamberg Service nochmals alle Möglichkeiten 
geprüft. Da der Bamberg Service für das Vor-
haben eine Abholung über die Stichstraße des 
Landratsamtes verweigert, wird für das Bau-
vorhaben eine Bereitstellungsfläche an der 
Ludwigstraße vorgesehen und die Müllbehält-
nisse am Tage der Abholung durch einen 
Hausmeisterservice dorthin verbracht.  
 
Es handelt sich bei der Stichstraße um eine 
private Verkehrsfläche, die nicht öffentlich ge-
widmet ist. Das Landratsamt Bamberg plant 
selbst aktuell Umbauten im Zuge der Planun-
gen für die Erweiterung des Landratsamtes 
auf dem ehem. Postgelände. Die Belange der 
Verkehrsführung werden in diesem Zuge neu 
geordnet. Eine öffentliche Widmung ist aber 
weiterhin nicht vorgesehen. Die Ausgestal-
tung obliegt dem Landratsamt. Die mit dem 
Landratsamt abgestimmten Belange des Vor-
habenträgers werden dabei berücksichtigt.  
 
 
Es handelt sich um private Verkehrsflächen 
mit Geh- und Fahrrechten. Die Ausgestaltung 
der Oberflächen wird hier für die Ausführung 
nochmal verbessert, um eine klare Verkehrs-
führung zu gewährleisten.  
 
 
Die Hinweise zur Abwicklung des Baustellen-
verkehrs werden dem Vorhabenträger zur Be-
achtung übermittelt und das Baustellenab-
wicklungskonzept mit den weiteren Baumaß-
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erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung mit genügend Vorlauf auszu-
führen. 
 
 
• Bezüglich der Darstellung im Freiflächengestaltungsplan werden hier an 
verschiedenen Stellen Rollstuhlfahrersymbole angezeigt. Teilweise in Berei-
chen ohne Bemaßung und teilweise in Bereichen mit einer Breite von ledig-
lich 1,80 m. Die Maße für barrierefreie Flächen mit Begegnungsverkehr wer-
den jedoch mit einem höheren Regelmaß und Sicherheitsabständen (RASt) 
festgelegt. Wir bitten deshalb um eine Prüfung und Klarstellung des Roll-
stuhlfahrersymbols. 
 
Stellungnahme vom 03.11.2022 
 
I  Zu dem geplanten Vorhaben kann auf Grund der vorgelegten Planun-

gen folgende Stellungnahme bzw. Anregungen gegeben werden: 
 
 Die Einfahrt in die Tiefgarage von Seite Kaimsgasse ist bezüglich der 

Schleppkurven so zu berechnen, dass insbesondere gegenüber der Ein-
fahrtsseite keine Lizenzparkplätze entfallen. Es sind so viele Lizenzstell-
plätze wie möglich durch die Anpassung der Lage der Einfahrt und der 
Stellplatzmarkierung zu erhalten. Die Auslastung des Lizenzgebietes 
bezüglich des Verhältnisses von Nutzern zu verfügbaren Stellplätzen ist 
von der Belegungsquote zu erhalten. 

 
 
 Um die Belegungsquote des Lizenzgebietes für Bewohnerparken wei-

terhin im gesetzlichen Rahmen zu halten, sollte im Vorfeld festgelegt 
werden, dass für die geplanten Wohneinheiten die Nutzung von Li-
zenzstellplätzen im öffentlichen Raum ausgeschlossen ist. Der Stell-
platzbedarf ist durch die Nutzung eigener Flächen zu planen und rea-
lisieren. 

 
 
 Wir weisen weiterhin darauf hin, dass im Mobilitätskonzept im Bereich 

Kaimsgasse bei Punkt 2.2.2 Ruhender Verkehr vgl. Abbildung 4 von 
einer falschen Annahme ausgegangen wurde. Im Mobilitätskonzept ist 
die Kaimsgasse bezüglich der Stellplätze mit freien Parken auf der ge-

nahmen im Umfeld abgestimmt. Die Fach-
stelle wird durch den Vorhabenträger recht-
zeitig einbezogen.  
 
Die Darstellungen (Rollstuhlsymbolik) im Frei-
flächengestaltungsplan werden angepasst, an 
den Breiten der privaten Wege soll aber gem. 
Rücksprache mit dem privaten Vorhabenträ-
ger für die privaten Wegeflächen festgehalten 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Errichtung einer Tiefgarage wird ver-
zichtet. Die Zufahrt zur nun geplanten 
Parkgarage erfolgt im Bereich des bestehen-
den Zufahrtstores Kaimsgasse 21. Dies wird 
unter Berücksichtigung typischer Schleppkur-
ven geringfügig verbreitert. Beeinträchtigun-
gen für die bestehenden Lizenzstellplätze 
wurden somit minimiert.  
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen 
und verfolgt. Eine Regelung im Planungsrecht 
ist allerdings nicht möglich. Die Festlegung ist 
im Durchführungsvertrag verankert. Ein aus-
reichender Stellplatznachweis ist unter Beach-
tung des verbindlichen Mobilitätskonzeptes 
geführt und im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Die Darstellungen im Mobilitätskonzept wur-
den korrigiert.  
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samten Länge angegeben. Tatsächlich befinden sich lediglich im Be-
reich Kaimsgasse 33 bis 36 drei freie Stellplätze. Bei den Stellplätzen im 
Bereich Kaimsgasse 6 bis 25 handelt es sich um Lizenzstellplätze. 

 
 Infolgedessen, dass es sich in der Kaimsgasse um überwiegend Lizenz-

stellplätze handelt, können diese Stellplätze nicht für die Nutzung 
durch Besucher oder für Nutzer ohne Tiefgaragenstellplatz zugeordnet 
werden. Die Berechnungen müssen für das weitere Umfeld im Bereich 
von freien Stellplätzen oder privaten Abstellmöglichkeiten mit weiteren 
Wegen erfolgen. 
 

 Weiterhin soll im Bereich WEG 1 ein Geh- und Fahrrecht festgesetzt 
werden. Für die angrenzenden Wege soll dies nicht festgelegt werden. 
Auch hier weisen wir darauf hin, dass unabhängig davon, ob ein Geh- 
und Fahrrecht festgesetzt ist, die StVO immer dann Anwendung findet, 
wenn tatsächlich öffentlicher Verkehr darauf stattfindet. Infolgedessen 
sind hier nur Regelungen möglich, die den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. Dies bedeutet grundsätzlich, z.B. bei der Ausweisung von 
Geh- und Radwegen Wegbreiten von 2,50 m von Gehweg mit dem 
Zusatz Rad frei von 1,80 m und bei unter 1,80 m die Ausweisung eines 
Gehwegs. 

 
 Lt. Plan ist unter anderem barrierefreies Wohnen geplant. Hier weisen 

wir gleichfalls darauf hin, dass bei Wegbreiten von 1,50 m kein Begeg-
nungsverkehr von Rollstuhlfahrern möglich ist. Auch ist die barrierefreie 
Erschließung der Tiefgarage nicht ersichtlich. Die Stellplatzmöglichkei-
ten sind so zu planen und realisieren, dass auch diese Personengruppe 
keine zusätzlichen öffentlichen Stellplätze in Anspruch nehmen muss 
und der Bedarf über eigene Flächen gedeckt ist. 
 

 Die Erschließung des Gebiets im Inneren soll gemäß Konzept mit Geh-
wegen erfolgen. Diese Wege sollen auch durch Radfahrer genutzt wer-
den. Die Aussage, dass der Radverkehr fußläufig durch Schieben statt-
finden wird, kann durch die Verkehrsbehörde erfahrungsgemäß nicht 
bestätigt werden. Dort, wo es dem Radverkehr möglich ist, zu fahren 
wird dieser auch fahrend stattfinden. Aus diesem Grund ist bei den 
Wegbreiten diese Prämisse mit einzubeziehen. 
 

 
 
 
 
Der erforderliche Stellplatznachweis für das 
Plangebiet erfolgt ausschließlich auf dem Pri-
vatgrundstück der überplanten Flächen des 
Plangebiets.   
 
 
 
Die Hinweise zur Beachtung der StVO werden 
zur Kenntnis genommen. Es soll eine Durch-
wegung für Fußgänger und zu einem gewis-
sen Grad für Radfahrer vorgesehen werden. 
Aktuell ist eine Breite von 2,50 m vorgesehen. 
Bei allen weiteren Wegen handelt es sich um 
private Grundstückserschließungsflächen.  
 
 
 
 
Die Hinweise zur Barrierefreiheit sind im  
Wege-, Aufenthalt- und Stellplatzkonzept be-
achtet. Eine Tiefgarage ist nicht mehr geplant.  
 
 
 
 
 
Die Wegebreiten wurden in einem für das 
Planvorhaben angemessen Maßstab gewählt. 
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 Im Bereich des WEG 1 ist zu prüfen, ob Motorisierter Individualverkehr 
(einspurig / mehrspurig) auf diesem Weg stattfinden soll. Was im De-
tail, insbesondere auch im Hinblick auf die Privatflächen zulässig sein 
kann und soll und wie dies der Öffentlichkeit verdeutlicht wird. Die Be-
fahrbarkeit durch mehrspurige Fahrzeuge könnte z. B. tatsächlich 
durch Einbringen einer körperlichen Barriere unterbunden werden. 

 

Die geplante öffentliche Durchwegung soll 
nur für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen 
werden. 
 

B.15. Vodafone GmbH/ 

Vodafone 

Deutschland 

GmbH 

06.02.2025 Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 07.01.2025. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu 
schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überde-
ckungen nicht verringert werden dürfen.  
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunika-
tionsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate 
vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDR-SBayern.de@vodafone.com, um eine 
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbei-
ten durchführen zu können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu 

erstatten sind. 
 
Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 
 
Weiterführende Dokumente: 
* Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutsch-
land.de/webauskunftneu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanwei-
sung_VF.pdf> 
* Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft  
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf> 
* Zeichenerklärung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutsch-
land.de/webauskunftneu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklae-
rung_VF.pdf> 
* Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 
 
Die Bestandsleitungen werden bei den Pla-
nungen beachtet und der Versorger in die Er-
schließungsplanung einbezogen, so dass ggf. 
erforderliche Umverlegungen von Bestands-
leitungen wirtschaftlich erfolgen können.  
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<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunftneu/ Da-
tashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf> 

 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 07.01.2025. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu 
einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neu-
baugebiete in Verbindung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenträger wird bzgl. der Ausbau-
möglichkeiten mit dem Versorger unabhän-
gig vom Bebauungsplan Kontakt aufnehmen 
und eine Versorgung prüfen. 

B.16. Wasserwirt-

schaftsamt 

Kronach 

27.01.2025 Zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir als Träger öffentlicher Belange aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 

1. Wasserschutzgebiete/ Wasserversorgung 
Der Vorhabenbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquel-
len- und Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und 
Vorrangflächen.  
 
Die Flächen des Änderungsbereiches können an die zentrale Wasserversor-
gung (Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Wasserversorgung kann gem. Abstim-
mung mit dem örtlichen Versorger durch 
neue Hausanschlüsse und private Versor-
gungsnetze sichergestellt werden.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen ge-
gen potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes 
Grundwasser dem jeweiligen Bauherrn obliegt.  
 
 
Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten vorab 
geprüft und soweit möglich berücksichtigt werden.  
 
 
Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wärme-
bedarf nunmehr über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir 
vorsorglich auf die notwendigen wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmi-
gungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle eine frühzeitige Kontakt-
aufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie dem 
Umweltamt der Stadt Bamberg.  
 
Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen. 
 
 
 
 
 
Überschwemmungsgebiete/ Gewässerentwicklung 
Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es sind 
keine festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
sowie wassersensiblen Bereiche betroffen.  Auf die Gefahren und Regelungen 
von einer Überflutung durch „wild" abfließendes Oberflächenwasser infolge 
Starkregenereignisse (vgl. § 37 WHG) wird nachdrücklich hingewiesen. Die 
Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist unter https://www.lfu.bay-
ern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu fin-
den. Zur angemessenen Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bau-
leitplanung wird auf die Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in 
der Bauleitplanung" [www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirtschaft/hoch-
wasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hochwasser-starkregenrisiken_bauleit-
planung_ba.pdf] verwiesen. Der Abschluss einer Elementarschadensversiche-
rung wird empfohlen. 
 
 
 
 

Der Schutz der baulichen Anlagen für drü-
ckendem Grundwasser ist Aufgabe des Vor-
habenträger im Zuge der Ausführungspla-
nung für die Vorhaben.  
 
Die Flächenversiegelung wurde durch die ge-
troffenen Festsetzungen des Bebauungsplans 
auf ein verträgliches Maß beschränkt. 
 
Für die Wärmeversorgung wird ein Anschluss 
an das Fernwärmenetz der Bamberg Service 
vorgesehen. Die Hinweise zur Nutzung der 
Geothermie werden zur Kenntnis genommen, 
sind aber nicht relevant. Allgemeine Hinweise 
sind in der Begründung dargelegt.  
 
Der Brandschutz wurde mit den zuständigen 
Fachstellen bereits abgestimmt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Umgang mit Starkregener-
eignissen sind bei den Planungen bereits be-
achtet und entsprechende Vorkehrungen wie 
z. B. Rückhalteflächen getroffen. Der Hinweis 
zum Abschluss von Elementarschadenversi-
cherungen wird dem Vorhabenträger noch-
mal übermittelt.  
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Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz 
Die Schmutzwasserentsorgung für das Wohngebiet im Innenbereich sollte 
über die städtische Kläranlage sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg- Ost 
entwässert im Bestand im Mischsystem.  
 
Die geplante Entwässerung des Bauvorhabens im Trennsystem ist zu begrü-
ßen, diese nachhaltige Niederschlagswasserbeseitigung entspricht den was-
serrechtlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 WHG. Es gilt der Grundsatz, Nie-
derschlagswasser soll ortsnah und ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 
ein Gewässer eingeleitet werden. Ein naturnaher Umgang mit dem Regen-
wasser ist durch Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen. 
Die wirksamsten Maßnahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie 
möglich zu versiegeln und so durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der 
Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist grundsätzlich eine Annä-
herung der Wasserhaushaltsbilanz an natürliche Verhältnisse anzustreben. 
Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit bevorzugt ortsnah versickert 
werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsätzlich die oberirdische 
Versickerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nachhaltig. 
Als Grünfläche genutzte Geländemulden sollten für die natürliche Versicke-
rung freigehalten werden. Eine planmäßige Versickerung setzt allerdings 
zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds voraus.  
 
Auch ein Abtransport des Niederschlagswassers über Rasenmulden oder Grä-
ben wie die verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassadenbegrünung för-
dert die Verdunstung und mindert den Oberflächenabfluss. Regenwasser 
kann als belebendes Element in eine interessante Freiraumgestaltung einbe-
zogen werden. Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortli-
chen Niederschlagswassereinleitung nach NWFreiV mit TRENGW überschrit-
ten werden, sind Einleitungen wasserrechtlich zu behandeln und im Verfah-
ren die einschlägigen technischen Regeln für die stoffliche Bewertung des 
Niederschlagswassers und die Bemessung der Versickerungsanlagen zu be-
achten. Es sind die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen entsprechend 
der Schutzbedürftigkeit des Grundwassers vorzusehen.  
 
Sollten dem Trennsystem wasserrechtliche, sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist eine 
ordnungsgemäße Mischwasserableitung und -behandlung sicherzustellen. 
Wir weisen darauf hin, dass für die vom Bebauungsplan betroffene städti-
sche Mischwasserentlastung Sanierungsbedarf besteht. Die wasserrechtlich 

 
Die Hinweise der Fachbehörde zur Versicke-
rung sind bereits beachtet. Der Großteil des 
anfallenden Niederschlagswassers wird auf 
dem Grundstück versickert. In den öffentli-
chen Kanal wird neben dem Schmutzwasser 
lediglich das Niederschlagswasser der zur 
Kaimsgasse gewandten Dachflächen entwäs-
sert. Die ggf. notwendigen Erlaubnisanträge 
werden durch den Vorhabenträger gesondert 
gestellt und die Planungen mit den Fachstel-
len abgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das anfallende Schmutzwasser wird in Rich-
tung Ludwigstraße übergeleitet. In den 
Mischwasserkanal in der Kaimsgasse werden 
lediglich die Niederschlagsmengen der stra-
ßenzugewandten Dachflächen der Bestands-
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geforderte Vorlage der Sanierungsplanung ist laut Fristsetzung spätestens 
zum 31.12.2025 verlangt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwick-
lung immer mehr Bedeutung zu („Schwammstadtprinzip"). Der Leitfaden 
„Wassersensible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen für ein zu-
kunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern" 
zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau-grüne Infrastruktur, eine bes-
sere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglicht (Link: 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wasser-
sensible Siedlungsentwicklung/index.htm). 
 
 
 
 
 
 
Altlasten 
Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelas-
tungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugeneh-
migungsverfahren" der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-
4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde, wird hingewie-
sen. 
 
Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlastenverdachts-
flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans beim Klima- und Umwelt-
amt der Stadt Bamberg vorzunehmen, sofern noch nicht geschehen. 
 
Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden wer-
den, die auf einen Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bo-
denveränderungen, Grundwasserverunreinigungen) schließen lassen, ist das 
Klima- und Umweltamt Bamberg umgehend zu informieren. Weiterhin 

gebäude 19 und 21 sowie des geplanten An-
baus Kaimsgasse 19 eingeleitet. Das weitere 
Niederschlagswasser wird örtlich versickert. 
Der Hinweis zur Vorlage einer Sanierungspla-
nung für das betreffende Umfeld wird an die 
zuständige Fachstelle der Stadt Bamberg zur 
Beachtung und weiteren Abstimmung mit 
dem WWA weitergeleitet. Die Erschließung 
kann aber als gesichert angenommen wer-
den.  
 
Die Hinweise zum „Schwammstadtprinzip“ 
sind bereits in die Planungen mit eingeflossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Altlastensituation und dem 
Umgang beim Auffinden von Altlasten sind 
bereits in der Begründung zur Planung hinter-
legt. Die Beachtung obliegt dem Vorhaben-
träger. 
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wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen 
nach § 18 BBodSchG angezeigt. 
 
Zusammenfassung 
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen 
können wir der Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen. 
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Stellungnahmen keine Bedenken 

 

 B.0. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg mit Schreiben vom 29.01.2025 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben vom 09.01.2025 

Amt für Wirtschaft mit Schreiben vom 10.02.2025 

Bayernwerk Netz GmbH mit Schreiben vom 20.01.2025 

Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 28.01.2025 

Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 20.01.2025 

Handwerkskammer für Oberfranken mit Schreiben vom 30.01.2025 

Immobilien Freistaat Bayern mit Schreiben vom 20.01.2025 

Industrie- und Handelskammer mit Schreiben vom 27.01.2025 

Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 07.01.2025 

Regierung von Oberfranken – Sachgebiet 24 mit Schreiben vom 29.01.2025 

Regionaler Planungsverband mit Schreiben vom 21.01.2025 

Staatliches Bauamt – Fachbereich Straßenbau mit Schreiben vom 09.01.2025 

Stadtplanungsamt / Stadtsanierung mit Schreiben vom 10.01.2025 

 



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Donnerstag, 13. Februar 2025 08:35
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gern. § 3(2) und §4 (2) BauGB

STADTPLANUNGSAMT

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: ADFC - Inge Buhl <inge.buhl@adfc-bamberg.de> [Rocksprache

f-----.----.----,--.--t-----iGesendet: Donnerstag, 13. Februar 2025 01:14 AL NP plan Staat Verk. vew

An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamber . e
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern. §
3(2) und §4 (2) BauGB

Eing. 1 3. Feb. 2025
Konv.

Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F (Kaimsgasse)- Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gem. $ 32) und $4 (2) BauGB - wir begrüßen ausdrücklich das Mobilitätskonzept der Bauleitplanung mit
127 Stellplätzen für Fahrräder, wünschen uns aber gut verteilte. abschließbare Abstellmöglichkeiten für sie.
Aus der Planung ist nicht ersichtlich, wo sie geplant sind. Standorte für E-Bike-sharing und Cargo-bike­
sharing sind ersichtlich. Kurze Wege sind immer von Vorteil.
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 46Q (Hans-wölfel-Str.4a).
Hier wurden die Zweiräder vernachlässigt.
Zu den anderen Beteiligungsverfahren haben wir keine Einwände.
Mit freundlichen Grüßen

lnge Buhl

lnge Buhl
Mitglied im Vorstand des ADFC-Kreisverband Bamberg e.V.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Bamberg e.V.
Postfach 1022 1 96001 Bamberg I Telefon 0951 54773 1 Telefax 0951 54768
[ Internet www.ADFC-Bamberg.de / e-Mail Vorstand@ADFC-Bamberg.de

lnge Buhl I Tarvisstraße 27 I D- 96049 Bamberg I Telefon 0951 67257

Eingetragen im Vereinsregister 200192 beim Registergericht Bamberg.
Vertretungsberechtigte Vorstände: lnge Buhl, Elke Pappenscheller. Max Rother, Michael Schilling, Sarah
Swift.



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Vorbeugender Brandschutz - Stadt Bamberg
Mittwoch, 12. Februar 2025 16:10
Schwarze, Andrea
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und §4 (2) BauGB

2-

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bauleitplanung wird soweit zugestimmt, es wird auf das Protokoll vom 20.08.2024 da Fa. BSP aus
Bamberg verwiesen, hier sind die Belange vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz gewürdigt,
was besonders die Zugänglichkeit und Bewegungsflächen betrifft.
In ihrem Entwurf "vorhabenbezogener Bebauungsplan" Stand 06.11.2024. Bitte auf Seite 45 im Absatz
"Erschließung für Feuerwehreinsätze" Feuerwehraufstellfläche durch Bewegungsfläche für die
Feuerwehr ersetzen, Danke. Die Maße bleiben unverändert bei 12 m x 7m.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Griebe/
Sachbearbeiter

Stadt Bamberg,
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Margaretendamm 40
96052 Bamberg
Tel.: 0951 87-7546
Fax: 0951 87-7549
E-Mail: stefan.griebel@stadt.bamberg.de

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 14. Feb. 2025
[]Rocksprache Kov

AL FNP plan Stad; Verk. Ve+-

Datenschutzerklärung:
Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt
auf unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der/die richtige Adressat:in sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den/die Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:42



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:
Anlagen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

8.3
Schmidt, Franziska
Freitag, 21. Februar 2025 08:52
Postfach Stadtplanungsamt
Bamberg Service Verwaltung; Uch, Roland; Buchholz, Sarah; Probst, Florian
BPlan Nr. 228 F zw. Kaimsgasse,Luitpoldstr.,Ludwigstr. u. Kunigundenruhstr.
228 F Bamberg Service Stellungnahme EW_ES_SuB_GuF vom 21.02.2025.pdf

anbei übersenden wir Ihnen vorab per E-Mail die Stellungnahme des Bamberg Service zur
Kenntnisnahme und weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A

Franziska Schmidt

Sekretariat Entwässerung

Tel. 0951-87 72 12

STADTPLANUNGSAMT
·1

[]Rocksprache Kon

AL FNP plan Stadt Verk. Verw,

E ing. 21Feb. 2025

franziska.schmidt@bamberg-service.de <mailto:franziska.schmidt@bamberg-service.de>

Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg

Margaretendamm 40 .96052 Bamberg· www.bamberg-service.de <http://www.bamberg­
service.de/>



Außenstellen:

Entwässerung Kläranlage . Rheinstrae 4. 96052 Bamberg

Grünanlagen & Friedhöfe Verwaltung · Hallstadter Straße 28 . 96052 Bamberg

Grünanlagen & Friedhöfe Gärtnerei . Münchner Ring 25 • 96050 Bamberg

Kaufmännischer Werkleiter Berufsm. Stadtrat Bertram Felix . Technischer Werkleiter Berufsm. Stadtrat
Thomas Beese

Vorsitzender des Werksenates Oberbürgermeister Andreas Starke . Steuernummer 207 /l l 4/70035

<http://www.bamberg-service.de/stellenangebote>

2



Bamberg
Service
Sicher. Gut.
Gemacht.

Bebauungsplan Nr. 228 F
für denBereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstr., Ludwigstr. und Kunigundenruhstr.-
„Kaimsgasse"für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C
- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB

t

1. Bamberg Service wurde mit Schreiben vom 07.01.2025 der Bebauungsplan mit dem Planstand vom
03.12.2024 (Entwurf) zur Stellungnahme bezüglich Entwässerung, Entsorgung, Straßenbaulast und
Grünanlagen übergeben.

Entwässerung

Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 gern. 4.1 BauGB verwiesen.

Entsorgung

Angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Landratsamt Bamberg sowie das Gebäude des ehern.
Post-Komplexes. Die Erschließung des Plangebietes wird ausgeschlossen (siehe Seite 30 der
Begründung). Es besteht nur eine Verbindung über Privatgrund über die Ludwigstraße ins Plangebiet.

Die Befahrung von Privatgrund schließen wir aus. Eine satzungsgemäße Abfuhr im Plangebiet kann
daher durch Bamberg/Abt. Entsorgung nicht durchgeführt werden.

Hinsichtlich aller Planungen verweisen wir auf beiliegende Anlagen:

Abfallentsorgung:
Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice
Herausgeber: Bamberg Service, Abt. Entsorgung

Verkehrliche Erschließung/ Straßenbau

Grundsätzlich besteht Einverständnis mit der Planung.

Es wird auf die Stellungnahme vom 17.11.2022 verwiesen, welche weiterhin Bestand hat.

Grünanlagen und Friedhöfe

Der Unterhalt sowie die Verkehrssicherheit der im Plangebiet verzeichneten Grünflächen, Bäume,
Platzanlagen und Spielbereiche obliegen dauerhaft der Vorhabenträgerin.
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ALB Stadt Bamberg bR
Über

Baureferat
II. Herrn Techn. Werkleiter

07.9,/05
wv zA

III. in das Stadtplanungsamt (vorab per E-Mail übersandt) Contr·to
LI

Bamberg, 21.02.2025
Bamberg Service
Eigenbetrieb der Stadt Bamberg
i.A.
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- Sekretariat -

Anlagen:
Abfallentsorgung Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice
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Abfallentsorgung
Merkblatt Müllbehälterstellplätze
im Voll- und Teilservice



Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Merkblatt Behälterstellplätze
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Die richtigen Behälter

Die Behälter für die Abfuhr Ihrer Abfälle erhalten Sie
auf Antrag durch Bamberg Service zur Verfügung ge­
stellt. Dabei gibt es aktuell schwarze bzw. grüne Behäl­
ter für den Restmüll, braune Behälter für Biomüll und
blaue Behälter für Altpapier.

Behältergrößen

Grundvoraussetzung für eine ordnungsgemäße Müllab­
fuhr ist, dass allen Bewohner:innen ausreichend Müll·
behälter zur Verfügung stehen, die groß genug sind, um
den anfallenden Müll aufzunehmen.

'

Müllbehälter, die überfüllt sind, sodass der Deckel
nicht mehr schließt oder das maximale Gesamt­
gewicht überschritten wird, werden nicht geleert.
Planen Sie daher ausreichend.

Abhängig vom benötigten Volumen stehen Ihnen dabei
folgende Behältergrößen zur Verfügung:

Behältertyp Restmüll Biomüll Altpapier

Mülltonnen
80 Liter X

120 Liter X X X

240 Liter X X X

Müllgroßbehälter
770 Liter X X

1.100 Liter X X

all 1l1 lr!
Bio-. Restmüll- und Papiertonnen in Bamberg

_ u"_,e

4

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der benötigten
Behälter, dass das Behältervolumen der Biotonne das
Volumen der Restmülltonne nur dann überschreiten
darf, wenn keine gleich große Biotonne zur Verfügung
gestellt werden kann.

Neben dem Volumen spielt auch das Gewicht des Mülls
eine wesentliche Rolle bei der Auswahl der passenden
Tonne. Gerade bei nassen Bioabfällen (z.B. aus der
Küche oder Rasenschnitt) oder bei Windelmüll ist das
zulässige Gesamtgewicht der entsprechenden Tonne
schnell erreicht. Das jeweils zulässige Gewicht in Abhän­
gigkeit vom Volumen beträgt:

Behaltertyp Max. Füll- Max. Gesamt-
gewicht gewicht

Mülltonnen
80 Liter 32 kg 50kg

120 Liter 48kg 60kg

240 Liter 96 kg 110 kg

Müllgroßbehälter
770 Liter 308 kg 360 kg

1.100 Liter 440kg 510kg

Voll- und Teilservice

Die Abfuhr der Altpapier- und Biomüllbehälter sowie
der offiziellen Restmüll-, Biomüll- und Windelsacke
erfolgt im Teilservice. Das heißt, die Behälter bzw. Säcke
müssen selbst am Entleerungsort bereitgestellt werden
und nach der Leerung wieder zum Standplatz zurück·
gebracht werden.

•



' Dies gilt auch für die Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) für Altpapier.•Die Restmüllbehälter werden von den Mitarbeiter:innen

von Bamberg Service im Vollservice bedient. Die Tonnen
werden also vom Standplatz geholt, entleert und wieder
an ihren Platz zurückgestellt. Dies gilt jedoch nur, wenn
die Anforderungen aus diesem Merkblatt an den Stand­
platz und den Transportweg erfüllt sind.

Entleerungsort

Die Müllbehälter werden im Allgemeinen nicht direkt
an ihrem normalen Standplatz geleert, sondern müssen
zur Leerung selbst (Teilservice) oder durch die Mitar­
beiter:innen von Bamberg Service (Vollservice) zum
Entleerungsort gebracht werden.

Der Entleerungsort ist dabei der nächstgelegene Platz an
einer öffentlichen Straße, welcher mit üblichen Müll­
sammelfahrzeugen angefahren werden kann.

Am Entleerungsort müssen die Behälter so aufgestellt
werden, dass sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden
und Verkehrsteilnehmer möglichst wenig behindern.
Außerdem müssen sie für die Mitarbeiter:innen von
Bamberg Service leicht erreichbar sein. Sie dürfen also
nicht durch parkende Autos verstellt sein. Stellen Sie die
Behälter bitte griffbereit auf, das heißt mit den Griffen
in Richtung Fahrbahn.

Mit Griffen zur Fahrbahn bereitgestellte Tonnen

Anforderung an Zufahrtsstraßen

Damit eine Straße durch Müllsammelfahrzeuge (übliche
Maße: Länge: 10,50 Meter, Breite: 2,55 Meter zzgl. je 0,50
Meter Sicherheitsabstand rechts und links, Höhe: 3,70

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Meter, zulässiges Gesamtgewicht: 28 Tonnen, max. Achs­
last: 11,5 Tonnen) befahren werden kann, muss sie in
der Regel folgende Anforderungen erfüllen:

• Die Straße muss eine ausreichende Tragfähigkeit
aufweisen. Dies gilt auch für Kanaldeckel, Sehachtab­
deckungen und Entwässerungseinrichtungen.

• Die Fahrbahnbreite in geraden Straßen ohne Begeg­
nungsverkehr muss mindestens 3,55 Meter betragen.
Ist Begegnungsverkehr möglich, muss die Straße
mindestens 4,75 Meter breit sein.

• In Kurven, Einmündungen oder bei Fahrbahnver­
schwenkungen (z. B. Pflanzinseln oder Parkplätze)
müssen die Schleppkurven der Fahrzeuge berück­
sichtigt werden und die Fahrbahnbreiten entspre­
chend höher sein. Aufgrund der überhängenden
Schüttung benötigen Müllsammelfahrzeuge mehr
Platz als „normale" LKW.

• Die Straßen müssen so gestaltet sein, dass ein seitli­
ches Abrutschen oder Umstürzen der Fahrzeuge
zuverlässig verhindertwird. Dies gilt insbesondere in
der Nähe von Gräben und Böschungen.

• Die Fahrbahn muss eine durchgängige Durchfahrts­
höhe von mindestens 4,00 Metern aufweisen.

• Die notwendige Fahrbahnbreite und -höhe darf nicht
durch hineinwachsende Bäume, Büsche, Dachvor­
sprünge, Straßenlaternen usw. eingeengt werden.
Pflanzen sind regelmäßig entsprechend zurückzu­
schneiden.

• Bodenschwellen und Steigungen müssen so ausgebil­
det sein, dass die Müllsammelfahrzeuge nicht
aufsitzen können.

In Sackgassen müssen geeignete Wendekreise oder
-schleifen bestehen, auf denen dreiachsige Müllsam­
melfahrzeuge in einem Zug wenden können. Sofern
aus topografischen oder baulichen Gründen andere
Bauformen, wie Wendehämmer, realisiert werden
müssen, muss ein Wenden mit maximal zweimaligem
Zurücksetzen möglich sein.

Ein Befahren von Sackgassen ohne Wendemöglichkeit
ist für Müllsammelfahrzeuge verboten!
Ausnahmen gelten für Sackgassen, die vor dem
01.10.1979 erbaut wurden
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

'• Zufahrtstraßen müssen so angelegt sein, dass kein
Rückwärtsfahren notwendig ist.

Die Freistellung umfasst insbesondere auch Schäden
am Ober- und Unterbau des Grundstücks aufgrund
des Gewichts der Fahrzeuge.

• Notwendige Durchfahrtsbreiten, Wendeanlagen und
Kurvenbereiche dürfen nicht durch parkende
Fahrzeuge oder abgestellte Gegenstände beeinträch­
tigt werden. Der richtige Behälterstandort

Erfüllt die Straße, an die Ihr Grundstück angrenzt,
die genannten Anforderungen an Zufahrtsstraßen
' nicht, wird die Straße nicht von den Müllsammel-

•
fahrzeugen von Bamberg Service befahren. Die
Müllbehälter müssen dann an der nächstgelege­
nen, geeigneten Straße bereitgestellt werden. Es
besteht kein Anspruch auf den Einsatz von kleine-
ren Fahrzeugen.

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihre Zufahrtsstraße
durch Müllsammelfahrzeuge befahren werden kann,
wenden Sie sich bitte per Telefon oder E-Mail an Bam­
berg Service (Kontakt siehe Seite 10)

Auch wenn die Müllbehälter weder Miete zahlen noch
der schönste Anblick auf einem Grundstück sind, muss
ihr Standort gut durchdacht und geplant werden. Ein ge­
eigneter Standort ist leicht zugänglich. Damit verringert
sich die Unfallgefahr für Benutzer und Beschäftigte der
Abfallwirtschaft und Ihre Wände und Türen werden vor
Schäden geschützt.

Mit einem durchdachten Behälterstandort sparen Sie
Geld für teure Nachbesserungen und leisten durch die
gute, barrierefreie Erreichbarkeit für die Bewohner:in­
nen einen wichtigen Beitrag zur Abfalltrennung und
damit zum Umweltschutz.

Befahren von Privatstraßen

Prinzipiell werden durch die Müllsammelfahrzeuge
nur öffentliche Straßen befahren. In Ausnahmefällen
ist jedoch auch ein Befahren von Privatstraßen und
Privatgrundstücken möglich. Ein Rechtsanspruch darauf
besteht nicht.

Der ideale Standort liegt nahe an der Straße, ist schattig
und vor Witterungseinflüssen geschützt. Sofern mög­
lich, sollten Standorte im freien so weit wie möglich von
Eingangstüren und Fenstern entfernt sein, um Geruchs­
und Lärmbelästigungen zu vermeiden. Stellplätze in Ge­
bäuden müssen ebenerdig liegen und die Anforderun­
gen des Art. 43 der Bayerischen Bauordnung erfüllen.

Unabhängig von der individuellen Einzelfallprüfung
müssen dafür folgende Grundvoraussetzungen zwin­
gend erfüllt sein:

• Eine Bereitstellung an einer öffentlichen Straße ist
nicht möglich oder aus Sicht von Bamberg Service im
Einzelfall nicht sinnvoll.

Gemäß§ 15 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung der
Stadt Bamberg legt die Stadt Bamberg den genauen
Standort nach Anhörung der verpflichteten Person fest.
Der Standort muss den Anforderungen nach S 15 Abs. 2
der Abfallwirtschaftssatzung entsprechen. Diese Anfor­
derungen sind in diesem Merkblatt festgelegt.

• Das Befahren der Privatstraße bzw. des Privatgrund­
stücks ist gefahrlos möglich, insbesondere erfüllen
die privaten Verkehrswege uneingeschränkt die
Anforderungen an Zufahrtsstraßen.

• Es liegt eine Haftungsfreistellungserklärung des/der
Grundstückseigentümer:in vor, die Bamberg Service
von jeglicher Haftung und Schadensersatzpflicht,
auch gegenüber Dritten, freistellt, die infolge des
Befahrens des Privatgrunds mit Müllsammelfahrzeu­
gen entsteht.

Anforderungen an Transportwege

und Behälterstandplätze

'•
Die Einhaltung dieser Anforderungen ist Voraus­
setzung, damit Restmüllbehälter durch Bamberg
Service im Vollservice bedient werden. Andernfalls
müssen auch Restmüllbehälter selbst am Entlee­
rungsort bereitgestellt werden.
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Behälterstandplätze für Altpapier- und Biomüllbehälter
sollen soweit möglich den Anforderungen dieses Merk­
blattes entsprechen.

Entfernung zum Entleerungsort

Behälterstandplätze sind möglichst nahe am Entlee­
rungsort anzulegen, das heißt, die einfache Entfernung
vom Entleerungsort zum Behälterstandort darf 15 Meter
nicht übersteigen.

'

Ist die Entfernung größer als 15 Meter, erfolgt auch
für die Restmüllbehälter kein Vollservice! In die­
sem Fall müssen auch die Restmüllbehälter selbst

• am Entleerungsort bereitgestellt werden.

Mindestmaße für Standplätze und
Transportwege

Behälterstandplätze müssen über eine ausreichende
Stellfläche für die verwendeten Behälter verfügen.
Die Abmessungen der Tonnen mit geschlossenem
Deckel betragen:

Behältertyp Breite Tiefe Höhe
Mülltonnen
80 Liter 48cm 56cm 101 cm
120 Liter 51 cm 56cm 101 cm
240 Liter 58cm 74 cm 110cm
Müllgroßbehälter
770 Liter 137cm 80cm 137 cm
1.100 Liter 137cm 112cm 147cm

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

gen sollte die Größe des Behälterstandplatzes mindes­
tens 2% der Gesamtwohnfläche betragen.

• Vor Behältern bzw. zwischen Behälterreihen sind
Bewegungsflächen von 1,20 Meter für Mülltonnen
(80/120/240 Liter) bzw. 1,50 Meter Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) erforderlich.

Zwischen Behältern und zwischen Behältern und
Seitenwänden sollte ein Abstand von 0,20 Metern
bestehen.

Mindesthöhe: 2,10 Meter
Die Mindesthöhe des Standplatzes und der Transport­
wege ist durchgängig auf allen zu begehenden
Flächen einzuhalten und darf nicht durch an der
Decke verlaufende Installationsleitungen oder
ähnlichem unterschritten werden. Die Mindesthöhe
von Durchgängen und Türen soll mindestens 2,10
Meter betragen und darf 1,95 Meter nicht unter­
schreiten.

Mindestbreite für Wege, Durchgänge und Türen: 1,00
Meter für Mülltonnen (80/120/240 Liter) und 1,50
Meter für Müllgroßbehälter (770/1.100 Liter). Sofern
der Weg nicht gerade verläuft, sind die Breiten
insbesondere in Kurven entsprechend zu erhöhen, da
die Behälter ausscheren.

• Wände in schmalen Durchgängen, Ecken sowie
herausragende Wandteile, wie Installationen, sind
mit Schutzleisten bzw. Rammschutz auszustatten um
Beschädigungen zu vermeiden. Die Leisten sind auf
Höhe der Griffe und der Räder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßen um un­
gefähre Werte handelt und die Größen je nach Alter und
Hersteller leicht variieren können.
Für Mülltonnen bis 240 Liter ist bei der Planung von
Mülltannenboxen zu beachten, dass diese zur Beförde­
rung gekippt werden müssen.

Berücksichtigen Sie bei der Planung der Größe Ihres
Behälterstandorts nicht nur den aktuellen Behälter­
bedarf, sodass Sie auf ein steigendes Abfallaufkom­
men oder die Einführung einer weiteren Abfalltonne,
z. B. für Wertstoffe, reagieren können. Für Wohnanla-

2,10m

aung 10%sMax. Stet9 „4alter 3%±er

2

höchstens 15 m zum Entleerungsort
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

1,00 m für Mülltonnen
1,50 m für Müllgroßbehälter

• Standplätze müssen eben angelegt sein und sollen auf
einem Niveau mit dem angrenzenden Gelände liegen.

0,20 m 1,20 m für Mülltonnen
1,50 m für Müllgroßbehälter

1,20 m für Mülltonnen
1,50 m für Müllgroßbehälter

• Sofern der Behälterstandplatz nicht ebenerdig
erreichbar ist, sind Rampen mit einer maximalen
Steigung von 10 % auszubilden. Für Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) soll die Steigung 3 % nicht übersteigen.

' Der Transport von Behältern über Stufen oder
Treppen ist unzulässig.•• Für den Transport von Müllgroßbehälter (770/1.100

Liter) zur Straße ist grundsätzlich eine Bordsteinab­
senkung erforderlich. Es empfiehlt sich, den Behälter­
standort so zu planen, dass der Transport über bereits
bestehende oder geplante Absenkungen erfolgen
kann. Sofern keine Absenkung besteht, ist diese
kostenpflichtig bei Bamberg Service, Abteilung
Straßen- und Brückenbau zu beantragen.

Ausreichende Abstände ermöglichen eine
sichere Müllabfuhr

Beschaffenheit von Transportwegen und
Standplätzen

• Wege und Standplätze müssen mit einem trittsiche­
ren, ebenen Belag befestigt sein. Der Belag muss auch
bei Nässe rutschhemmend sein. Die Rutschfestigkeit
muss dauerhaft gewährleistet sein. Der Oberflächen­
belag muss leicht zu reinigen und für die Durchfüh­
rung von Winterdienst geeignet sein.

• Die Oberflächenbefestigung muss eine ausreichende
Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit aufweisen, sodass
sich keine Fahrspuren und Rillen bilden (das zulässige
Gesamtgewicht der Müllgroßbehälter beträgt bis zu
510kg).

• Transportwege und Standplätze müssen frei von
Schlaglöchern, Rillen, größeren Unebenheiten oder
sonstigen Stolperstellen sowie Moos- oder Pflanzenbe­
wuchs sein. Sie müssen frei von Mulden und Absen­
kungen sein, in denen sich Pfützen bilden können
(Gefahr von Glatteisbildung im Winter).

g

So nicht! Unzulässiger Transport über Stufen

Freier Zugang zu den Behältern

• AmAbfuhrtag müssen Wege und Standplätze frei von
Gegenständen und Hindernissen, wie z. B. herein­
wachsenden Hecken und Bäumen, Fahrrädern,
Kinderwagen, parkenden Autos oder Schneehaufen
sein.

• Am Leerungstag sind die Tonnen griffbereit aufzustel­
len, das heißt mit den Griffen in Abholrichtung. Die
Tonnen müssen frei zugänglich sein und dürfen nicht
durch andere Tonnen, unzulässige Beistellungen (z. B.
Müllsäcke oder Kartonagen) oder sonstige Gegenstän­
de verstellt sein.

Kies- und Schotterflächen, Kopfsteinpflaster, Rasengit-
tersteine oder Pflasterbeläge mit offenen Fugen • Grundstückstore, Türen und Behälterboxen müssen
größer als 1,5 cm sind ungeeignet am Abfuhrtag unverschlossen sein. Eine Überlassung
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oder Abholung von Schlüsseln oder das Öffnen erst
nach Klingeln ist nicht möglich. Sofern das Öffnen
mit üblichen 3- oder 4-Kantschlüsseln möglich ist,
können Tore, Türen oder Boxen verschlossen sein.

Sind zum Bereitstellungszeitpunkt die Behälter

'

nicht frei zugänglich, erfolgt keine Abholung vom
Standplatz. Sofern die Behälter in diesem Fall nicht
rechtzeitig selbst am Entleerungsort bereitgestellt
werden, erfolgt keine Leerung.

• Sämtliche Tore und Türen auf dem Transportweg
sind mit Türfeststellern auszurüsten, die ohne
Bücken zu bedienend sind (keine Holzkeile). Glastü­
ren müssen aus Sicherheitsglas bestehen, um Verlet­
zungen und Beschädigungen zu vermeiden. Brand­
schutztüren sind mit Türfeststellern entsprechend
der technischen Regeln zu versehen.

• Um das Verhaken von Tonnen oder Kleidung zu
vermeiden, sollen abgerundete Türgriffe und Hand­
läufe verwendet werden.

Sicherheit im Herbst undWinter

• Wege und Standplätze müssen ausreichend und
gleichmäßig beleuchtet sein. Im Idealfall ist die
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern ausgestattet.
Lichtschalter müssen ohne Umwege leicht und
gefahrlos erreichbar sein.

• Zur Vermeidung von Rutschgefahr bei Nässe sind die
Wege und Standplätze am Abholungstag ab 6.30 Uhr
frei von Laub zu halten.

• Bei Schnee, Eis oder Reifglätte sind Wege und Stand­
plätze ab 6.30 Uhr zu räumen und zu streuen.

Sind Transportwege und Standplätze nicht recht-

'

zeitig geräumt und gestreut oder aufgrund von
Laub rutschig, erfolgt keine Abholung vom Stand­
platz. Sofern die Behälter in diesem Fall nicht

• rechtzeitig selbst am Entleerungsort bereitgestellt
werden, erfolgt keine Leerung.

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Besondere Anforderungen bei der
Verwendung von Behälterschränken

• Grundstückseigentümer:innen können nach eigenem
Ermessen Müllbehälter in Behälterschränken oder
Tannenboxen unterbringen.

• Behälterschränke müssen fest mit dem Untergrund
verbunden sein und dürfen auch bei geöffneten
Türen nicht kippen.

• Vor Behälterschränken muss ausreichend Platz sein,
sodass die vorgeschriebenen Wegbreiten auch bei
geöffneten Türen erhalten bleiben.

• Zum Zeitpunkt der Abholung müssen die Tonnen
griffbereit eingestellt sein, das heißt mit Griffen in
Abholungsrichtung. Dies gilt auch, wenn Tonnen auf
Standblechen stehen.

• Die Sockelhöhe eines Behälterschranks bzw. der
Abstand eines Standblechs zum Boden darf bei
Mülltonnen (80/120/240 Liter) maximal 0,10 Meter
betragen. Bei Verwendung von Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) darf kein Sockel bzw. Abstand zum
Boden vorhanden sein.

• Vor Abholung müssen Behälterdeckelketten gelöst
werden und Einhängevorrichtungen entfernt wer­
den. Vergessen Sie nicht, die Behälter griffbereit in
oder vor den Behälterschrank zu stellen.
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Ansprechpartner

Bei weiteren Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an uns wenden.

Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg
Margaretendamm 40 • 96052 Bamberg • www.bamberg-service.de

Telefonisch: 0951. 87-7100
Montag bis Freitag 8.00-12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag 14.00- 16.00 Uhr

Per E-Mail: entsorgung@bamberg-service.de

Bilder: Sonja Seufferth
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Bamberg
Service
Sicher. Gut.
Gemacht.

Checkliste für Behälterstandplätze

Diese Checkliste hilft Ihnen bei der schnellen Überprüfung Ihres Behälterstandplatzes.

Adresse Behälterstandplatz

0 Standplatz vom Entleerungsort maximal 15 Meter entfernt

0 Standplatz ausreichend groß für benötigte Behälter, mit Erweiterungsmöglichkeit

D Standplatz entspricht den Anforderungen nach Art. 43 der Bayerischen Bauordnung

D Bei Standplatz im Freien: möglichst schattig, witterungsgeschützt und weit entfernt von Türen und Fenstern

0 Durchgängige Mindesthöhe 2,10 Meter, bei Durchgängen und Türen 1,95 Meter

0 Durchgängige Mindestbreite von 1,00 Meter (2-Rad) bzw. 1,50 Meter (4-Rad)

D Wände, Ecken und herausragende Teile durch Schutzleisten und Rammschutz geschützt

0 Vor Behältern ausreichende Bewegungsfläche von 1,20 Meter (2-Rad) bzw. 1,50 Meter (4-Rad)

0 Abstand von 0,20 Meter zwischen Behältern und Behältern und Seitenwänden

0 Wege und Standplätze trittsicher, eben, rutschhemmend und dauerhaft befestigt

0 Keine Rillen, Schlaglöcher, Stolperstellen, Bewuchs, Mulden oder Absenkungen im Belag

0 Keine Kies- oder Schotterflächen, Rasengittersteine, unebenes Pflaster oder große offene Fugen

0 Standplatz eben und auf einem Niveau mit angrenzendem Gelände

0 Keine Treppen und Stufen, Rampen mit einer maximalen Steigung von 10 %
(bei 4-Rad-Behältern möglichst maximal 3%)

D Bordsteinabsenkung bei 4-Rad-Behältern

0 Wege und Standplätze am Abfuhrtag frei von Hindernissen (z. B. Kinderwagen, Fahrräder), Schnee, Eis und
Laub

0 Wege und Standplätze ausreichend beleuchtet, bestenfalls mit Bewegungsmelder

0 Tonnen zum Abholzeitpunkt griffbereit, frei zugänglich und unverschlossen

0 Türen und Tore mit Sicherheitsglas, abgerundeten Türgriffen und Handläufen und Türfeststellern

Bei Verwendung von Behälterschränken:

0 Behälterschränke kippsicher befestigt

0 Tonnen griffbereit eingestellt

0 Kein Sockel (4-Rad) bzw. maximal 0,10 Meter (2-Rad)

0 Deckelketten und Einhängungen bei Abholung entfernt

Wenn Sie hier überall einen Haken setzen können, kann Ihre Restmülltonne im Vollservice abgeholt werden'

Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg
• Margaretendamm 40·96052 Bamberg • www.bamberg-service.de



Scheibinger._ Louisa

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Anlagen:

Krüger, Michael
Donnerstag, 30. Januar 2025 10.37
Schwarze, Andrea; Scheibinger, Louisa; Postfach Stadtplanungsamt
Postfach Bauberatung; Hess, Michael; Pfaffenberger, Stefan
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gern. § 3(2) und $4 (2) BauGB
A61_BPI228F_Kaimsgasse_300125.d00

Sehr geehrte Damen und Herren.

in der Anlage erhalten Sie die Stellungnahme des Amtes 62/D zur Kenntnis und weiteren Verwendung.

Viele Grüße

Michael Krüger
Techn. Amtsrat
Stadt Bamberg
Bauordnungsamt/Denkmalpflege
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg
Tel.: 0951 87-1685
Fax.: 0951 87-1914
E-Mail: Michael.Krueger@Stadt.Bamberg.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:43
An: Krüger, Michael <Michael.Krueger@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern. §
3(2) und §4 (2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach 11 03 23 96031 Bamberg
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25/25
Bebauungsplan Nr. 228 F
Für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse"
für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3,
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan,
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C;
- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2
BauGB und sonstige Interessensvertretungen und Vereine

I.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen um zentrumsnahen Wohnraum weiterzuentwickeln und nachzuverdichten.
Hierzu ist geplant nordöstlich der Kaimsgasse sogenannte Townhäuser in Reihenhausstruktur
und Geschosswohnungsbauten mit einer oberirdischen Parkgarage zu errichten, sowie die
bestehenden Häuser Kaimsgasse 19 und 21 zu erhalten und zu sanieren. Hierfür werden im
rückwärtigen Bereich 4 Baurechte mit einer II bis IV-geschossigen Bebauung mit geneigten
Dachflächen ausgewiesen. Zudem schließt sich ein Baurecht für eine III-geschossige
Bebauung an das Bestandsgebäude Kaimsgasse 19 an, das gemäß den Vorhabenplänen als II­
geschossiger Baukörper mit Mansarddach umgesetzt werden soll.

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches befindet sich außerhalb des Stadtdenkmals
(Art. 1 Abs. 3 BayDSchG), lediglich ein Teil des Geltungsbereiches an der Kaimsgasse ist
Bestandteil des Stadtdenkmals. Baudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 BayDSchG) grenzen unmittelbar
an den Geltungsbereich an, liegen jedoch außerhalb, innerhalb des Geltungsbereiches
befinden sich keine Baudenkmäler (Korrektur textlichen Festsetzungen - ,,B. Nachrichtliche
Übernahme Denkmäler" erforderlich). Das gesamte Plangebiet liegt zudem innerhalb eines
bekannten Bodendenkmals (Art. 1 Abs. 4 BayDSchG)

Die Ensemblegebäude Kaimsgasse 19 und 21 bleiben erhalten und erfahren mit dem in den
Vorhabenplänen dargestellten Baukörper eine sich einfügende und denkmalverträgliche
Fortführung. Eine nachteilige Auswirkung auf die in der Nähe befindlichen Baudenkmäler ist
durch die Planungsabsichten nicht zu erwarten. Es ist jedoch sicherzustellen, dass Tor- und
Türabschlüsse in der Durchfahrt zur Parkgarage Kaimsgasse 21 und dem Durchgang zur
Durchwegung- Kaimsgasse 19 gemäß den Vorhabenplänen Fassadenbündig zur Kaimsgasse
angeordnet werden.

Baudenkmalpflegerische Belange stehen der Planung somit nicht entgegen. Die Belange der
Bodendenkmalpflege werden durch die formulierten Hinweise in den textlichen
Festsetzungen (B. Nachrichtliche Übernahmen) ausreichend gewürdigt.

Eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ergeht gesondert.

II. In das Amt 61 z. w. Verwendung

Bamberg, 30.01.2025
Bauordnungsamt/Denkmalpflege
I.A.
Michael Krüger



Postfach, Bebauungsplanung 6.5

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 3. Februar 2025 10:59
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Stadt Bamberg: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Grünordnungsplan Nr. 228 F "Kaimsgasse" für den Bereich Kaimsgasse 11 a, 15-
21

Anlagen: P-2020-6014-2_S4.pdf STADTPLANUNGSAMT

Eing. 0 3. Feb. 2025
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Poststelle, Postfach <Poststelle@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Montag, 3. Februar 2025 09:57
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>; Postfach Bauordnungsamt
<bauordnungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: WG: Stadt Bamberg: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr.
228 F "Kaimsgasse" für den Bereich Kaimsgasse 11a, 15 - 21

Drucksprache
Konv.

AL FNP Bplan Staat Verk. Ver:-i

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Bünner, Patrick (LFD) <Patrick.Buenner@blfd.bagern.de>
Gesendet: Montag, 3. Februar 2025 09:50
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Ce: Poststelle, Postfach <Poststelle@stadt.bamberg.de>
Betreff: Stadt Bamberg: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 228
F "Kaimsgasse" für den Bereich Kaimsgasse 110, 15- 21

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie unsere Stellungnahme im Anhang zu oben genannter Planung per Mail. Eine
zusätzliche Versendung per Post entfällt.

Die Untere Denkmalschutzbehörde in CC erhält das Schreiben mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Patrick Bünner



Dipl.-Geogr. Patrick Bünner

Referatsassistenz
BQ· Koordination Bauleitplanung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4 ·80539 München
Tel: 089 2114-303·Fax 089 2114-407
patrick.buenner@blfd.bayern.de <mailto.patrick.buenner@blfd.bayern.de>

www.blfd.bagern.de <http://www.blfd.bayern.de/> Instagram · Facebook @denkmaelerbayern
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BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 80539 München

Stadt Bamberg
Stadtplanungsamt, Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

BAYERISCH ES
LANDESAMT
FUR DENKMAL

i

IHR ZEICHEN

Plan-228F-TB - 4-2/Sch

IHRE NACHRICHT VOM

07.01.2025

UNSERE ZEICHEN

P-2020-6014-2_S4

DATUM

03.02.2025

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG)
Stadt Bamberg: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Grünordnungsplan Nr. 228 F "Kaimsgasse" für den Bereich Kaimsgasse lla, 15-21

Zuständiger Gebietsreferent:

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dr. Martin Brandl

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet (BQ) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange,

wie folgt Stellung:

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:

Am Ensemblebestandteil Kaimsgasse 21 soll die Tordurchfahrt für die

dahinterliegende Parkgarage erweitert und mit einem Torabschluss zur Kaimsgasse

versehen werden. Dieser Torabschluss ist, ähnlich den benachbarten und

ensembleprägenden Gärtnerhäusern, fassadenbündig auszuführen.
BAYERISCHES LANDESAMT
FÜR DENKMALPFLEGE

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Abteilung B - Koordination Bauleitplanung

Tel.: 089/2114-303 von 8 bis 12 Uhr
Fax: 089/2114-407
beteiligung@blfd.bayern.de

Dienststelle München:
Hofgraben 4
80539 München
Postfach 10 02 03
80076 München

Tel.:089 2114-0
Fax: 089 2114-300

www.blfd.bayern.de

Bayerische Landesbank München
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15
BIC BYLADEMM

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BlfD im Rahmen

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.



Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jochen Haberstroh

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht,

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.

BAYERISCHES
LANDESAMT
FUR DENKMAL

i
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Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:
Anlagen:

.6

BN - KG Bamberg <bamberg@bund-naturschutz.de>
Donnerstag, 23. Januar 2025 12:30
Schwarze, Andrea
'Erich Spranger'
Stellungnahmen des BUND Naturschutz
BN Stellungnahme - Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 301 D- Coburger
Straße - Am Gleisdreieck.pdf; BN Stellungnahme_Beteiligung an der
Bauleitplanung BPlan 46 Q- Hans-Wölfel-Straße 4a.pdf; BN
Stellungnahme_Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Kaimsgasse.pdf

Sehr geehrte Frau Schwarze.

anbei unsere Stellungsnahmen für die Hans-Wölfel-Straße. die Kaimsgasse und die Coburger Straße.

Viele Grüße

Christian Luplow

kkkoke#r#okkoke#okkok#okok#koke ok#koke#ok#iik#koke##

STADTPLANUNGSAMT

BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Kreisgruppe Bamberg
Kapuzinerstraße 12
96047 Bamberg

Eing. 2 3. Jan. 2025
[]Rocksprache

Konv.

AAL FNP Bplan Stadt Verk. VerwFi

Tel: 0951/5190611
E-Mail: bamberg@bund-naturschutz.de <mailto:bamberg@bund-naturschutz.de>
www.bamberg.bund-naturschutz.de<http://www.bamberg.bund-naturschutz.de/>
facebook.com/bund.bamberg

Öffnungszeiten der BUND Naturschutz Kreisgeschäftsstelle:

Mo 14 -17 Uhr
Di, Mi und Do: 9- 13 Uhr
Fr: geschlossen



BUND Naturschutz, KG Bamberg, Kapuzinerstr. 12, 96047 Bamberg

STADT BAMBERG
Stadtplanungsamt
Postfach 11 03 23
96031 Bamberg

23.01.25

Stellungnahme Kreisgruppe Bund Naturschutz Bamberg

Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gern. 9 3(2) und S4 (2) BauGB (Kaimsgasse)

Sehr geehrte Damen und Herren,

In die Festsetzungen des Bebauungsplan-Entwurfes 46 Q vom 03.12.2024 sollte
Folgendes aufgenommen werden: „Mit dem Bauantrag ist im
Baugenehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan
einzureichen, der die naturschutzfachlichen und grünordnerischen Vorgaben
der Festsetzungen unter Pkt. 6, 8 und 10 objektbezogen darstellt Und umsetzt.
Die Umsetzung ist der Baubehörde anzuzeigen."

Beste Grüße

Christian Luplow, i. A.
Geschäftsführer der BN Kreisgruppe Bamberg

Seite 1 / 1

SUND'1
Naturschutz
in Bayern e.V.
Kreisgruppe Bamberg

Kapuzinerstraße 12
96047 Bamberg

Tel. 0951/5190611
Fax 0951/5190610

bamberg@bund­
naturschutz.de
www.bamberg.bund­
naturschutz.de

Bushaltestelle
Am Kranen

Konto:
Sparkasse Bamberg
IBAN:
DE70770500000000070300
BIC: BYLADEMlSKB



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

3 3

Postfach Stadtplanungsamt
Mittwoch, 22. Januar 2025 11 :46
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Bauleitplanung BPlan 228 F, Stellungnahme der DB AG
TOEB-BY-25-197999 Bamberg BPlan 228F.pdf

STADTPLANUNGSAMT
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Andreas Gärens <Andreas.Goerens@deutschebahn.com>
Gesendet: Mittwoch, 22. Januar 2025 11:44
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Bauleitplanung BPlan 228 F, Stellungnahme der DB AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Eing. 2 3. Jan. 2025
D Rücksprache

Konv.

AL FNP plan Stadt Verk. Verwi

anbei übersenden wir ihnen die Stellungnahme der DB AG zu o.g. Verfahren.

Wir bitten zu beachten, dass Stellungnahmen der DB AG ausschließlich in digitaler Form erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Gärens
Baurecht I, CR.R 041

Deutsche Bahn AG
Barthstr. 12, DBImm, 80339 München
Tel. +49 89 1308 49574, intern 96249574

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier»
http://www.deutschebahn.com/datenschutz <http://www.deutschebahn.com/datenschutz>
Der DB-Konzern im Internet » http://www.deutschebahn.com <http://www.deutschebahn.com/>

--- Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. ---

Sitz der Gesellschaft: Berlin
Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 50 000
USt-IdNr.: DE 811569869
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitzender), Alexander Doll, Berthold Huber, Prof. Dr. Sabina Jeschke, Ronald Pofalla,
Martin Seiler Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Odenwald
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Hervorheben
Andreas Gärens <Andreas.Goerens@deutschebahn.com>
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Martin Seiler Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Odenwald





Pflichtangaben anzeigen <https://www.deutschebahn.com/pflichtangaben/20250117>

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:
https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz
<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>
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DB AG- DB Immobilien
Barthstraße 12 1 80339 München

Stadt Bamberg
Bauleitplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

DB AG - DB Immobilien
Baurecht 1
CR.R O41

Barthstraße 12
80339 München

www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Allgemeine Mail-Adresse:
Ktb.muenchen@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TOEB-BY-25-197999

22.01.2025

Bebauungsplan Nr. 228 F
für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420,
1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 Bund 228 C
Beteiligung § 4 Abs. 2 BauGB

Strecke 5900 / Nürnberg Hbf - Bamberg/ km 62,20 - 62,30/ l.d.Bahn

Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom:

BPlan-228G-TÖB-4-2/Sch
07.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB lnfraGO AG (ehemals DB Netz AG
und DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit
folgende Gesamtstellungnahme zu o. g. Verfahren.

Bei dem geplanten Verfahren sind nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise
aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu beachten und einzuhalten.

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen
Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu
gewähren.

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf
der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in
seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers
oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie
Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen,
die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos
Deutsche Bahn AG I Sitz: Berlin I Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000 1 USt-IdNr.: DE 811569869 1 Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten,
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Unser Anliegen:,
DEUTSCHLAND BRAUCHT
EINE STARKE SCHIENEdll
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hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach§ 1004 in Verbindung mit $ 906 BGB
sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), die durch den gewöhnlichen
Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen.

lmmobilienrechtliche Belange

Bahneigener Grundbesitz wird durch das Verfahren nicht tangiert. lmmobilienrelevante
Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen werden daher nicht
berührt.

Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch genommen werden,
wenn hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vorliegt.

Werden Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so
sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB
AG, DB Immobilien zu stellen.

Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie online unter:

http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen

http://www.deutschebahn.com/Gestattungen

Infrastrukturelle Belange

Fahrbahn

Veränderungen und Maßnahmen an dinglich gesicherten Anlagen bzw.
Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsberechtigten
bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen.

Das Planen, Errichten und Betreiben von geplanten baulichen Anlagen hat nach den
anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften,
technischer Bedingungen und einschlägigen Regelwerke, zu erfolgen.

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung,
Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von
Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten.
Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach
der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende
Abschirmungen anzubringen.

Bahngrund darf weder im noch über dem Erdboden überbaut noch als Zugang bzw. Zufahrt
zum Baugrundstück sowie als Abstell- oder Lagerplatz (Aushub u. ä.) - auch nicht im
Rahmen der Baustellenrichtung - zweckentfremdet verwendet werden.

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.)
ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten
Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch
den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten
sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so
ist mit der DB lnfraGO AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die
mindestens 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche
Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist, mit Beigabe der
Stellungnahme der DB AG zum Baugesuch bei der DB lnfraGO AG,
Immobilienmanagement INFD-S, Herrn Ranzinger, Richelstr. 1, 80634 München
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einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem
vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen.

Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt und bedarf daher
im Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss
der Bauherr bei der DB lnfraGO AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem
Falle dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB lnfraGO AG betreten werden.
Alle hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden.

Konstruktiver Ingenieurbau

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund
abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer
Versickerung auf Bahngrund bzw. in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

Die Vorflutverhältnisse dürfen nicht zum Nachteil der Bahnanlagen verändert sowie die
Bahnkörperentwässerungsanlagen (Durchlässe, Bahngräben, etc.) in ihrer Funktion z.B.
durch Erdablagerungen, Baumaterial etc. keinesfalls beeinträchtigt werden.

Durch die Maßnahme darf dem Bahngelände kein zusätzliches Oberflächenwasser
zugeführt werden.

TK Kabel und Leitungen

Es wird darauf hingewiesen, dass auch auf benachbarten Fremdflächen mit Kabeln und
Leitungen der DB zu rechnen ist.

Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Baugrundstück wurde
seitens der DB lnfraGO AG nicht durchgeführt. Sollte dies gewünscht werden, so ist
rechtzeitig -ca. 6 Wochen vor Baubeginn- eine entsprechende Anfrage an die DB lnfraGO
AG / DB AG, DB Immobilien zu richten. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn
entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen.

Sofern die Baumaßnahme die TK-Kabel/ -Anlagen berührt, ist eine örtliche Einweisung
durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH aus unserer Sicht
erforderlich.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante
Maßnahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und
ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu
gewährleisten.

Der Antragsteller ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen (Strom,
Gas, Wasser, Kanal) über evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen selbst zu befragen und
deren Lage örtlich festzulegen.

Allgemeine Hinweise
Bei Bauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf die
Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung
Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen
und festzusetzen.

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005-1 überschritten werden, d.h. je stärker der
Lärm das Wohnen beeinträchtigt, desto gewichtiger müssen die für die Wohnbauplanung
sprechenden städtebaulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen
und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese
Auswirkung zu verhindern.

Es wird hiermit auf $ 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen,
Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken
oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten
oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.

Seite 3 / 4
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Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert
werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so
vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Baustoffe/ Abfälle in den Gleisbereich (auch
durch Verwehungen) gelangen.

Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht beschädigt, verändert,
verschüttet oder überdeckt werden.

Ergeben sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf Eisenbahnbetriebsanlagen,
behalten wir uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Bestehende Zugangs- und Zufahrtrechte, inkl. Abstellmöglichkeit für die Instandhaltungs­
und Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG, dürfen auch während der Bauzeit
nicht eingeschränkt werden.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz
verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung und der Bauausführung abgeleitet
werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine
Haftung des Bauherrn ergeben. Wir bitten Sie als Antragsteller, in Ihrem eigenen Interesse,
dafür zu sorgen, dass Ihre Auftragnehmer bzw. die die Arbeiten ausführenden Personen
über die in dieser Zustimmung aufgeführten Bedingungen sowie die Gefahren aus dem
Eisenbahnbetrieb in geeigneter Weise unter-richtet werden. Ferner ist darauf hinzuwirken,
dass die Bedingungen und Hinweise auch eingehalten werden.

Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und
lnstandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen.

Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter Baurecht,
Herrn Görens.

+++ Datenschutzhinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen
personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail­

Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

Mit freundlichen Grüßen

DB AG - DB Immobilien

Stefanie
Digital unterschrieben
von Stefanie

i.A. Andreas
Görens

Digital
unterschrieben von
Andreas Görens
Datum: 2025.01.22
09:38:27 +01 '00'
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Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 10. Februar 2025 09:44
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und $4 (2) BauGB

e.8

oeo

STADTPLANUNG SAMT]
1

Eing. 10. Feh. 2025 '-----Ursprüngliche Nachricht----- j
Von: Roland.Sachs@telekom.de <Roland.Sachs@telekom.de> [[locksact :

Gesendet Freitag. 7. Februar 2025 0812 GTF[so»[sei["_j
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gern. § 3(2) und §4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei unsere Stellungnahme zur Kenntnis und Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen
Roland Sachs

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Technik Niederlassung Süd
Roland Sachs
PTI 14, B1
Schürerstr. 9, 97080 Würzburg
+49 931 33-6687 (Tel.)
E-Mail: roland.sachs@telekom.de <mailto:roland.sachs@telekom.de> www.telekom.de/netz
<http://www.telekom.de/netz>

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: https://www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik
<https://www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik>

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de
<mailto:Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de> >



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Deutsche Telekom Technik GmbH
PT1 14, B1
Schürerstr. 9, 97080 Würzburg

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstr. 34
96049 Bamberg

RrenzEN BPlan-228F-TÖB-4-2/Sch, Schreiben vom 07.01.2025
ANSPRECHPARTNER FRef PTI 14, Roland Sachs

TELEFONNUMMER 0931/33-6687
DATUM 07.02.2025

BETRIFFT Bebauungsplan Nr, 228 F
für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaims­
gasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 Bund 228 C

Beteiligung derBehörden undder Träger öffentlicherBelange gem. $4Abs. 2Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe­
rechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG-hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt,
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh­
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Mit Schreiben vom 28.09.2022 haben wir bereits zum Bebauungsplan Nr. 228F „Kaimsgasse" Stellung ge­
nommen.
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Von Ihrer Abwägung zu unserer Stellungnahme haben wir Kenntnis genommen.

i~{~
Bar~rrn

Deutsche Telekom Technik GmbH I Landgrabenweg 151, 53227 Bonn ]+49228/181-0 ] www.telekom.com
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 I IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 1 SWIFT-BIC: PBNKDEFF590

Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) 1 Geschäftsführung: Dr. Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn I USt-IdNr. DE 814645262

Mit freundlichen Grüßen

2.@#s$ saac



Postfach, Bebauungsplanung e.9
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Donnerstag, 13. Februar 2025 15:24
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und 54 (2) BauGB

-----Ursprüngliche Nachricht----­
Von: Schaiblein, Theresa <Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 13. Februar 2025 15:19
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gern.§ 3(2) und §4 (2) BauGB

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 1 3. Feb. 2025 -
[]Rocksprache

Konv.

AL I NP [plan I Stadt I Verk. Verwi

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem benannten Bebauungsplanverfahren nimmt das Amt 23 wie folgt Stellung:

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Bestellung von Dienstbarkeiten erforderlich. Diese sind
im Rahmen der Erstellung des Durchführungsvertrages inhaltlich noch abzustimmen.

Aus Sicht des Immobilienmanagements sollte die Reduzierung der bauordnungsrechtlich notwendigen
Stellplätze sowie der Verpflichtung zur Bereitstellung von alternativen Mobilitätsangeboten durch die
Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes im Durchführungsvertrag oder in geeigneter Weise besichert
werden. Dies könnte vergleichbar mit anderen bayerischen Städten durch die Bestellung von
Dienstbarkeiten oder einer aufschiebend bedingten Stellplatzablöse geregelt werden. Hier sollte eine
einheitliche Regelung im Hinblick auf die neu aufzusetzende Stellplatzsatzung innerhalb der
Stadtverwaltung getroffen werden.

Ansonsten hat das Amt 23 keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen



Theresa Schaiblein

Sachbearbeiterin

Stadt Bamberg,

Immobilienmanagement

- Liegenschaften -

Michelsberg 10

96049 Bamberg

Tel. 0951 /87-2314

Fax 0951 /87-2309

E-Mail: Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de <mailto:Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de>

Datenschutzerklärung:

Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt auf
unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation
<http://www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation>.

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der/die
richtige Adressatin sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den/die
Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe
dieser E-Mail sind nicht gestattet.
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Postfach, Bebauungsplanung 8.10

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 20. Januar 2025 16:26
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und $4 (2) BauGB
Stellungnahme.docx; unterschriebene Stellungnahme.pdf

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Kersten, Kristin <Kristin.Kersten@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Montag, 20. Januar 2025 16:00
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und 94
(2) BauGB

STADTPLAIUN

Eing 2 1. Jan. 2025 1
LlRueserane [Et
6 ][@@] sw@Jena };

-i

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme zu o.g. Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Kristin Kersten

Stadt Bamberg
Klima- und Umweltamt
Luitpoldstr. 51- Gebäude MAX
96052 Bamberg

Tel.: 0951 87-1702
Fax.: 0951 87-1955



Amt 38 -Az. Nr. 380027-2025 ~

Bebauu~gsplan Nr. ~28 F für einen Bereich zwischen KIDm;gasse, Luit~oldstraße, lt ~
Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke e' f
1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3 f
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan STADT BAMBERG
Teilweiseänderung derBebauungspläne Nr. 228 B und 228 C KLIMA- UND UMWELIAMT

Amt 61

I. Stellungnahmen

Wasserrecht
erstellt durch: Frau Kellner, Frau Prietz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb von wasserrechtlich
relevanten Schutzgebieten.

Folgende Punkte sind zu beachten;

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind die Regelungen des Wasserhaus­
haltsgesetzes (WHG) sowie des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) und
der dazu erlassenen Verordnungen zu beachten.

Sofern bei der Umsetzung des Bauvorhabens eine Bauwasserhaltung (Absen­
kung des Grundwassers) notwendig wird, ist eine entsprechende wasserrecht­
liche Erlaubnis im Klima- und Umweltamt zu beantragen ($8 und $ 9Abs. l
Nr. 5 WHGi.V.m Art. 70 und Art. 15 BayWG).

,

Wenn ein ständiges Eintauchen des Baukörpers oder von Teilen des Baukör­
pers ins Grundwasser zu erwarten ist, muss darüber hinaus eine beschränkte
Wasserrechtliche Erlaubnis für die Umleitung bzw. den Aufstau des Grund­
wassers im Klima- und Umweltamt beantragt werden(§ 8und $ 9 Abs. 2 Nr.
1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG). Sollte das Aufstauen/Absenken/Umleiten
von Grundwasser als geringfügig eingeschätzt werden, so ist dies mit fachli­
cher Begründung dem Klima- und Umweltamt anzuzeigen (vgl. $ 49 WHG,
Art. 30 BayWG).

Werden Stoffe in das Grnndwasser eingebracht, liegt eine Benutzung
nach $ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG vor, die grundsätzlich erlaubnispflichtig ist. Eine
Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn sich das Einbringen nicht nachteilig auf
die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann ($ 49 Abs. I Satz 2 WHG).
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn für einen einzubringenden Baustoff
eine europäische technische Zulassung oder eine bauaufsichtliche Zulassung
des Deutschen Instituts für Bautechnik nach dem Bauproduktengesetz vor­
liegt oder eingeführten technischen Baubestimmungen entsprochen wird.
Werden voraussichtlich mehrere hydraulisch getrennte Grundwasserstock-

• werke durchteuft oder wird ein zweiter (tieferer) Grundwasserleiter erreicht
oder soll artesisch gespanntes Grundwasser erschlossen werden, ist eine was­
serrechtliche Gestattung erforderlich.

Die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse sind im Klima- und Um­
weltamt der Stadt Bamberg frühzeitig (spätestens 10 Wochen vor Baubeginn)
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zu beantragen. Die erforderlichen Antragsunterlagen richten sich nach der
Verordnung über Pläne und Beilagen im wasserrechtlichen Verfahren

· (WPBV).

Niederschlagswasser soll dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden,
z.B. durch ortsnahe Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer
($ 55 Abs. 2 WHG). Sofern der Umfang der Versickertmg bzw. der Einlei­
tung nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)
mit den dazugehörigen Technischen Regeln (TRENGW bzw. TRENOG)
fällt, ist eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG für
das Einleiten von Stoffen in das Gnmdwasser bzw. in ein Gewässer ($ 8 und
$9 Abs. 1 Nr_. 4 WHG) notwendig.

Immissionsschutz
erstellt durch: Herr Hemmer

Die Belange des Schallschutzes wurden berücksichtigt.
Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis mit der vorliegenden
Planung.

Naturschutz
erstellt durch: Herr Fischer

Die Untere Naturschutzbehörde wurde vorzeitig in den Planungsprozess einbezo­
gen und alle naturschutzfachlichen Belange wurden berücksichtigt. Aus Sicht von
Naturschutz und Landschaftspflege besteht Einverständnis mit dem Vorhaben.

Die Maßnahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 03.11.2024
sind Bestandteil der Planung und vollumfänglich umzusetzen.

Auf Ebene der Genehmigungsplanung in den einzelnen Teilflächen sind zu den
Bauanträgen qualifizierte Freiflächengestaltungspläne vorzulegen, in denen die
Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen nachzuweisen. ist.

Bodenschutz, Altlasten
erstellt durch: Frau Pröpster

1. Bodenschutz

a. Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in $ 2 Abs. 2Nr. I und
2 BBodSchG definierten natürlichen Funktionen des Bodens, zum
Beispiel als Filter und Puffer zum Schutz des Gmndwassers oder Puf­
fer bei Starkniederschlagsereignissen, negativ beeinflussen, soweit
wie möglich zu vermeiden. Hierzu zählen nach } 3 Abs. 1 Nr. 3
BBodSchV auch physikalische Einwirkungen auf den Boden. Außer­
halb der bebauten Flächen ist demnach eine· unnötige Verdichtung
bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die Vorgaben der DIN 19639 sind
zu beachten. ..

b. Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf
oder in den Boden sind in $ 6 BBodSchG in Verbindung mit $$ 6-8
der BBodSchV geregelt.
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c. Später als Grünflächen etc. genutzte Freiflächen sind mit geeignetem
Oberboden anzudecken. Soweit geeignet ist hierfür der vor Ort ange­
fallene und fachgerecht bereitgestellte bzw. zwischengelagerte
Oberboden wieder zu verwenden.
Zum Schutz gegen Erosion z.B. infolge von Starkniederschlagsereig­
nissen, ist der aufgebrachte Oberboden entsprechend der Vorgaben
des Naturschutzes zu begrünen. Gibt es hierzu keine Vorgaben, ist
die Begrünung durch z.B. Wildkräuter und/oder Gräser empfohlen

d. Bestehende Grünflächen, welche später noch als Grünflä-
chen/Pflanzflächen genutzt werden, sind soweit möglich nicht für die
Baumaßnahme (Baustraßen, Bereitstellungsflächen, o.ä.) zu nutzen
(„Tabuflächen"). Sofer Grünflächen temporär durch Baumaßnah­
men beeinträchtigt werden, sind diese unmittelbar nach dem sie nicht
mehr benötigt werden wiederherzustellen, bei entsprechender Ver­
dichtung wieder aufzulockern und mit geeignetem Oberboden anzu-
decken. '

2. Altlasten

Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand
nicht bekannt. Mögliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen,
die eine abfallrechtliclie Relevanz aufweisen können, sind aber nicht aus­
zuschließen. Sollten beim Aushub organoleptisch auffällige Bereiche an­
getroffen werden, ist der Aushub gemäß KrWG unter Berücksichtigung
der aktuell geltenden Regelwerke und entsprechend seiner Deklaration
nach ErsatzbaustoffVwiederzuverwerten bzw. fachgerecht zu beseitigen.
Sollten während der Bauphase organoleptische Auffälligkeiten angetrof­
fen werden, so ist das Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg umge­
hend zu benachrichtigen.

3. Kampfinittel

Aufgrund von, auf Luftbildern sichtbaren, Bombentrichtern im nahen Um­
feld der Grundstücke und der Nähe zum stark bombardierten Bereich des
Bahndreiecks sind Kampfinittelfunde nicht auszuschließen. Vor Tiefen­
eingriffen ist eine Luftbildauswertung zur Kampfinittelvorerkundung bzw.
eine Freigabe durch einen Feuerwerker (Zulassung $7 u. $ 20 SprengG)
erforderlich. Bei Bedarf kann u. U. der Einsatz eines KMRD baubeglei­
tend notwendig werden.

Eine Begrünung der Tiefgaragendecke, eine Beschränkung der Versiegelung, eine
Vorgabe zu naturnahen, versickerungsoffenen Vegetationsflächen sowie ein Ver­
bot von Stein- und Kiesgärten werden begrüßt.

Abfallrecht/Abfallwirtschaft
erstellt durch: FrauKoberlein

Es sind bereits in der Planung Standplätze, wo die Abfall- bzw. Wertstoffsammel­
behälter aufgestellt werden sollen, in ausreichender Anzahl vorzusehen. Diese
sind aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, die vorgesehenen Flächen sind
jedoch so knapp geplant, dass keine weitere Tonne bei Bedarf aufgestellt werden
könnte. Gegebenenfalls ist hierfür mehr Raum einzuplanen.
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Klimaschutz
erstellt durch: Herrn Wiehl

Festsetzungen zur Nutzung von Sonnenenergie wurden bereit im Bebauungsplan­
Entwurf im angemessenen Umfang getroffen. Somit sollte die seit 01.01.2025
geltende Verpflichtung zu Errichtung und Betrieb von Solaranlagen durch die
Bayrische Bauordnung (BayBo) nach §44a für Wohngebäude weitestgehend er­
füllt sein.

Dem der Planung zugrundeliegenden Mobilitätskonzept kann bereits eine sehr
ökologische und im Sinne des Klimaschutzes positiv zu wertende Ausrichtung
attestiert werden. In Bezug auf die für die Bewohnenden vorgesehenen Abstell­
möglichkeiten sollten aus Sicht des Diebstahlschutzes abschließbare Fahrradein­
hausung in Erwägung gezogen werden, da mit den heutigen hochpreisige E-Bikes
und Lastenräder auch erhöhte Sicherheitsbedürfnisse einhergehen.

II. In das

Amt61

zur weiteren Veranlassung.

Bamberg, 20.01.2025
Amt 38

~fl(



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 17. Februar 2025 10:07
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und $4 (2) BauGB
250214_B-Plan Kaimsgasse_Stellungnahme Landkreis Bamberg.pdf

STADTPLANUNGSAMT

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Nickel, Steffen <Steffen.Nickel@lra-ba.bayern.de>
Gesendet: Freitag, 14. Februar 2025 12.49
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Cc: Michael Pallas <info@pregmbh.de>; Seidl, Brigitte <Brigitte.Seidl@lra-ba.bayern.de>; Scholz
Thomas <Thomas.Scholz@lra-ba.bayern.de>; Schmittner, Armin <Armin.Schmittner@lra­
ba.bayern.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F- Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern.
§ 3(2) und §4 (2) BauGB

Eing. 18. Feb. 2025
D Rücksprache

Konv.

AL FNP Blan Stadt Verk. Vewi

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landkreis Bamberg gibt im o. g. Beteiligungsverfahren die beigefügte Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Nickel

Landratsamt Bamberg
Geschäftsbereich LB- Zentrale Steuerung, Kreisorgane Ludwigstraße 23
96052 Bamberg

Tel +49 95 l 85203
Fax +49 95 l 858203
steffen.nickel@lra-ba.bayern.de
www.landkreis-bamberg.de

Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten:
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.landkreis-bamberg.de.

Unsere Pressemitteilungen finden Sie auch unter http://www.landkreis­
bamberg.de/Pressemitteilungen/.

Oder folgen Sie uns:
- Twitter https://twitter.com/Kreis_Bamberg
- Facebook https://www.facebook.com/lkrs.bamberg
- Instagram https://www.instagram.com/landkreisbamberg
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14. Februar 2025

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bebauungsplan Nr. 228 F - vorhabenbezogener Bebauungsplan „Kaimsgasse"
Gmkg. Bamberg, Stadt Bamberg
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach S 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des o. g. Bebauungsplanverfahrens nehmen wir Bezug auf unsere Stellungnahme vom
30.11.2022.

1. Durchgangsmöglichkeit Kaimsgasse - Ludwigstraße

Ergänzend und noch einmal bekräftigend weisen wir darauf hin, dass eine Durchgangsmöglichkeit
für den allgemeinen Rad- und/ oder Fußgängerverkehr von der Kaimsgasse kommend von Seiten
des Landkreises Bamberg nicht zugestimmt wird. Diese ist in keinem Fall vereinbar mit der vorhan­
denen Verkehrssituation und würde unweigerlich zu erheblichem Konfliktpotential führen.

2. Entsorgung

Die Zufahrt von Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge kann über die Stichstraße zwischen den Ge­
bäuden Ludwigstraße 23 und 25 erfolgen, da diese nur in sehr begrenztem Umfang stattfindet. Eine
darüberhinausgehende Beanspruchung durch einen Wendehammer o. ä. kann von Seiten des Land­
kreises Bamberg jedoch nicht zugestimmt werden. Dies ist mit Blick auf die eigenen Erweiterungs­
planungen für das Landratsamt weder technisch sinnvoll umsetzbar, noch stünden die anfallenden
Kosten im Verhältnis zum Nutzen. Das Landratsamt Bamberg wird, wie viele andere Anfahrtsstellen
in Bamberg (u.a. auch die Kaimsgasse), seit Jahrzehnten entsorgt, indem das Entsorgungsfahrzeug
rückwärts in die Stichstraße einfährt. Diese gelebte Praxis hat sich bewährt. Es wird daher dringend
angeraten, diese auch für die geplante Neubaumaßnahme „Kaimsgarten" zuzulassen. Einer bauli­
chen Zusatzmaßnahme in Form eines Wendehammers wird nicht zugestimmt.

~ropolregion nürnberg
KOMEN, STAUNEN. LEIMEN.
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Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme vom 30.11.2022 verwiesen.

Mit dem Vollzug des $10Abs. 3 BauGB sind 3 Planausfertigungen der o.g. Maßnahme, eine Be­
gründung und eine Bekanntmachung dem Landratsamt vorzulegen.

Steffen Nickel
Verwaltungsdirektor



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Sehr geehrte Frau Schwarze,

Steger, Karin
Donnerstag, 6. Februar 2025 13:00
Schwarze, Andrea
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und $4 (2) BauGB
Stellungnahme Amt 51 zu Nr. 228 F.pdf

8.12

in Anhang sende ich Ihnen eine Stellungnahme des Amtes 51 zum BPlanverfahren Nr. 228 F.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Steger

Stellvertretende Amtsleiterin

Stadt Bamberg

Stadtjugendamt

Promenadestraße 2a

96047 Bamberg

Tel.: 0951/87-1533

Fax: 0951/87-1962

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 07,Feb. 2025
[]ucksprache Konv.

AL FNP Bplan Stadt Verk. Verw

E-Mail: karin.steger@stadt.bamberg.de <mailto:karin.steger@stadt.bamberg.de>

<https://stadtjugendamt.bamberg.de/>



Bebauungsplan Nr. 228 F
für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420,
1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C
- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sachbearbeiterin Frau Scheibinger
Schreiben vom 07.01.2025

1. Das Areal rund um die Kaimsgasse ist grundsätzlich mit Spielplätzen und
Bolzplätzen unterversorgt.
Der geplante Innenhofbereich als Ort der Begegnung mit integrierter
Sandfläche ist sehr zu begrüßen. Dort darf ein Trinkwasserbrunnen nicht
fehlen. Außerdem sollten Sitzgelegenheiten geschaffen werden wie
Holzblockbauten oder Bänke die zum Verweilen einladen. Dennoch reicht
diese Spielfläche für die Kinder und Jugendlichen nicht aus. Neben der
Schaffung der oben beschriebenen Sandfläche ist es durchaus wichtig
Stationen mit Spielgeräten für Kinder und Kleinkinder zu schaffen sowie eine
Spielwiese zum Toben und für Bewegungsspiele bereit zu stellen. Die
nächstgelegenen bestehenden Anlagen mit Spielplätzen liegen in einiger
Entfernung zum Planungsareal. Für Jugendliche ist es schön eine
Tischtennisplatte zu integrieren. Letztlich hat sich das Maß an Spielfläche nach
den Mindeststandards der städtischen Spielplatzordnung zu richten.

11. Für die Bedarfsplanung im Rahmen der Kinderbetreuung in der Stadt Bamberg
hat das Planverfahren keine Bedeutung. Es ist nicht davon auszugehen, dass
aufgrund der Planänderungen eine so große zusätzliche Anzahl von Kindern in
diesem Areal wohnhaft wird. dass eine zusätzliche Kindertageseinrichtung
notwendig würde.

III. Amt 61
Zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.

Bamberg, 06.02.2025
Stadtjugendamt

r LA.
!

\
( / er
J Stellvertretende Jugendamtsleiterin



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Anlagen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Koordinierung <Koordinierung@stadtwerke-bamberg.de>
Freitag, 14. Februar 2025 11 :46
Postfach Stadtplanungsamt
Schwarze, Andrea
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und $4 (2) BauGB
2025-02-13_Stellungnahme_BA_Kaimsgasse.pdf

vielen Dank für Ihre Anfrage zur Beteiligung an der o.g. Bauleitplanung.

Im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme.

Freundliche Grüße

i.A. Martin Sterzinger

Netze / Planung&Bau

Stadtwerke Bamberg

Energie- und Wasserversorgungs GmbH

Margaretendamm 28

96052 Bamberg

STADTPLANUNGSAMIT

Eing. 14. Feb. 2025
[]Rocksprache K0ny

AL I FNP I Bplan I Stadt I Verk. Vewi

www.Stadtwerke-bamberg.de <http://www.stadtwerke-bamberg.de/>

Telefon: 0951 77-6105



Mobil: 0151 265 800 90

Martin.Sterzinger@stadtwerke-bamberg.de <mailto:Martin.Sterzinger@stadtwerke-bamberg.de>

Geschäftsführer: Dr.-lng. Michael Fiedeldey

Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Andreas Starke

Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag. 7. Januar 2025 06:48
An: Koordinierung <Koordinierung@stadtwerke-bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F- Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern.
§ 3(2) und §4 (2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach l l 03 23 9603 l Bamberg BEBAUUNGSPLANUNG Stadtwerke Bamberg
Wärme- und Energieerzeugungs GmbH Margaretendamm 28 96052 Bamberg BAULEITPLANUNG
Untere Sandstraße 34 96049 Bamberg Lo

sophospsmartbannerend

STADT BAMBERG Postfach l l 03 23 9603 l Bamberg

BEBAUUNGSPLANUNG

Stadtwerke Bamberg

Wärme- und Energieerzeugungs GmbH

Margaretendamm 28

96052 Bamberg

BAULEITPLANUNG

Untere Sandstraße 34

2
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STADTWERKE BAMBERG
Stadtwerke Bamberg, Postfach 27 20, 96018 Bamberg

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

via Email: stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de

Stadtwerke Bamberg
Energie- und Wasserversorgungs GmbH

Margaretendamm 28
96052 Bamberg
www.stadtwerke-bamberg.de

Abteilung Netze
Planung/Bau
Martin Sterzinger
Telefon 0951 77-6105
Telefax. 0951 77-6090
Vermittlung: 0951 77-0
martin.sterzinger@stadtwerke-bamberg.de

Datum:
Unser Zeichen:
Ihre Zeichen:
Ihr Schreiben vom: 07.01.2025

13 02.2025
N-PB - MST

Stellungnahme
Stadt Bamberg
Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr. 228 F mit integriertem Grünordnungsplan für den
Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße -
,,Kaimsgasse"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme der Stadtwerke Bamberg
zum Bebauungsplan Nr. 46 Q mit integriertem Grünordnungsplan für den Bereich zwischen Kaimsgasse,
Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse".

Stellungnahme Strom- und Gasversorgung:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH ist für die elektrische Versorgung
des Baugebietes je nach Bedarf die Errichtung einer Umspannstelle geplant. Durch den Bauherrn ist dazu ein
geeignetes Grundstück oder Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die genauen Abmessungen, die Lage
und die Anforderungen (zum Beispiel ebenerdiger Zugang im Erdgeschoss, von außen jederzeit zugänglich)
sind im Vorfeld mit den Stadtwerken Bamberg abzustimmen.

Der bestehende Hausanschluss für das Anwesen Kaimsgasse 11 a muss zu rückgebaut werden.

Eine Gasversorgung wird für das Erschließungsgebiet nicht vorgesehen.

Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Gasanschluss. Diese Anschlüsse müssen
getrennt und bis an die Hauptleitung zurückgebaut werden, sollten diese nicht mehr benötigt werden oder die
Häuser abgerissen werden.

Wasserversorgung:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH existiert für das
Erschließungsgebiet keine öffentliche Trinkwasserversorgung und ist privat zu erschließen.

Die beiden Anwesen Kaimsgasse 19 und 21 besitzen jeweils einen Wasseranschluss. Diese Anschlüsse
müssen getrennt und bis an die Hauptleitung zurückgebaut werden, sollten diese nicht mehr benötigt werden
oder die Häuser abgerissen werden.

Fernwärme:
Die Realisierung einer Fernwärmeversorgung für das Erschließungsgebiet befindet sich aktuell in Abstimmung
mit dem Bauherrn bzw. Planer.

Geschäftsführer:
Dr.-lng. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE23ZZZ00000435570

BIC: BYLADEM1SKB
BIC: HYVEDEMM411
BIC: FLESDEMM
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Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX:
Es bestehen keine Einwände.

Wassergewinnung:
Es bestehen keine Einwände.

Straßenbeleuchtung:
Für Änderungen der bestehenden Straßenbeleuchtung ist die Stadtwerke Bamberg Energiedienstleistung
GmbH zuständig. Die Stadtwerke Bamberg Energiedienstleistung GmbH tritt aufgrund der umfassenden
Verantwortung der Straßenbeleuchtung gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag als Betreiber der gesamten
Straßenbeleuchtung in Bamberg auf. Die Änderung der Straßenbeleuchtung wird dem Erschließungsträger in
Rechnung gestellt.

Grundsätzliches:
In einem Bereich von 1m dürfen die vorhandenen Versorgungsleitungen/-Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht
überbaut werden.
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden Firma die aktuellen Leitungsbestandspläne bei
uns anzufordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und jede Leitung als unter Druck stehend zu betrachten
und jede Beschädigung - auch geringfügige Druckstellen und Beschädigung der Umhüllung - ist unverzüglich
bei den Stadtwerken zu melden.
Werden während der Ausführung Leitungen der Stadtwerke Bamberg freigelegt, darf der Graben erst nach
Zustimmung durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfüllt werden.

Stellungnahme ÖPNV:
Es bestehen keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Bamberg
Energie- und Wasserversorgungs GmbH

DOgt sogwert von Raunet Volt
DON nRaner Vo, DOEosStadtwerke

R • V II S,mbo•gE,.•g"-""dWasserversorgungs GmbH, oueM.GPa//ef Ol «0es-·«++.
Ort Bamberg
Datum 202502 1317 47 43 +0100

Martin
Sterzinger

Dgtai sgnert von Martin Sterznger
DN cn+Marin Sterznger.c=D, o=N­

ou+Stadtwerke Bamberg Energe­
und Wasserversorgungs GmbH
email=martn sterznger@stadtwerke­
Damberg de
Datum 2025 02 13 16 26 32 +01/00

i.V. Rainer Voll
Sachgebietsleiter

i.A. Martin Sterzinger
Netze/ Planung und Bau

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN:. DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE23ZZZ00000435570

BIC:. BYLADEM1SKB
BIC: HYVEDEMM411
BIC: FLESDEMM



Scheibinger._ Louisa

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Anlagen:

Schäfer, Silvia
Freitag, 21. Februar 2025 10:06
Scheibinger, Louisa
Schwarze, Andrea; Postfach Stadtplanungsamt
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und §4 (2) BauGB
A 311 Stellungnahme 228F Kaimsgasse erneut_01 .25.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Scheibinger,

in Anlage senden wir Ihnen die Rückäußerung der Verkerhsbehörde.

Vielen Dank für die Fristverlängerung.

Mit freundlichen Grüßen STADTPLANUNGSAMT

Sivia Schäfer
Sachbearbeiterin
Stadt Bamberg,
Straßenverkehrsamt, Verkehrsbehörde
Luitpoldstr. 51
96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 87-2206 oder Mobil 0160 / 94450776
E-Mail: verkehrsbehoerde@stadt.bamberg.de oder silvia.schaefer@stadt.bamberg.de

Konv.
Eing . 2 1. Feb. 2025
D Rücksprache
AL FNP Bplan Stadt Verk. VerwFi

Datenschutzerklärung:
Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt
auf unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der/die richtige Adressat:in sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den/die Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Scheibinger, Louisa <Louisa.Scheibinger@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Freitag, 14. Februar 2025 l l :27
An: Schäfer, Silia <Silvia.Schaefer@stadt.bamberg.de>
Cc: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>; Postfach Stadtplanungsamt
<stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gern. $ 32) und $4 2) auGB



Sehr geehrte Frau Schäfer,

die Fristverlängerung geht in Ordnung.

Mit freundlichen Grüßen

Louisa Scheibinger
Sachbearbeiterin

Stadt Bamberg,
Stadtplanungsamt

Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg
Tel.: 0951 87-1636
Fax: 0951 87-888-1966
E-Mail: louisa.scheibinger@stadt.bamberg.de

Datenschutzerklärung:
Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt
auf unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der/die richtige Adressat:in sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den/die Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schäfer, Silvia <Silvia.Schaefer@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Freitag, 14. Februar 2025 l l :00
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>; Scheibinger, Louisa
<Louisa.Scheibinger@stadt.bamberg.de>
Cc: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gern. § 3(2) und S4 (2) BauG

Sehr geehrte Frau Scheibinger,

wie telefonisch besprochen bitten wir um Fristverlängerung bis Freitag, 21.02.2025.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Silvia Schäfer
2



Sachbearbeiterin
Stadt Bamberg,
Straßenverkehrsamt, Verkehrsbehörde
Luitpoldstr. 51
96052 Bamberg
Tel: 0951 / 87-2206 oder Mobil 0160 / 94450776
E-Mail: verkehrsbehoerde@stadt.bamberg.de oder silvia.schaefer@stadt.bamberg.de

Datenschutzerklärung:
Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt
auf unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der/die richtige Adressat:in sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den/die Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:48
An: Verkehrsbehoerde Postfach <verkehrsbehoerde@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern.
$ 32) und $4 2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach l l 03 23 9603 l Bamberg

BEBAUUNGSPLANUNG

Straßenverkehrsamt

Amt31

BAULEITPLANUNG

Untere Sandstraße 34

96049 Bamberg

Louisa.Scheibinger@
stadt.bamberg.de

Stadtplanungsamt@
3



31/311
Bebauungsplan Nr. 228 F
für einen Bereich zwischen Keimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420,
1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C
AZ: BPlan-228F-TÖB-4-2/Sch vom 07.01.2025

1. Zu dem geplanten Vorhaben kann auf Grund der vorgelegten
Planungen folgende Stellungnahme bzw. Anregungen gegeben
werden:

• Auf die ursprüngliche Stellungnahme vom 03.11.2022 und die
bereits erfolgte Würdigung wird verwiesen.

• Die Hinweise zum Stellplatzerhalt sind auf Grund der räumlichen
Gegebenheiten im öffentlichen Bereich der Kaimsgasse auch bei
der Planung der neuen Zugänge/-fahrten; gemäß Würdigung zu
beachten.

• Wie bereits in unserer Begründung ausgeführt, ist bei der Planung
der übrigen Wege im Quartier auch mit Radfahrern zu rechnen, die
ihr Fahrrad nicht schieben - etwa zu den Fahrradstellplätzen.
Daher verweisen wir erneut auf unsere bereits abgegebene
Stellungnahme und empfehlen, die Wegbreiten einheitlich gemäß
den aktuellen Regelungen der Wegeplanung (RASt)
auszugestalten.

• Die konkrete Planung und Dimensionierung des Wendehammers
sollte gemäß den aktuellen RASt-Richtlinien erfolgen, wobei auch
die praktische Umsetzbarkeit einbezogen werden muss.

• Der Wendehammer an der Kaimsgasse liegt in einem
verkehrsberuhigten Bereich. Durch die Freigabe für die
Allgemeinheit findet die StVO und somit die Regelungen zum
verkehrsberuhigten Bereich Anwendung. Hier dürfen Fahrzeuge
außerhalb gekennzeichneter Flächen nicht parken
ausgenommen kurzzeitiges Halten zum Ein- und Aussteigen oder
zum Be- und Entladen. Als gekennzeichnete Bereiche können
jedoch alle Flächen interpretiert werden, die sich von der normalen
Verkehrsfläche abheben. In diesem Bereich wird einer
Ausgestaltung mit Rasengittersteinen und einer sonstigen grauen
Fläche dargestellt. Im Grunde müsste eine Anpassung an die
Kaimsgasse erfolgen. Auf dem Wendehammer soll nach unserer
Einschätzung nicht geparkt werden. Es soll in diesem Bereich
lediglich der Wendeverkehr und der Lieferverkehr, unter anderem
für die Paketstation, erfolgen. Aus diesem Grund ist die
Ausgestaltung entsprechend Anzupassen um den geplanten
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Bedürfnissen und den Anforderungen eines verkehrsberuhigten
Bereichs gerecht zu werden.

• In der Begründung wir der Wendehammer im der Kaimsgasse als
Entwicklungsfläche für die Feuerwehr vorgesehen. Sollte es sich
hierbei jedoch um eine Feuerwehrfläche handeln in welcher ein
absolutes Haltverbot erforderlich ist, können Lieferfahrzeuge hier
nicht halten. Klarzustellen ist, wie diese Entwicklungsfläche
ausgestaltet sein muss und ob sie der Planung für den
Wendehammer entgegensteht.

• Betreffend dem Carsharing-Stellplatz möchten wir darauf
hinweisen, dass, sollte dieser von den privaten Flächen in den
öffentlichen Raum umgeplant werden, ein Auswahlverfahren
gemäß Art. 18a BayStrWG und § 5 Abs. 2 Carsharinggesetz
erforderlich würde. Eine frei vertragliche Vergabe ist nur auf
Privatgrund möglich.

• Hinsichtlich der Ausfahrt aus der Parkgarage auf Seite Ludwigstr.
ist sicher zu stellen, dass die Ausfahrenden nicht nach links in die
Fläche für Fußgänger und Radfahrer einfahren. Hier ist zu prüfen
ob ein Rechtsfahrgebot erforderlich ist oder ob es eine bauliche
Lösung gibt.

• Zusätzlich ist sicherzustellten, dass z B. durch die Einbringung von
körperlichen Verdeutlichungen, eine Befahrung von MIV in den
Bereich für Fußgänger- und Radfahrerverkehr generell
unterbunden wird oder die Zufahrt mit anderweitigen Mitteln, wie
z. B. Beschilderung oder in Kombination unterbunden wird.

• Die Durchwegung mit Geh- und Fahrtrecht für die Öffentlichkeit, als
Verbindung zwischen der Kaimsgasse und der Ludwigstraße soll
der Öffentlichkeit täglich nur von 6:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung
stehen. Ungeklärt ist wie diese Einschränkung ausgestaltet sein soll
und sowie wie die Feuerwehr und Rettungskräfte in das Gebiet
gelangen sollen. Hier wird um eine Klärung gebeten.

• In den Vorhabenplänen wird im Anschluss an den Bereich der
Ausfahrt im Freiflächengestaltungsplan die „Anlieferung LKW
bedarfsweise, für Bewohner" von Seit Ludwigstr. geplant. Die ist
jedoch lt. Begründung als Anfahrt von Seiten Ludwigstraße mit
dem Eigentümer nicht vereinbart (Einbahnstraßen / Ringlösung/
nur Ausfahrt). Gemäß tatsächlicher Verkehrsführung auf Grund
durchgezogener Fahrbahnlinie in der Stichstraße mit dem Zusatz
„Anlieger frei" wäre ggfls. eine Befahrung möglich. Weitere legale
Zufahrten für den MIV an diese Fläche verlaufen über die
Parkgarage im Quartier, bei der Ausfahrt aus dem beschrankten
Tegut-Parkplatz (jedoch Schleppkurvenproblematik) oder
Ausfahrt aus dem Landratsamt-Parkplatz (jedoch
Schleppkurvenproblematik). Zu verdeutlichen ist wie dies Fläche
angefahren und wie sie genutzt werden soll.

• Ebenfalls an dieser Ausfahrt verortet ist die
Mülltonnenbereitstellungsfläche. Auch hier besteht die Frage wie
die Müllfahrzeuge anfahren soll. Je nach Ausmaßes der Fahrzeuge
fallen hier bereits mehrere zuvor genannte Möglichkeiten weg.
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• Sollte doch eine Anfahrt in der Stichstraße von Seiten Ludwigstraße
in Richtung Quartier erforderlich werden. Ist die Verkehrsführung
und Ausgestaltung anzupassen und zu überplanen. Ggfls. wären
sogar baulichen Anpassungen erforderlich.

• Im Bereich an der Ausfahrt Parkgarage in die Ludwigstraße ist
nicht klar definiert welche Verkehrsregelung gelten soll. Ist hier ein
verkehrsberuhigter Bereich geplant, besteht die zuvor genannte
Problematik der einheitlichen Gestaltung des Untergrunds
bezüglich der Unterscheidung zu Stellplätzen. Je nach
Ausgestaltungsplan wäre vor einer weiteren Planung eine
Abstimmung sinnvoll.

• Die Haupterschließung für die Baumaßnahmen soll über die Seite
Ludwigstraße erfolgen. In der Kaimsgasse werden die Bauarbeiten
auf das erforderliche begrenzt. Auf Grund der derzeitigen
Verkehrsregelung in der Stichstraße, der direkt angrenzenden
Baumaßnahme Atrium, der geplanten Großbaumaßnahme
Bahnausbau und der begrenzten Platzverhältnisse in der
Kaimsgasse ist es notwendig, die Beantragungen und Planung für
die erforderlichen verkehrsrechtichen Anorndung mit genügend
Vorlauf auszuführen.

• Bezüglich der Darstellung im Freiflächengestaltungsplan werden
hier an verschieden Stellen Rollstuhlfahrersymbole angezeigt.
Teilweise in Bereichen ohne Bemaßung und teilweise in Bereichen
mit einer Breite von lediglich von 1,80 m. Die Maße für barrierefreie
Flächen mit Begegnungsverkehr werden jedoch mit einem
höheren Regelmaß und Sicherheitsabständen (RASt) festgelegt.
Wir bitten deshalb um eine Prüfung und Klarstellung des
Rollstuhlfahrersymbols.

II. In das

Amt 61 - Frau Scheibinger

Bamberg,
Amt 31/311

Silvia Schäfer
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Postfach Stadtplanungsamt
Donnerstag, 6. Februar 2025 09:35
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Stellungnahme S01418207, VF und VDG, Stadt Bamberg, BPlan-228F-TÖB
-4-2/Sch, Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse,
Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die
Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 142 STADTPLANUNGSAMT

Eing. 0 6. Feb. 2025
Konv.

-----Ursprüngliche Nachricht----­
Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE <Koordinationsanfragen.de@voda[Cm'''I
Gesendet: Donnerstag, 6. Februar 2025 09:18
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Ce: Neubaugebiete <neubaugebiete.de@vodafone.com>
Betreff: Stellungnahme S01418207, VF und VDG, Stadt Bamberg, BPlan-228F-TÖB -4-2/Sch,
Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420...

0 Rücksprache
AL FNP Bplan Stadt Verk. Vewi

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH Südwestpark15 * 90449 Nürnberg

Stadt Bamberg - Stadtplanungsamt - Sachgebiet Bebauungsplanung Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01418207
E-Mail: TDR-S-Bayern.de@Vodafone.com
Datum: 06.02.2025
Stadt Bamberg, BPlan-228F-TÖB -4-2/Sch, Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen
Kaimsgasse, Luitpoldstrae, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke
1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 07.01.2025.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine
Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit
dem Team Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH Neubaugebiete KMU Südwestpark 15
90449 Nürnberg

Neubaugebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Weiterführende Dokumente:



* Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf>
* Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/webDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf>
* Zeichenerklärung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf>
* Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf>

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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-4-2/Sch, Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse,
Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse" für die
Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 142
Bamberg_B-Plan_Nr_228_F_VFD.pdf STADTPLANUNGSAMT

Eing. 0 6. Feb. 2025
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AL I FNP I Bplan I Stadt I Verk. VerwFi-----Ursprüngliche Nachricht----­
Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>
Gesendet: Donnerstag, 6. Februar 2025 09:26
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Stellungnahme S01418188, VF und VDG, Stadt Bamberg, BPIan-228F-TÖB -4-2/Sch,
Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420..

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg

Stadt Bamberg - Stadtplanungsamt - Sachgebiet Bebauungsplanung Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01418188
E-Mail: TDR-S-Bayern.de@Vodafone.com
Datum: 06.02.2025
Stadt Bamberg, BPlan-228F-TÖB -4-2/Sch, Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen
Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse" für die Grundstücke
1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 07.01.2025.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den
beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der
Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht
verringert werden dürfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich
werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDR-S­
Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen
Arbeiten durchführen zu können.



Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin. dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die
durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach§
150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Anlagen:
Lageplan(-pläne)

Weiterführende Dokumente:

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf>

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf>

Zeichenerklärung Vodafone GmbH <https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf>

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH
<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft­
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf>

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Anlagen:

Weishaupt Dr., Stefan (WWA-KC) <Stefan.Weishaupt@wwa-kc.bayern.de>
Montag, 27. Januar 2025 17:00
Postfach Stadtplanungsamt
Schwarze, Andrea; Scheibinger, Louisa
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und $4 (2) BauGB
Stn WWA KC- BBP 228 F_Kaimsgasse.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum im Betreff genannten Bauleitplanverfahren als Träger
öffentlicher Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht. Wir bitten um Berücksichtigung unsere
Ausführungen bei den weiteren Planungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Weishaupt

Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 2 9. Jan. 2025 ~
[]Rocksprache Konv.

AL ]F [la]Stad] ver Verw

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Kulmbacher Straße 15

96317 Kronach

Tel.: +49 (9261) 502-321

Fax. +49 (9261) 502-150

mailto:Stefan.weishaupt@wwa-kc.bayern.de <mailto:Stefan.weishaupt@wwa-kc.bagern.de>

P Vor dem Drucken dieser e-Mail denken Sie bitte an den Schutz der Natur und unserer Umwelt!

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>



Wasserwirtschaftsamt
Kronach

WWA Kronach - Postfach 11 27- 96324 Küps

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

<stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
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Ihre Nachricht
07.01.2025

Unser Zeichen
2-4622-4-551/2025

Bearbeitung +49 (9261) 502-321
Dr. Stefan Weishaupt

Datum
27.01.2025

Bebauungsplan 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße,
Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse";
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan;
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C;
Beteiligung an der Bauleitplanung gern. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem o. g. Vorhaben nehmen wir als Träger öffentlicher Belange aus wasserwirt­
schaftlicher Sicht wie folgt Stellung:

1. Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquellen- und
Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und Vorrangflächen.

Die Flächen des Änderungsbereiches können an die zentrale Wasserversorgung
(Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen
potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwasser
dem jeweiligen Bauherrn obliegt.

Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten vorab geprüft
und soweit möglich berücksichtigt werden.

Standort
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach

Telefon IT elefax
+49 9261 502-0
+49 9261 502-150

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-kc.bayer.de

www.wwa-kc.bayemn.de
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Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wärmebedarf nunmehr
über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir vorsorglich auf die notwendigen
wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie
dem Umweltamt der Stadt Bamberg.

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen.

Überschwemmungsgebiete/ Gewässerentwicklung

Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es sind keine festgesetz­
ten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete sowie wassersensiblen Bereiche
betroffen.

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflutung durch „wild" abfließendes Oberflä­
chenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. §37 WHG) wird nachdrücklich hingewiesen.

Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist unter https://www.lfu.bay­
ern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu finden. Zur angemesse­
nen Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bauleitplanung wird auf die Arbeitshilfe
Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung" [www.stmuv.bay-ern.de/the­
men/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hochwasser-starkregenrisi­
ken_bauleitplanung_ba.pdf] verwiesen.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung/ Gewässerschutz

Die Schmutzwasserentsorgung für das Wohngebiet im Innenbereich sollte über die städtische
Kläranlage sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg- Ost entwässert im Bestand im Misch­
system.

Die geplante Entwässerung des Bauvorhabens im Trennsystem ist zu begrüßen, diese nach­
haltige Niederschlagswasserbeseitigung entspricht den wasserrechtlichen Grundsätzen des§
55 Abs. 2 WHG. Es gilt der Grundsatz, Niederschlagswasser soll ortsnah und ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Ein naturnaher Umgang
mit dem Regenwasser ist durch Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen.
Die wirksamsten Maßnahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu
versiegeln und so durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der Konzeption der Niederschlags­
wasserbeseitigung ist grundsätzlich eine Annäherung der Wasserhaushaltsbilanz an
natürliche Verhältnisse anzustreben. Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit bevorzugt
ortsnah versickert werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsätzlich die oberirdische
Versickerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nachhaltig. Als Grünfläche
genutzte Geländemulden sollten für die natürliche Versickerung freigehalten werden. Eine
planmäßige Versickerung setzt allerdings zwingend ausreichende Kenntnisse des Baugrunds
voraus.

Auch ein Abtransport des Niederschlagswassers über Rasenmulden oder Gräben wie die
verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassadenbegrünung fördert die Verdunstung und
mindert den Oberflächenabfluss. Regenwasser kann als belebendes Element in eine
interessante Freiraumgestaltung einbezogen werden.
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Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Niederschlagswasser­
einleitung nach NWFreiV mit TRENGW überschritten werden, sind Einleitungen wasserrecht­
lich zu behandeln und im Verfahren die einschlägigen technischen Regeln für die stoffliche
Bewertung des Niederschlagswassers und die Bemessung der Versickerungsanlagen zu
beachten. Es sind die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen entsprechend der Schutzbe­
dürftigkeit des Grundwassers vorzusehen.

Sollten dem Trennsystem wasserrechtliche, sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist eine ordnungsgemäße Mischwasserab­
leitung und -behandlung sicherzustellen. Wir weisen darauf hin, dass für die vom Bebauungs­
plan betroffene städtische Mischwasserentlastung Sanierungsbedarf besteht. Die wasser­
rechtlich geforderte Vorlage der Sanierungsplanung ist laut Fristsetzung spätestens zum
31.12.2025 verlangt.

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung immer mehr
Bedeutung zu („Schwammstadtprinzip"). Der Leitfaden „Wassersensible Siedlungsentwick­
lung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwasser­
management in Bayern" zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau- grüne Infrastruktur, eine
bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglicht (Link: https://www.stmuv.bay­
ern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible sied lu ng sentwicklu ng/i ndex. htm).

Altlasten

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen,
insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der
ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich
eingeführt wurde, wird hingewiesen.

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlastenverdachtsflächen im Geltungs­
bereich des Bebauungsplans beim Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg vorzunehmen,
sofern noch nicht geschehen.

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen
Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasser­
verunreinigungen) schließen lassen, ist das Klima- und Umweltamt Bamberg umgehend zu
informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverstän­
digen nach § 18 BBodSchG angezeigt.

Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen können wir der
Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. W e i s h a u p t
Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord
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Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2025 13:35
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de
Betreff: Beteiligung an Bauleitplanung Träger öffentlicher Belange

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg

Bamberg, 8. Januar 2025

Eing. 0 7. Feb. 2025
[]Rocksprache

Konv.

AL FNP Bplan Stadt Verk. VerwFi

Betreff:
Beteiligung an der Bauleitplanung Aufhebung Baulinie 35 Beteiligung an der Bauleitplanung
Baulinien-Aufhebungsverfahren Nr. 1 0B/11 A 1 0B-11 AE VE Beteiligung an der Bauleitplanung
BPlan 228 F Beteiligungsverfahren BPlan 220 D Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 46 Q
Beteiligung an der Bauleitplanung FNP-Änderung zw. Coburger Str. und "Am Gleisdreieck"
Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan Nr. 301 D

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben aufgeführten Planungen bestehen von Seiten des Amtes für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung Bamberg keine Bedenken

mit freundlichen Grüßen
Lutz Hampl

Lutz Hampl
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg Schranne 3
96049 Bamberg

Telefon: (0951) 9533-143
Telefax: (0951) 9533-100
E-Mail: hampl.lutz@adbv-ba.bayern.de
http://www.geodaten.bayern.de



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Görl, Matthias (aelf-ba) <Matthias.Goerl@aelf-ba.bayern.de>
Donnerstag, 9. Januar 2025 12:09
Schwarze, Andrea
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und 54 (2) BauGB

8.o

das AELF Bamberg verzichtet auf eine Stellungnahme, da wir landwirtschaftliche Belange
nicht betroffen sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Görl

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg
L 2.2 Sachgebiet Landwirtschaft
Schillerplatz 15
96047 Bamberg

Tel. 0951/86 87-1288
Fax: 0951/86 87-1217
matthias.goerl@aelf-ba.bayern.de

~ Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese e-Mail ausdrucken

STADTPLANUNGSÄiRt

Eing 1 0. Jan. 2025 7
[aase.ae,[]
A N [sie[sJeafe]

---·-•-•' -- .--1

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:43
An: AELF-BA-poststelle (aelf-ba) <poststelle@aelf-ba.bayern.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F- Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und 54
(2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach 11 0323 96031 Bamberg

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bamberg
Schilllerplatz 15
96047 Bamberg

BEBAUUNGSPLANUNG

BAULEITPLANUNG

Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg
Louisa.Scheibinger@
stadt.bamberg.de
Stadtplanungsamt@
stadt.bamberg.de
www.bamberg.de

BIC BYLADEM1SKB
IBAN DE7377050000
0000000018

Aktenzeichen Auskunft erteilt Zi.-Nr. Telefon (0951) Telefax
(0951)

Datum



Scheibinger._ Louisa

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:
Anlagen:

Hallo Frau Scheibinger,

80

Schmaus, Petra
Montag, 10. Februar 2025 11 :40
Scheibinger, Louisa
Lingen-Marin, Ana
Stellungnahmen Wifö BPlan Nr. 46 Q und Nr. 228 F
2025 02 07 Stellungnahme Wifö_BPlan Nr. 46 Q.pdf; 2025 02 07 Stellungnahme
Wifö BPlan Nr. 228 F.pdf

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 10. Feb. 2025
anbei vorab die Stellungnahmen der Wirtschaftsförderung. Drucksprache

Konv.

Die Originale erhalten Sie mit der Hauspost.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Schmaus

Teamassistenz

Stadt Bamberg, Amt für Wirtschaft/ Wirtschaftsförderung

Promenadestraße 6a, 2. Stock

96047 Bamberg

Tel.: 0951 /87-1309

AL FNP Bplan Stadt Verk. VerwFi

E-Mail: petra.schmaus@stadt.bamberg.de <mailto:vorname.name@stadt.bamberg.de>

Unser Wirtschaftsservice



Tel: 0951/ 87-1313 / E-Mail: wifoe@stadt.bamberg.de
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','wifoe@stadt.bamberg.de');> ! Internet: www.wirtschaft.bamberg.de
<http://www.wirtschaft.bamberg.de/>

Besuchen Sie uns auch auf Facebook <https://www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungBamberg>,
lnstragram <https://www.instagram.com/wifoe.bamberg/> und Linkedln
<https://www.linkedin.com/compang/bamberg-wirtschaftsfoerderung> .

2
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STADT BAMBERG
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Bebauungsplan Nr. 228 F
für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Ku­
nigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420,
1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 Bund 228 C
Stellungnahme der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Beteiligung gern. § 4
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

1. Die Schultheiss Wohnbau AG aus Nürnberg plant, nordöstlich der Kaimsgasse

sogenannte Townhäuser und Geschosswohnungsbauten, teilweise unter Erhalt

und Sanierung der Bestandsbebauung, zu errichten.

Ausreichender Wohnraum ist als weicher Standortfaktor für Unternehmen und

deren Mitarbeitende immens wichtig. Nur wenn dieser vorhanden ist, können

auch entsprechende Ressourcen an Fachkräften gehoben werden, was in An­

betracht des aktuellen Fachkräftemangels dringend notwendig ist.

11.

III.

Die Wirtschaftsförderung unterstützt daher das Vorhaben und hat keinerlei Ein­

wände.

Über Referat 3 /Dr.Stefan Goller J AOtoz_

Über Referat 6 / Thomas Beese ~/lZ.L .

IV. In das Amt 61 / Louisa Scheibinger

mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung

Bamberg. 07.02.25

Amt für

s
Leiterin

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 13. Feb. 2025
Drucksprache Konv
AL FNP Bplan Stadt Verk. Vewi

f.=



bayerrwerk
netz

Bayernwerk Netz GmbH, Hallstadter Str. 119, 96052 Bamberg

Stadt Bamberg
Bauleitplanung
Untere Sandstraße 34

ALB

W//

Stadt Bamberg
Baureferat

20. Ja n . 2025

bR

z4

Contr

80

Bayernwerk Netz GmbH
Kundencenter Bamberg
Hallstadter Straße 119
96052 Bamberg

www.bayemwerk-netz.de

96049 Bamberg

Stadt Bamberg, Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luit­
poldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse" für die Grundsti­
cke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3;
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 Bund 228 C
Ihr Schreiben vom 07.01.2025, Ihr Zeichen: BPlan-228F-TB -4-2/Sch

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Nach Einsicht der uns übersandten Planunterlagen teilen wir Ihnen mit, dass unserer­
seits keine Einwände bestehen, da im Planungsbereich keine Versorgungsanlagen unse­
res Unternehmens betrieben werden.

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und Stehen Ihnen für Rückfragen
gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihr Ansprechpartner
Holger Dojan
Planung, Bauausführung &
Netzkundenbetreuung

T +49 951-3 09 32-3 60
M +49 171-3 06 58 53

holger.dojan@bayemwerk.de

Datum
15. Januar 2025

Bayernwerk Netz GmbH
Kundencenter Bamberg

.•#.-«
Anlage:
Lageplan

.ai. A. f
Dojan Holger

Sitz: Regensburg
Amtsgericht Regensburg
HRB 9476

Geschäftsführer
Gudrun Alt
Dr. Joachim Kabs
Robert Pflügl
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Stadt Bamberg, BPL N. 228 F "Kaimsgasse", für den Bereich
zw. Kaimsgasse, Luitpoldstr., Kunigundenruhstr.
Gemarkung Bamberg, FI.Nr.: 1418, 1418/1,1420, 1420/2, 1420/3

Plan zur Maßentnahme nicht geeignet!
HS-Frtg. MS.Fritg.I pL, MS.Fritg.PI, NS.Fritg.

··e···HS.Kabel- NS.Kabel-· P], MS.Kabel- PE NS.Kabel
MS-Frltg. SB.Frltg. Abbau-Frltg. PI, SB-Fritg.
• MS-Kabel]--------------- SB.Kabel Abbau-Kabel---------..PI,SB-Kabel

bayern.uerk
netz

Bearb.: Dojan Holger Kat.-BI.:

KC Bamberg Datum:13.01.2025 Maßstab= 1:1.000



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

8 o

Postfach Stadtplanungsamt
Dienstag, 28. Januar 2025 13:15
Postfach, Bebauungsplanung
WG: ROF-SG26-3851.1-3-4930-2 Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich
zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße -
Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit i
Kopfbogen_Bergamt_Nordbayern_28.01 .2025_ 13_ 1 0_Stadt_Bamberg.pdf

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Meserth, Ella (Reg Oberfranken) <Ella.Meserth@reg-ofr.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2025 13:13
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: ROF-SG26-3851.1-3-4930-2 Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse,
Luitpoldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1,
1420, 1420/2 und 1420/3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit inte

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie das beiliegende Dokument.

Mit freundlichen Grüßen

Ella Meserth

STADTPLANUNGSAMT

Eing 29 Jan. 2025 -
[]Rocksrache

Konv.„1 [sis]sa] ver Verw
-1I -'

Regierung von Oberfranken
Bergamt Nordbayern
Sachgebiet 26
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Tel. : 0921 604-1385
Fax. : 0921 604-1397
Ella.Meserth@reg-ofr.bagern.de
www.regierung.oberfranken.bayern.de



Regierung von Oberfranken
Bergamt Nordbayern

Regierung von Oberfranken, Postfach 110165, 95420 Bayreuth

E-Mail
Stadt Bamberg
Postfach 110323
96031 Bamberg

07.01.2025

ROF-SG26-3851.1-3-4930-2
Ella Meserth

(0921) 604-1385
(0921) 604-41385

M 101
Ella.Meserth@reg-ofr.bayern.de

28.01.2025

Ihr Zeichen

Datum Ihrer Nachricht

Unser Zeichen

Ansprechpartner

Telefon

PC-Fax

Zimmer

E-Mail

Datum

Bebauungsplan Nr. 228 F für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luit­
poldstraße, Ludwigstraße und Kunigundenruhstraße - „Kaimsgasse"
für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2 und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs­
plan Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C-Be­
teiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige lnteressensvertretungen
und Vereine

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine
derzeit von der Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzu­
nehmenden Aufgaben berührt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Meserth

Dienstgebäude

Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth

Telefon 0921 604-0

PC-Fax 0921 604-41258

E-Mail poststelle@reg-ofr. bayern.de

www.regierung.oberfranken.bayemn.de

Besuchszeiten

Mo-Do 08.00-12 00 Uhr

13.00-15.30 Uhr

Fr 08.00-1200 Uhr

oder nach Vereinbarung

StOK Bayern in Landshut

IBAN DE04 7500 0000 0074 301515

BIC MARKDEF1750

Deutsche Bundesbank Regensburg



Postfach Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 20. Januar 2025 16:26
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Stellungnahme des Deutschen Wetterdienst zum Vorhaben:
Bauleitplanung BPlan 228 F
20250114_ETW_ Stellungnahme_PB24Y_011-2025_Bamberg.pdf

8.0

-----Ursprüngliche Nachricht----­
Von: Stielicke Petra <Petra.Stielicke@dwd.de>
Gesendet: Montag, 20. Januar 2025 16:01
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Stellungnahme des Deutschen Wetterdienst zum Vorhaben: Bauleitplanung BPlan 228 F

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang befindet sich die Stellungnahme zum Vorhaben: Bauleitplanung BPlan 228 F.

Im Auftrag

Petra Stielicke

Deutscher Wetterdienst
Abteilung Finanzen Service
Referat Liegenschaftsmanagement
Verwaltungsbereich SÜD-PB24MS-SÜD
Helene-Weber-Allee 21
80637 München

Tel: +49 069/8062-3485
E-Mail: petra.stielicke@dwd.de
E-Mail: pb24.toeb@dwd.de
https://www.dwd.de

Der DWD verarbeitet ihr personenbezogene Daten im gesetzlich zulässigen Rahmen.
Nähere Information finden Sie in unseren Datenschutzinformation unter https://www.dwd.de/datenschutz

STADTPLANUN3 i

22'AL FNP [la] Stad:] ver [es i]
loh.all.



Deutscher Wetterdienst - Postfach 20 06 20 -80006 München

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand

Abteilung Finanzen und Service

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34

96049 Bamberg

Per E-mail: stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de

Ansprechperson:
Petra Stielicke
Telefon:
069-8062-3485
E-Mail:
pb24_toeb@dwd_de

München, 20.021.2024

Geschäftszeichen:
PB24/07.59.04/PB248Y_
011-2025
Fax:

UST-ID: DE221793973

Stellungnahme:
Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche AuslegungNeröffentlichung gem. § 3(2) und §4 (2)
BauG

Ihr Schreiben vom: 07.01.2025
AZ.: BPlan-228F-TÖB -4-2/Sch

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedanke ich mich als Träger öffentlicher Belange
für die Beteiligung an o.g. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des
DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.

Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet amtliche klimatologische Gutachten für die
Landes-, Raum- und Städteplanung, für die Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, können
Sie diese beim DWD in Auftrag geben bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren.

Hinweis: Bitte senden Sie Ihre Anträge nebst Anlagen zukünftig in digitaler Form an die E-Mail­
Adresse: PB24.TOEB@dwd.de. Sie helfen dem DWD damit bei der Umsetzung einer
nachhaltigen und digitalen Verwaltung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Verwaltungsbereich Süd

r
Zertifat seit 2o

audrt berufundfar

www.dwd.de
Dienstgebäude: Helene -Weber - Allee 21 - 80637 München - Tel. 069 / 8062 -0

Konto: Bundeskasse Halle - Deutsche Bundesbank Leipzig- IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40, BIC: MARKDEFFXXX
Der Deutsche Wetterdienst ist eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich

des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.
Das Qualitätsmanagement des DWD ist zertifizier nach DIN EN ISO 9001 2015 1Reg -Nr Z1180-DE-0922 Deloitte Certification)



Postfach Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Donnerstag, 30. Januar 2025 10:25
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gern. § 3(2) und §4 (2) BauGB

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 3 0. Jan. 2025
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Hübner. Anja <Anja.Huebner@hwk-oberfranken.de>
Gesendet: Donnerstag, 30. Januar 2025 09:52
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung
gern. § 3(2) und §4 (2) BauGB

D Rücksprache
Konv.

AL FNP plan Stadt Verk

Sehr geehrte Damen und Herren.

die Planung haben wir mit Interesse zur Kenntnis genommen.

Wir gehen davon aus. dass die Interessen des Handwerks berücksichtigt werden und erachten deshalb
eine weitere Beteiligung am Verfahren für nicht notwendig.

Freundliche Grüße

Anja Hübner

Sachbearbeitung Recht

Handwerkskammer für Oberfranken
Kerschensteinerstraße 7
95448 Bayreuth

Telefon 0921 910-156

Fax 0921 910-45156

anja.huebner@hwk-oberfranken.de <mailto:anja.huebner@hwk-oberfranken.de>
www.hwk-oberfranken.de <http://www.hwk-oberfranken.de/>



Postfach Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 20. Januar 2025 13:11
Postfach, Bebauungsplanung
WG: B-Plan 228 F

8.0

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Säger, Horst (IMBY} <Horst.Saeger@immobilien.bayern.de>
Gesendet: Montag, 20. Januar 2025 13:10
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: B-Plan 228 F

Gegen die Planung bestehen keine Einwände

Mit freundlichen Grüßen

Horst Säger

Sachbearbeiter IVE

STADTPLANUNG«ii

Eing. 2 1. Jan. 2025 /
[@g.g.2.a.e IG@@]

·fern l

Immobilien Freistaat Bayern

Regionalvertretung Oberfranken
Schranne 3 • 96049 Bamberg
Telefon: +49 951 /30181191
horst.saeger@immobilien.bayern.de <mailto:name.name@immobilien.bayern.de>
www.imby.de<http://www.imby.de/>

Datenschutzhinweis: www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html
<http://www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html>



Postfach Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

.0

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 27. Januar 2025 13:48
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Stellungnahme zur Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F -
Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. § 3(2) und §4 (2) BauGB im
Bebauungsplan - Bamberg

STADTPLANUNGSAMT

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: krauss@bayreuth.ihk.de <krauss@bayreuth.ihk.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2025 16.39 AL FNP [plan]sa@ Vek

An:. Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>; krauss@bayreut
Cc: cordes@bayreuth.ihk.de; dias@bayreuth.ihk.de
Betreff: Stellungnahme zur Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gern. § 3(2) und §4 (2) BauGB im Bebauungsplan - Bamberg

Konv.

Vewi

. e

2 9. Jan. 2025
[}Rocksprache

<https://standortportal.bayern/sisbg/global/images/anwendungen/stellungnahmen/ihk-bayreuth.jpg>

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen des § 4 BauGB. Geplant ist, in einem
früheren Innenhofbereich zwischen Ludwigstraße und Kaimsgasse durch Nachverdichtung Wohnraum zu
schaffen und dafür ein Allgemeines Wohngebiet festzusetzen.

Gegen die vorliegende Planung erheben wir keine Einwendungen.

Freundliche Grüße

Ursula Krauß
IHK für Oberfranken Bayreuth
Bahnhofstraße 25
95444 Bayreuth
Tel: 0921886-212



Postfach,_ Bebauungsplanung .o
Schwarze, Andrea
Dienstag, 7. Januar 2025 09:00
Postfach, Bebauungsplanung
WG: [EXTERN] Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und $4 (2) BauGB

STADTPLANUNGGAM
• 1

Von: Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de> Eing. 1 0. Jan. 2025 1
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 08:59 [lucksrache [K

An: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de> AL FNP [plan[ $adt Verk. 'Ver-
Betreff: AW: [EXTERN] Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - ÖffentlicheAuslegung/Veröffer 'ichunggem.
$3(2) und $4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Schwarze,

Belange des Luftamtes Nordbayern sind durch das o.g. Vorhaben nicht betroffen. Eine weitere Beteiligung am
Verfahren ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Pierdzig
Regierung von Mittelfranken
- Luftamt Nordbayern -
Flughafenstraße 118
90411 Nürnberg
Tel.: 0911 52700-32
Fax: 0911 52700-50
E-Mail: frank_pierdzig@reg-mfr.bayern.de
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen
Sachbearbeiter.

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:46
An: Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
Betreff: [EXTERN] Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. S
3(2) und 54 (2) BauGB

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einen
Link anklicken oder einen Anhang öffnen.

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

STADT BAMBERG Postfach 11 03 23 96031 Bamberg BEBAUUNGSPLANUNG



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sehr geehrte Frau Schwarze,

8.0

Tiedemann, Julia (Reg Oberfranken) <julia.tiedemann@reg-ofr.bayern.de>
Mittwoch, 29. Januar 2025 13:09
Schwarze, Andrea
AW: [EXTERN]Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gen.öl-)uDd+()bauab

STADTPLANUNGSAMT

Eing. 2 9. Jan. 2025
[lcksprache

Konv.

L [FN [Sa/Staat verk [wer

gegen die o.a. Bauleitplanung der Stadt Bamberg bestehen keine grundsätzlichen Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Tiedemann

Regierung von Oberfranken
Sachgebiet 24
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Tel. : 0921 604-1515
Fax. : 0921 604-41258
Julia.Tiedemann@reg-ofr.bayern.de <mailto:Julia.Tiedemann@reg-ofr.bayern.de>
www.regierung.oberfranken.bayern.de <http://www.regierung.oberfranken.bayern.de>

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de
<mailto:Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de> >
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:46
An: Poststelle (Reg Oberfranken) <poststelle@reg-ofr.bayern.de <mailtopoststelle@reg-ofr.bayern.de> >
Betreff: [EXTERN]Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 32) und S4 (2) BauGB

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien Sie
vorsichtig, bevor Sie einen Link anklicken oder einen Anhang öffnen.



Postfach, Bebauungsplanung B.0

Postfach Stadtplanungsamt
Dienstag, 21. Januar 2025 09:11
Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und42)BauG

STADTPLANUNG.
.'.J

tg 21.Jan. 2025 [
-----Ursprüngliche Nachricht----- [D]Rocksrache [Cl
Von: Holzwarth, Nadine <Nadine.Holzwarth@lra-ba.bayern.de> Im Auftrag von rpv[P[ia[sie@Je.h..zl
Gesendet: Dienstag, 21. Januar 2025 09:07 -­
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2)
und §4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die vorliegende Planung der Stadt Bamberg bestehen aus regionalplanerischer Sicht kein Einwände.

Wir bitten dies zu vermerken.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Holzwarth

Regionaler Planungsverband

Oberfranken-West

Ludwigstraße 23

96052 Bamberg

Tel.: 0951/85-206

Fax: 0951/85-8206

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:



www.oberfranken-west.de<http://www.oberfranken-west.de>

rpv@lra-ba.bayern.de <mailto:rpv@lra-ba.bayern.de>

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:47
An: rpv <rpv@lra-ba.bayern.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern. § 3(2) und §4
(2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

BEBAUUNGSPLANUNG

Regionaler Planungsverband

Ludwigstraße 23

96052 Bamberg

BAULEITPLANUNG

Untere Sandstraße 34

96049 Bamberg

Louisa.Scheibinger@<mailto:Louisa.Scheibinger@> stadt.bamberg.de

Stadtplanungsamt@

stadt. bamberg.de

www.bamberg.de<http://www.bamberg.de>

BIC BYLADEMlSKB

IBAN DE7377050000
0000000018

2



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

S32-4622

8.0
Finck, Andreas (StBA Bamberg) <Andreas.Finck@stbaba.bayern.de>
Donnerstag, 9. Januar 2025 11 :28
Schwarze, Andrea
Panzer, Jörg (StBA Bamberg)
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2)und4(2)bauob-

Eing 10. Jan. 2025
Bebauungsplan Nr. 228 F
für einen Bereich zwischen Kaimsgasse, Luitpoldstraße, Ludwigstraße und
Kunigundenruhstraße - ,,Kaimsgasse" für die Grundstücke 1418, 1418/1, 1420, 1420/2
und 1420/3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Teilweiseänderung der Bebauungspläne Nr. 228 B und 228 C
Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Träger öffentlicher Belange sind wir von dem Vorhaben nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Finck

Staatliches Bauamt Bamberg
Abteilung S 3
Sachgebiet S 32

Telefon: +49 (951) 9530 1320
Mobil: +49 (152) 05729138
Fax: +49 (951) 9530 1900
E-Mail: Andreas.Finck@stbaba.bayern.de
Internet: www.stbaba.bayern.de

Unsere Informationen zum Datenschutz durch das Staatliche Bauamt Bamberg können Sie hier abrufen.

Konv
[]Rocksrache
AL FNP plan Stadt Verk

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:47
An: Poststelle (StBA Bamberg) <poststelle@stbaba.bayern.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und 94
(2) BauGB

STADT BAMBERG Postfach 11 0323 96031 Bamberg BEBAUUNGSPLANUNG



Scheibinger._ Louisa

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Freitag, 10. Januar 2025 10:08
Scheibinger, Louisa
Schwarze, Andrea
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche
Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2) und $4 (2) BauGB

.O

Von: Postfach, Stadtsanierung <stadtsanierung@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Freitag, 10. Januar 2025 09:53
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: WG: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gem. $ 3(2)
und $4 2) BauGB

Da das untenstehende Verfahren kein Sanierungsgebiet betrifft, erfolgt keine Stellungnahme von Seiten der
Stadtsanierung.

Viele Grüße

Kerstin Lausch

Stadt Bamberg
Stadtplanungsamt
Stadtsanierung
Untere Sandstr. 34
96049 Bamberg

Tel: 0951/87-1649
Fax 0951/87-8881966

Email: kerstin.lausch@stadt.bamberg.de <mailto:kerstin.lausch@stadt.bamberg.de>

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de <mailto:Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de> >
Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2025 06:47
An: Postfach, Stadtsanierung <stadtsanierung@stadt.bamberg.de <mailto:stadtsanierung@stadt.bamberg.de> >
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 228 F - Öffentliche Auslegung/Veröffentlichung gern. $32) und §4
(2) BauGB

--- ..

STADTPLANUNGGAMIT

Eing. 2 0. Jan. 2025
,---

D Rücksprache
Konv.

AL I FNP I Bplan I Stadt I Verk. VewFi
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